
Notarhaftung: Testament, Gesell-
schaftsanteile . Verjähmngsbeginn,
Subsidiarität, Vermögenslosigkeit .

Wiederbeschafftungswert, Verlust
eines Gesellschaftsanteils . Bewer-
tungsfragen (BGH);

Honorar des Steuerberaters: Teil-
nahme an Prüfungen, g 29 StBGebV .
Meldungen an Sozialversicherungs-
träger, g 34 StBGebV (OlG Düsseldorf);

Steuerberaterhaftung: Schütt-aus-
hol-zurück-Verfahren . Auftrag
zur Gestaltungshaftung
(OLG Düsseldorf);
Belehrungspflicht des Rechtsanwalts
Entstehende Kosten (OLG Schleswig);
Steuerberaterhaftung: Zwei-Konten-
Modell . Schaden? (OLG Oldenburg)
und aktüelle Entscheidungen,
die von besonderer Bedeutung sind

u2oo3 e

ln dieser Beilage werden anhand
von Berspielen die verschiedenen
Möglichkeiten der Haftungs-
begrenzung geschildert, die das

Haftu ngsrisiko des Steuerberaters
u nd Wirtschaftsprüfers reduzieren
können, Es werden die Konsequen-

zen aufgezeigt, die sich ergeben,
wenn der Versicherungsschutz nicht
ausreicht oder aus anderen Cründen
nicht gegeben ist und welche
Haftungsrisiken bei der Schädigung
Dritter auftreten.

Gl Cerling lnformationen für
wi rtschaftsprüfende, rechts-
und steuerberatende Berufe
tssN 1430- 550 X
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Cerling
Marketing Freie Berufe
50597 Köln
Telefax: (02 21) I 44-51 55
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Dr, Jürgen Cräfe, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht
(verantwortlich fur den lnhalt)

Neben der Haftu ngsbeg renzung

durch eine,,schriftliche Verein-

barung im Ernzelfall" kann eine
Haftungsbeg tenzung durch die wirk-
same Einbeziehung der sogenannten
Allgemeinen Auftragsbedingungen
des Steuerberaters verei n ba rt wer-

den. Auch der Frage nach der

Cültigkeit der Haftu ngsbegrenzu ng

gegenüber Dritten wird hier
besondere Beachtung geschenkt.

..,.:..'.
Verlag Dr.Otto Schmidt KC,

Unter den Ulmen 96*98,50968 Köln
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Nur im Jahresabonnement.
Preis: € 59,92 jährlich inklusive
Mehrwertsteuer und Versandspesen
Die Postgebühren sind jeweils ein-
geschlossen, Bestellungen nimmt
der Herausgeber entgegen,
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GI Aktuell

Fri ste n ko ntro I I e

Mandatsubernahme nach Rechtsmifiel / Fehlende lnterschrifL /
Orga n isationsanweisung
(BCH, Beschl. v.26.9.2002 - III ZB 44/02)

Fristenkontrolle
Empfangsbekenntnis / Fristnotierung / Organisationsanweisung /
Einzelanweisung
(BCH, Beschl. v. 17.9.2002 - VtZR 419/01)

Steuerberaterho no ra r u nd Steuerberaterh aftu n g

Pauschalvereinbarung / Cebührenrahmen / Kündigung
des Steuerberatu n gsvertra ges / Schaden, Sä u m n iszusch I ä ge,
Ko rrektu rkosten
()Lc Düsseldorf, urt. v.3.5.2002 - 23 U t52/01)

Rech ts be ra tu n g

U nterneh m ensbe rate r / Hilf e bei Förderm rttel n
()LC Bremen, urt. v. 28.3.2002 , 2 U t2t/00)

Notarhaftung
Steuerliche Belehrung / Spekulationsfrist
(OLC Koblenz, Urt. v. 29.5.2002 - I U 1423/01)

N ota rhaftu n g

Spekulationsgewi nn / Belehrungspfl ichten?
(OLC Koblenz, Urt. v. 13.2.2002 - I U 296/01)

Steuerberaterhaftung
Betriebsaufspaltung / Vermeidung von Grunderwerbsteuer /
Cesamtvermögensvergleich, Schaden
(KC, Urt. v. 7.6.2001 - 2 U 3267/00)

Schei n pa rtnerschaft
Haftung der Partner?
(OLC München, Urt. v. 18.1.2001 - 29 U 2962/00)

(o2 21]' I 44-sl ss
Bitte senden Sie lhre Anfragen zu folgenden Themen an die oben stehende
Fax-Nummer: Adressänderu ngen, Nachbestell u ng von ei nzel nen C l-Heften
Anforderung einzelner Cl-Urteile (bitte Jahrgang und Seitenzahl angeben),

:: ;.:::.:,,:i: , : :.

l2-mal im Jahr, jeweils am
'l0. des Monats

Verlag Dr. Otto Schmidt KC, Postfach 51 1026, 50946 Köln

Postvertriebsstück C 3l 19,l . Entgelt bezahlt

Steuerberaterhaftung
Darlegungslast bei Schätzungsschaden / Kein Vorschuss,
keine Arbeit / SLeuerberaterkosten im Prozess
(LC Berlin, Urt. v.25.7.2000 26 O 278/99)

Gl Leitsätze

Cl Hinweise
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Honoror des Steuerberoterst Wurde ein Pouschal-
honorar für die lqufende Buchführung und die Umsatz-

steuervoranmeldungen mit dem Mandqnten vereinbart,
kqnn das zu Nachteilen für den Steuerberqter führen,
wenn der Mandant sei ner Mitwirkungspflicht nicht
nqchkommt und erhebliche Mehrarbeiten qnfallen. Dqs

OLG Düssetdorf schließt eine nachtrr)gliche Anderung
der Vereinbarung und Abrechnung nach Zeitgebühren
qus. Ebenso wenig kann der Steuerberater einseitig
den Pquschalvertrag durch die Erbringung neuer, nicht
verei n bq rter Lei stu ngen erweitern.

Das L0 Berlin bestatigt, dass der Steuerberater ohne
Honororvorschuss keine Leistung erbri ngen m uss.

Entstehen hierdurch nachteilige steuerliche Folgen, hat
er nicht dqfür einzustehen.

Rechtsberatu ng t E i n U nterneh mensberqter v e rstö ß t
nicht gegen das Rechtsberqtungsgesetz, wenn er im
Rahmen der Existenzgründungsberatung dem Ma nda n'
ten Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln leistet.
Das ist nach Auffqssung des 0LG Bremen ein erlaub'
nisfreies H ilfsgescht)ft des U nterneh mensberqters.

Notarhaftung: Der Notar ist nicht verpflichtet zu steuer-
lichen Hinweisen und Belehrungen an die Beteiligten
einer Beurkundung. Nur in Ausnqhmeföllen ergibt sich
eine derartige Pflicht, wenn ihm das Vorliegen der Vor-

a ussetzu ngen ei nes Spekulationsgeschöfts beka n nt ist
oder es sich qus den eingereichten Unterlagen ergibt.
Er muss nicht einen ihm unbekannten Sachverhalt erst
ermitteln, qus dem sich die Besteuerung eines Spekula-
tionsgewinns ergibt. Das 0LC Koblenz befindet sich in
Übereinstimmung mit der insoweit gleichen Mehrheits-
meinung in der Rechtsprechung und Literatur.

Scheinpartnerschaft: Das OLG München beurteilt die
Scheinpartnerschaft haftungsrechtlich anders qls die
Scheinsozietöt. Bei ersterer kqnn nicht der Rechtsschein
einer gesamtschuldnerischen Haftung aller Pqrtner und
Scheinpa rtner entstehen. Denn ein derartiger Vertrauens'
tatbestqnd kann auch bei der echten Partnerschaft
nicht entstehen. Es bleibt bei dem in 5 8 Abs. 2 PqrtCC
a ngelegten H aftu ngssystem der Handelndenhoftung:
Der Scheinptrtner haftet unmittelbar, wenn er dqs
Mandat betreut.

Schützungsschadent Der Schqden kann nicht dadurch
substantiiert dargelegt werden, dass eine nicht unter-
zeichnete und nicht datierte Bilanz vorgelegt wird. ln
dem Sachverhalt des LC Berlin waren im Übrigen Wider-

sprüche in den Bilanzansatzen zu dem prozessualen
Sachvortrag nicht a ufgeklqrt worden.

ier

M it freu nd I i chen G rü ßen
Ihr Dr. Jürgen Gröfe

GI Aktuell
BFH: Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozial-

versicherung eines Arbeitnehmers gehören nicht
zum Arbeitslohn

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
6.6.2002 - VI R 1,78197 zu der Frage Stellung
genommen, ob gesetzlich geschuldete Arbeit-
geberanteile zur Renten-, I(ranken- und Arbeits-
losenversicherung eines Arbeitnehmers zum
Arbeitslohn gehören. Er hat die Steuerbarkeit
der Arbeitgeberanteile verneint und damit $ 3

Nr. 62 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes
(EStG), welcher solche Zukunftssicherungsleis-
tungen für steuerfrei erklärt, lediglich deklara-
torische Bedeutung beigemessen.

Im Streitfall hatte der Arbeitgeber, eine GmbH,

iahrelang im Hinblick auf eine entsprechende
Entscheidung der zuständigen Allgemeinen
Ortskrankenkasse (AOI() Arbeitgeberanteile zur
gesetzlichen Sozialversicherung eines Gesell-
schafter-Geschäftsführers geleistet. Das Finanz-
amt sah darin die Zuwendung von Arbeitslohn.
Da der Arbeitgeber wegen der Beteiligung des

Arbeitnehmers an der GmbH sozialversiche-
rungsrechtlich nicht verpflichtet gewesen sei,
Anteile zur Sozialversicherung zu leisten, sei
dieser Arbeitslohn nicht gemäß $ 3 Nr. 62 EStG

steuerfrei. Dem folgte der BFH nicht:

Der Arbeitgeberanteil sei kein Arbeitslohn, da
er nicht als Gegenleistung für die Arbeitsleis'
tung des Arbeitnehmers erbracht werde. Der
Arbeitgeber habe seinen Anteil aufgrund einer
eigenen, ihm aus sozialen Gründen unmittel-
bar auferlegten Verpflichtung zu erbringen. Im
Rahmen des so genannten Generationenvertra-
ges sei der Arbeitgeberanteil nicht ,,fremdnüt-
zig" fiüt den Arbeitnehmer, sondern ausschließ-
lich für Dritte bestimmt, weil er unmittelbar
den aktuellen Rentnern zugewandt werde.

Wegen der Besonderheiten des Streitfalls ergäbe
sich kein anderes Ergebnis, wenn der Arbeit-
geber gesetzlich nicht verpflichtet gewesen
sein sollte, Leistungen zur Sozialversicherung
zu erbringen. Rechtsakte anderer Verwaltungen
(hier der AOI(, die das Arbeitsverhältnis als
sozialversicherungspflichtig angesehen und
damit den Arbeitgeber zur Leistung der Beiträge
veranlasst hatte) müssten von den Finanzbehör-
den grundsätzlich respektiert werden, sofern
sie nicht offensichtlich rechtswidrig seien (so

genannte Tatbestandswirkung).
(BFH, Urt. v. 6.6.2002 - Vt R 178/97)

llas tlaggsoniff liit
uertmg$gestaltunu

Köln

(Hrsg.), Handbuch

Vertragsverhandlung und

Vertragsmanagement.

Planung, Verhandlung,

Design und Durchführung
von Verträgen.

Herausgegeben von

RA Dr. Benno Heussen.

Bearbeitet von

RA Dr. Benno Heussen,

RA Dr. Martin lmbeck,

Notar Dr. Norbert Mayer,

RAuStB Wolfram Meven,

RA Sieghard Ott,

Dr. Gerhard Pischel, LLM.,

RA Dr. Reiner Ponschab,

Dr. Bernd Wegmann,

.Gabrielle Williamson
Geleitwort von

Er, Dieter Endres

2001.

Seiten
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ln diesem Handbuch zeigen lhnen die Profis der Vertrags-

gestaltung, dass es nur zwei Gruppen von Verträgen gibt,

aus denen sich jeder Vertragstypus entwickeln lässt. Sie

geben lhnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie

jedes tatsächliche Begehren nach einem modularen System

sicher in perfekte Regelungswerke mit einheitlicher Crund-

struktur verwandeln. Von der Planung über die Verhandlung

und Gestaltung bis zur Durchführung und Kontrolle der

Ergebnisse eines Vertrages. Umfangreiche Erläuterungen zur

Arbeitstechnik und taktischem Verhalten. Neue Themen wie

Steuern und Europa, Schuldrechtsreform. Und jetzt noch

mehr detaillierte Checklisten. Fazit: Mit diesem Flaggschiff

kommen Sie ganz einfach schneller zu besseren Ergebnissen.

Bestellen Sie bei lhrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt

Postfach 51 10 26 ' 50946 Köln

BISIHl$GHIlll rax: 02 21 / e 37 38 - e43

ffi lch bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Heussen (Hrsg.) llndbucn

- u0rll0gsuelhandlung unü llcilr0g3nonagomenl 2. Auflage, gbd. 12a,- € tDl
tsBN 3-504-06123-5
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Vertragsmanagement

Pressemitteilung d. BFH v. 20.17.2002

Datun Unterschrift 12/02
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GI Hinweise
Vertragshand buch

Dr. Benno Heussen entwickelte im Rahmen eines
Lehrauftrages an der Humboldt Universität
Berlin (7994-1997) ein standardisiertes Aufbau-
schema für Austausch- und Gesellschaftsver-
träge, das er und die in seiner Arbeitsgruppe
tätigen Anwälte seither konsequent anwenden.

Die Vorteile, die ein standardisiertes modulares
Gestaltungssystem bietet, liegen auf der Hand:
Gesteigerte Übersichtlichkeit und Transparenz
für Anwalt und Mandanten auf der einen Seite,
höchste Effizienz und Fehlervermeidung auf
der anderen.

Heussens System macht die Grundsystematik
deutlich, der jeder Vertragstypus folgen muss.
Es gewährleistet - gerade bei komplizierten
rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen -
optimal durchstrukturierte Regelungswerke.
Neu in der zweiten Auflage sind die Themen:
,,Vertragsgestaltung und Fiskus" sowie,,Verhan-
deln mit der EU-I(ommission".

Zusätzlich zu der Vielzahl von Checklisten,
Übersichten und Formulierungsvorschlägen der
Vorauflage bieten die Autoren dem Leser mit
der Neuauflage noch mehr detaillierte Vertrags-
Checklisten für die rechtsgestaltende Tages-
arbeit an, irn Bereich der Austauschverträge
z.B. für

o Freie-Mitarbeiter-Verträge,
O Handelsvertretervertrag,
o GmbH-Geschäftsführervertrag,
O Gewerberaummietvertrag,
O Lizenz- und I(now-how-Vertrag

Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen enthält
das Werk u.a. für die

o BGB-Gesellschaft,
o GmbH,
O I(G,
O kleine AG.

Heussen (Hrsg.): Handbuch Vertragsverhandlung und
Vertragsmanagement, von RA Dr. Benno Heussen,
bearbeitet von RA Dr, Benno Heussen, RA Dr. Martin
lmbeck, Notar Dr. Norbert Mayer, RA Wolfgang
Meven, RA Sieghard Ott, Dr. Gerhard Pischel, RA

Dr. Reiner Ponschab, Notar Dr. Bernd Wegmann,
Dr. Cabrielle Williamson, mit Celeitwort von Prof.
Dr. Dieter Endres -- Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln,
2. völlig neu überarbeitete Auflage 2002, ca. 1.000
Seiten, gebunden, 124,OO €, ISBN 3-504-06123-5

Cesel lschaftsrecht

Für die Unternehmensbewertung sind die Fakto-
ren zu ermitteln, die einem Unternehmen Wert
verleihen. Diese wiederum hängen davon ab,
zu welchem Zweck, innerhalb welcher Rechts-
beziehung zu bewerten ist.

Wichtig sind zudem die Bewertungsmethoden.
Sie bestimmen, welche Zahlen gewählt und wie
sie verarbeitet werden.

Insbesondere Juristen scheuen oftmals vor der
ungewohnten Materie zurück. Bewertungsfragen
sind jedoch zu einem guten Teil Rechtsfragen.

Sie stellen sich vor allem, wenn Abfindungen
an Gesellschafter zu zahlen sind, z.B.

o beim Ausscheiden oder Ausschluss aus der
Gesellschaft,

O bei Gewinnabführungsverträgen im Sinne
des Aktienrechts,

O bei Umwandlungen oder Einbringung von
Unternehmen in eine Gesellschaft.

Die Zahl der Gerichtsurteile zu diesem Thema
steigt ständig. Berater und Richter müssen gut-
achterliche Unternehmensbewertungen auf ihre
Haltbarkeit und Methoden auf ihre Schlüssig-
keit überprüfen. Wenn man sich bisher kaum
mit diesen Fragen befasst hat, steht man vor
einem schwer überschaubaren Feld.

Dieses Buch hilft weiter. Großfeld nimmt den
Leser quasi an die Hand und führt ihn in er-
frischend klarer und verständlicher Sprache
durch die Bewertungsrnethoden und die tragen
den Bewertungselemente. Er zeigt, wie sich die
einzelnen Rechtsbeziehungen und Bewertungs-
methoden auf das Ergebnis auswirken.

Das Werk bereitet die komplexe Materie gut
nachvollziehbar für den Praktiker auf.

Die Neuauflage wurde wiederum komplett über-
arbeitet. Sie geht auch ausführlich auf den IDW-
Standard ,,Grundsätze zur Durchführung von
Unternehmensbewertungen" ein.

Großfeld: Unternehmens- und Anteilsbewertung im
Gesellschaftsrecht, von Prof. Dr. Bernhard Großfeld -
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, 4. völlig neu über-
arbeitete Auflage 2002, 322 Seiten, Lexikonformat,
broschiert, 74,80 €, ISBN 3-504-33052-X

Fri s tenko ntrolle
- Mandatsübernahme nach Rechtsmittel
- Fehlende Unterschrift
- Organisationsanweisung
(BCH, Beschl. v.26.9.2002 - lll ZB 44/02)

Leitsatz:

Zu den Sorgfaltspflichten eines Rechtsanwalts
bei der Wahrung der Wiedereinsetzungsfrist
(hier: bei einem Anwaltswechsel in der Beru-
fungsinstanz, der stattfindet, wenn die Beru-
fung durch den früheren Prozessbevollmächtig-
ten vermeintlich längst frist- und formgerecht
eingelegt und begründet worden ist, und sich
nachträglich herausstellt, dass die Berufungs-
schrift nicht unterzeichnet gewesen war).

Aus den Gründen

Gegen das ihm am 22.77.2001 zugestellte Urteil
des Landgerichts hat der Beklagte Berufung ein-
gelegt. Die Berufungsschrift, die durch Telefax
am 20.72.2001 und im Original an 2L.L2.2O07
beim Oberlandesgericht eingegangen ist, war
von seinem damaligen Prozessbevollmächtigten
nicht unterzeichnet. Mit unterschriebenem
Schriftsatz vom 7.L.2002 beantragte Rechts-
anwalt S., der damalige Prozessbevollmächtigte
des Beklagten, Verlängerung der Berufungs-
begründungsfrist, die ihm mit Verfügung vom
9.1..2002 bis zum 20.2.2002 gewährt wurde. Am
20.2.2002 ging die von Rechtsanwalt S. unter-
schriebene Berufungsbegrtindung des Beklagten
ein.

Am 6.3.2002 legte der ICäger gegen das land-
gerichtliche Urteil Anschlussberufung ein. Mit
Schriftsatz vom 26.3.2002 zeigten die jetzigen
Prozessbevollmächtigten des Beklagten an, dass
dieser sie mit der Mandatsfortführung in der
Berufungsinstanz beauftragt habe und das Man-
dat des Rechtsanwalts S. beendet sei. Sie er-
klärten, dass sie ,,für eine sinnvolle und sach-
gerechte Mandatsbearbeitung" Einsicht in die
Gerichtsakten benötigten. Diese wurde ihnen
antragsgemäß bewilligt.

Am 8.4.2002 erklärten sie, sie hätten erst bei
Durchsicht der ihnen überlassenen Gerichtsakte
festgestellt, dass der ICäger Anschlussberufung
eingelegt habe. Sie erbaten eine Verlängerung
der Frist zur Stellungnahme auf die Anschluss-
berufung bis zum 22.4.2002, die ihnen durch
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Verfrigung des Vorsitzenden vom 9.4.2002
bewilligt wurde. Am 10.4.2002 gaben sie die
Gerichtsakten zurück.

Mit Verfügung von 76.4.2002 wies der Bericht-
erstatter beide Parteien darauf hin, dass die
Berufungsschrift des Beklagten nicht unter-
schrieben sei. Daraufhin beantragte der Beklag-
te am 24.4.2002 Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand. Durch den angefochtenen Beschluss
vom 17.5.2002 wurde die Berufung des Beklag-
ten als unzulässig verworfen. Hiergegen richtet
sich die frist- und formgerecht eingelegte und
begründete Rechtsbeschwerde, mit der der
Beklagte beantragt, ihm unter Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses wegen der Ver-
säumung der Berufungsfrist Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand zu gewähren.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Insbesondere
ist sie nach gg 522 Abs. 1 Satz 4,574 Abs. 1 Nr. 1

ZPO n.F., g 26 Nr. 10 EGZPO statthaft. Sie ist
auch im Übrigen zulässig, da die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Ent-
scheidung des Senats erfordert (g 574 Abs. 2
Nr. 2 ZPO n.F.). Die Rechtsbeschwerde ist auch
begründet.

1. a) In der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs ist anerkannt, dass eine Wiedereinsetzung
wegen Versäumung einer Frist auch dann in
Betracht kommt, wenn die fristgebundene
Prozesshandlung zwar rechtzeitig, jedoch un-
wirksam vorgenommen worden ist, Es macht
für die Frage der Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand keinen Unterschied, ob die Partei
ohne ihr Verschulden verhindert war, die Beru-
fungsfrist überhaupt oder in wirksamer Weise
einzulralten (BGH, Beschl. v. 18.5.2000 - VII ZB

25/99, NJW 2000, 3286 m.w.N.).

b) Unschädlich ist, dass der Beklagte es unter-
lassen hat, innerhalb der Antragsfrist die ver-
säumte Prozesshandlung (hier: die Einlegung
der Berufung) nachzuholen, wie g 236 Abs. 2
Satz 2 Halbsatz 7 ZPO dies an sich vorschreibt.
Von einer erneuten, formgerechten Einlegung
der Berufung konnte der Beklagte absehen,
weil in der dem Berufungsgericht vorliegenden
ordnungsgemäß unterzeichneten Berufungs-
begründung zugleich die Prozesshandlung der
Berufung enthalten war.

Die versäumte Prozesshandlung braucht dann
nicht nachgeholt zu werden, wenn sie bereits

I.
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vor Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gegenüber dem Gericht
vorgenommen worden ist. Im vorliegenden Fall
entsprach die Berufungsbegründung, wie die
Rechtsbeschwerde mit Recht hervorhebt, auch
in ihrer äußeren Gestalt sämtlichen Formerfor-
dernissen der Berufungsschrift selbst. Damit
enthielt sie zugleich eine Wiederholung der
Berufung. Es würde eine überflüssige Förmelei
bedeuten, eine Prozesshandlung nachzuholen,
wenn der hieraufbezogene Schriftsatz dem
Gericht bereits vorliegt (BCH, Beschl. v. 18.5.2000,
q.a.O., mit zahlreichen weiteren Nachweisen).

c) Der Beklagte hat bereits zugleich mit der
Anbringung des Wiedereinsetzungsgesuchs eine
anwaltliche Versicherung des Rechtsanwalts S.

und eine eidesstattliche Versicherung von des-
sen Anwaltsgehilfin K. vorgelegt, aus denen sich
ergibt, dass Rechtsanwalt S. sein Büropersonal
allgemein angewiesen hatte, sämtliche aus-
gehenden Schriftsätze vor der Absendung auf
das Vorhandensein der Unterschrift zu über-
prüfen, ferner, dass es sich bei der mit der
Kontrolle beauftragten Mitarbeiterin K. um eine
geschulte, regelmäßig überprüfte und zuverläs-
sige Kanzleikraft gehandelt hatte, der am frag-
lichen Tag infolge eines bloßen Versehens ent-
gangen war, dass bei den diesen Rechtsstreit
betreffenden Exemplaren der Berufungsschrift
im Unterschied zu denjenigen eines Parallel-
prozesses die Unterschrift fehlte.

Mangels entgegenstehender Feststellungen des

Berufungsgerichts ist damit hinreichend glaub-
haft gemacht, dass dem Rechtsanwalt S. weder
ein persönliches noch ein Organisationsver-
schulden an der Fristversäumung zur Last fällt.
Ist eine fristgerecht eingereichte Berufungs-
schrift versehentlich nicht vom Prozessbevoll-
mächtigten unterzeichnet worden und wird des-
halb die Rechtsmittelfrist versäumt, so kann der
Partei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gewährt werden, wenn der Prozessbevollmäch-
tigte sein Büropersonal allgemein angewiesen
hatte, sämtliche ausgehenden Schriftsätze vor
der Absendung auf das Vorhandensein der
Unterschrift zu überprüfen (vgl. BGH, Urt. v.

6.12.1995 - Vilt ZR t2/95, NJW 1996, 998).

2. Das Berufungsgericht, das insoweit im Rah-
men des Verwerfungsbeschlusses eine Inzident-
prüfung vorgenommen hat, lässt den Wieder-
einsetzungsantrag daran scheitern, dass die
Wiedereinsetzungsfrist des $ 234 ZPO versäumt
sei. Es meint, die jetzigen Prozessbevollmächtig-
ten des Beklagten hätten bei der ihnen nach

dem Anwaltswechsel auf ihr Ersuchen hin
gewährten Akteneinsicht den Formmangel der
Berufungsschrift erkennen können und müssen;
dadurch sei die Wiedereinsetzungsfrist in Lauf
gesetzt worden. Da davon auszugehen sei, dass

die Akten spätestens bis zum 8.4.2002 einge-
sehen worden seien, habe diese Frist spätestens
am 22.4.2002 geendet.

Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde zu
Recht. Das Berufungsgericht hat die Sorgfalts-
pflichten überspannt, die einen nachfolgenden
Prozessbevollmächtigten bei der Bearbeitung
eines Mandats treffen, das ein von seinem
Vorgänger vermeintlich längst formell ord-
nungsgemäß eingelegtes und begründetes
Rechtsmittel betrifft. Zutreffend macht die
Rechtsbeschwerde dazu Folgendes geltend:

a) Rechtsanwalt R. (der neue Prozessbevollmäch-
tigte des Beklagten) hatte sich die Gerichtsakten
zu einem Zeitpunkt aushändigen lassen, als die
Berufungs- und Berufungsbegründungsschrift
längst fristgerecht eingereicht waren. Von einer
Fristversäumung (hier: wegen fehlender Unter-
schrift auf der Berufungsschrift) war nichts
bekannt. Die Einsicht der Gerichtsakten stand
nicht im Zusammenhang mit einer fristgebun-
denen Prozesshandlung; die Berufungsbegrün-
dungsfrist war, als er das Mandat übernahm,
längst form- und fristgerecht gewahrt. Viel-
mehr diente die Akteneinsicht ersichtlich der
weiteren Vorbereitung des Berufungsverfahrens,
insbesondere im Hinblick darauf, ob nach
Ablauf der Berufungsbegründungsfrist ($ 519

ZPO a.F.) noch ergänzendes Vorbringen ange-
zeigt und möglich war.

Rechtsanwalt R. als dem neuen Prozessbevoll-
mächtigten des Beklagten drängte sich aber
auch die Notwendigkeit, die Berufungsschrift
auf form- und fristgerechte Einreichung zu
überprüfen, in keiner Weise auf. Weder der
Beklagte selbst als Partei noch dessen früherer
Prozessbevollmächtigter, Rechtsanwalt S.,

hatten aufgrund des hier in Rede stehenden
Versehens einen Anhaltspunkt für die Annahme,
dass die rechtzeitig eingereichte Berufungs-
schrift etwa nicht unterzeichnet gewesen sein
könnte.

b) Dem Berufungsgericht selbst lag die Beru-
fungsschrift seit dem 27.72.2007 vor; es verfügte
die Anforderung der erstinstanzlichen Akten,
die Anforderung der Prozessgebühr und die Zu-
stellung der Rechtsmittelschrift an den Rechts-
mittelgegner (Verfügung vom 27.72.2007\;

werden müssen. Dem von den Klägern behaupte-
ten Bilanzgewinn von angeblich nur 29.767 DM
hätten also die auf den l(onten verbuchten
Privatentnahmen von 246.547,94 DM und Privat-
einlagen von 34.209,69 DM hinzugerechnet
bzw. abgezogen werden müssen, so dass sich
danach sogar ein zu versteuernder Gewinn von
242.099 DM ergeben hätte. Die lCäger haben
einem in der mündlichen Verhandlung hierauf
gegebenen Hinweis nichts entgegengesetzt, ins-
besondere nicht die Höhe der Privatentnahmen
bestritten.

II

Ein Schadenersatzanspruch, da die Beklagte
zu 1) die Bilanz für 1996 nicht erstellte, steht
den Klägern ebenfalls nicht zu. Es fehlt auch
hier an einem substantiierten Vortrag, dass
die Schätzung des Finanzamts unrichtig war;
allein die Einreichung der nicht datierten und
unterzeichneten Bilanz reicht ohne nähere
Darlegung nicht aus.

Zudem haben die I(läger schon nicht schlüssig
dargelegt, dass die Beklagte zu 1) überhaupt
zur Erstellung der Bilanz verpflichtet war.
Denn der Beklagten zu 1) stand wegen der
unstreitig ausstehenden Honorarvorschuss-
forderung ein Zurückbehaltungsrecht zu, so

dass sie nicht verpflichtet war, tätig zu werden.
Wenn die lüäger trotz eines entsprechenden
Hinweises der Beklagten zu 1) es unterlassen,
den Vorschuss zu zahlen, müssen sie für die
steuerlichen Folgen auch selber einstehen.

Soweit der Prozessbevollmächtigte der Kläger
im Termin die Ansicht geäußert hat, dass die
Beklagte zu 1) verpflichtet gewesen wäre, das

Mandat niederzulegen, um rechtlich nachteilige
Folgen zu vermeiden, kann dem nicht gefolgt
werden.

Die Beklagte zu 1)war, wie sich aus $ 8 StBGebV
a.F. ergibt, nicht verpflichtet, ohne Zahlung
eines Vorschusses Leistungen zu erbringen.
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses genügt sie

ihren Schutzpflichten, wenn sie den Vertrags-
partner darauf hinweist, dass sie ohne Vor-
schusszahlung nicht tätig wird. Die sich daraus
ergebenden Konsequenzen sind für die Kläger
deutlich erkennbar gewesen. Im Übrigen ist
nicht dargelegt, dass die ICäger im Fall der
Mandatskündigung wegen Zahlungsverzuges
einen anderen Steuerberater mit der Erstellung
der Bilanz für 1996 beauftragt hätten, woran
sie ohnehin nicht gehindert waren.
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III.

Den Klägern steht auch kein Freistellungs-
anspruch wegen einer Rechtsanwaltsgebühr
nach g 118 BRAGO zu. Ein solcher Anspruch
scheitert schon daran, dass die Kläger - wie
bereits dargestellt - keinen Schadenersatz-
anspruch gegen die Beklagte zu 1) haben.

Zudem liegt auch kein Fall des $ 118 Abs. 1

Nr. 1 BRAGO vor. Denn nach dem Vortrag der
Kläger hatten ihre Prozessbevollmächtigten
bereits den Auftrag zur Klage erhalten und sich
in diesem Rahmen bei dem Steuerberater infor-
miert. Dabei handelt es sich jedoch nur um
Kosten des Rechtsstreits und nicht um solche
gemäß $ 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO.

Es ist ferner nicht dargelegt, dass die Prozess-
bevollmächtigten die Besprechung im Ein-
verständnis mit den Klägern geführt haben.

Weiter ist nicht ersichtlich, dass die Bespre-
chung mit einem Steuerberater erforderlich
war. Die Iüäger hätten einen Fachanwalt für
Steuerrecht oder einen sonstigen Rechtsanwalt
beauftragen können, dem die Einarbeitung
ohne die Zwischenschaltung eines Steuerbera-
ters möglich gewesen wäre.

Hinzu kommt, dass es auch an der gemäß
g 118 Abs. 1 BRAGO notwendigen Rechnungs-
stellung durch die Prozessbevollmächtigten
mangelt. (. .. )

GI Leitsätze
Kostenrechnung des Notary'Vollstreckungs-
gegenklage? / Besch we rd e?

1. Hatte das erstinstanzliche Gericht zu einer
Vorabentscheidung über die Zulässigkeit des

Rechtswegs keine Veranlassung und hat es seine
Zuständigkeit konkludent bejaht, so ist das
Berufungsgericht daran gebunden (im Anschl uss

an BGH,. NIW 1994, 387).

2. Materiellrechtliche Einwendungen gegen die
vollstreckbare Kostenrechnung eines Notars
kann der Kostenschuldner nur mit der Beschwer-
de, nicht aber mit der Vollstreckungsgegenklage
geltend machen.

(OLG Düsseldorf, lJrt. v. 28.5.2002 - 24 U 8/02,
OLG-Report 2002, 415)
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1. Hinsichtlich der nach Auffassung der I0äger
für 1995 überhöht festgesetzten Gewerbesteuer
fehlt es an einer ausreichenden Darlegung,
dass die von der Beklagten zu 1) für die
Gewinnermittlung nach g 4 Abs. 1 EStG (durch
Betriebsvermögensvergleich) erstellte Bilanz
falsch ist. Alle in der Bilanz aufgeführten Akti-
va und Passiva stimmen betragsmäßig mit den
in den jeweiligen I(ontennachweisen aufgeführ-
ten Aktiva und Passiva überein. Insoweit liegt
ein - formeller - Fehler nicht vor.

2. Sollte der - inhaltliche - Fehler aber darin
bestehen, dass die jeweiligen Geschäftsvorfälle
unrichtig auf den I(onten verbucht wurden,
so hätten die Kläger zunächst im Einzelnen
unter Beweisantritt darlegen müssen, dass der
Beklagten zu 1) die Buchhaltung oblag. Das
haben sie aber erst in der mündlichen Verhand-
lung nur unsubstantiiert und ohne Beweisan-
tritt behauptet. Zu näheren Angaben waren sie
trotz persönlicher Anwesenheit des Klägers zu
2) nicht in der Lage, so dass eine Vertagung
zwecks weiterer Aufl<lärung nicht in Betracht
zu ziehen war.

In einem zweiten Schritt hätten die Iüäger
außerdern substantiiert darlegen müssen,
welche Geschäftsvorfälle unrichtig verbucht
worden sein sollen. Dazu hätte es gehört vor-
zutragen, welche Aufträge 1995 erteilt und
durchgeführt bzw. welche Teilleistungen ohne
Abnahme erbracht, welche Rechnungen wofür
gestellt worden sind und worauf welche Zahlun-
gen erfolgten.

Die bloße Angabe von Gesamtzahlen zum an-
geblich richtigen Umsatzerlös und zu Abschlags-
zahlungen ohne entsprechende Gegenleistung
der ICäger, die zum Teil auch nicht übereinstim-
men, reicht dafür nicht aus. So behaupten die
ICäger, Anzahlungen in Höhe von 358.853,70 DM
netto erhalten zu haben. Demgegenüber heißt
es in der Klageschrift, dass Voraus- oder Ab-
schlagszahlungen in Höhe von359.762,97 DM
erfolgt sein sollen.

Auch unter Zugrundelegung der Zahlen der
Kläger ergibt sich kein wesentlich geringerer
Gewinn. Denn nach ihrem Vortrag ist zwar
der Umsatzerlös wesentlich geringer und im
Umlaufvermögen sind keine Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen über 39.825,66 DM
enthalten, jedoch soll der Bestand an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen weitaus höher als
5.000 DM und an den erhaltenen Anzahlungen
von 358.853,70 DM zu messen sein.

Setzt man die letzte Zahl an und addiert dazu
einen angeblichen Umsatzerlös von 74.782,61 DM,
so ergibt sich auch danach eine Gesamtleistung
von über 430.000 DM, die im Bereich der von
der Beklagten zu 1) ausgerechneten Gesamtleis-
tung von 439.545,48 DM liegt. Angesichts dieser
Zahlen ist es nicht nachvollziehbar, wie die
ICäger in ihrer Rechnung auf einen Gewinn von
lediglich 29.767,02 DM kommen.

Daran ändert auch der von den Klägern im
Termin überreichte Jahresabschluss für 1995
nichts. Dieser stellt zum einen schon keine
ordnungsgemäße Bilanz dar, da er weder mit
einem Datum versehen noch unterschrieben
worden ist. Zudem finden sich darin nicht die
Privatentnahmen des I(lägers zu 2) in Höhe
von 246.547,94 DM wieder.

Wieso in dieser Bilanz nunmehr Bestände halb-
fertiger Arbeiten mit 155.332,89 DM bewertet
werden, wenn diese doch nach dem Vortrag in
der Klageschrift an den erhaltenen Anzahlungen
von 358.853,70 DM zu messen sein sollen, und
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen 11.389,80 DM betragen, wohingegen in der
ICageschrift diese Position mit 0 DM angegeben
wird, ist ohne Erläuterung nicht verständlich.
Auf die entsprechende Nachfrage des Gerichts
im Termin zur mündlichen Verhandlung erfolg-
te keine Erklärung.

3. Die Schadenersatzforderung für 1995 ist auch
nicht wegen Verletzung von Nebenpflichten
der Beklagten zu 1) begründet. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob die Mitarbeiterin der
Beklagten zu 1), Frau S., nach Feststellung von
Problemen bei der Abgrenzung zwischen
Schluss- und Zwischenrechnungen sich nicht
an die Angaben des die Kläger vertretenden H.
halten durfte. Denn es ist - wie bereits aus-
geführt - nicht substantiiert dargelegt, wie sich
der angeblich wesentlich geringere Gewinn
ergeben soll.

4. Unter den hier gegebenen Umständen wäre
die Schadenersatzforderung für 1995 selbst
dann unbegründet, wenn die Beklagte zu 1)

angeblich unrichtige Verbuchungen und somit
auch die inhaltliche Unrichtigkeit der Bilanz
zu vertreten hätte. Bei der hier nach g 4 Abs. 1

EStG vorzunehmenden Ermittlung des Gewinns
(als Bernessungsgrundlage für die angeblich zu
hoch festgesetzte Gewerbesteuer, vgl. $S 6, 7
GewStG) hätten dem durch Betriebsvermögens-
vergleich ermittelten Gewinn die Entnahmen
hinzugerechnet und die Einlagen abgezogen

es bestimmte die Sitzgruppe mit Berichterstat-
ter und Beisitzer (Verfügung vom 24.72.20O7);
der Vorsitzende verlängerte mit Verfügung vom
9.1.2002 antragsgemäß die Berufungsbegrün-
dungsfrist; mit Verfügung des Vorsitzenden vom
27.2.2002 wurden die Parteien zur Vorbereitung
der Terminierung und Bekanntgabe ihrer Ver-
hinderungstage im März und April gebeten;
mit Verfügung vom 5.3.2002 wurde Termin zur
Berufungsverhandlung bestimmt; nach Eingang
der Anschlussberufung vom 5.3.2002 wurde dem
Beklagten Frist zur Stellungnahme bis 8.4.2002
gesetzt und schließlich wurde dem Beklagten
mit Verfügung vom 9.4.2002 antragsgemäß die
Frist zur Stellungnahme auf die Anschlussberu-
fung bis 22.4.2002 verlängert.

Erst am 16.4.2002 bemerkte das Berufungs-
gericht, dass die Berufungsschrift nicht unter-
schrieben war, und kündigte seine Absicht an,
die Berufung als unzulässig zu verwerfen. Fast
über vier Monate hat das Berufungsgericht,
dem die Akten vorlagen und das deshalb allein
anhand der eingereichten Berufungsschrift
das Vorhandensein (oder Nichtvorhandensein)
der Unterschrift feststellen konnte, durch
Schweigen den Eindruck erweckt, dass jeden-
falls ein so offenkundiger Mangel wie das
Fehlen der Unterschrift auf der Berufungs-
schrift nicht bestehe, sondern hat das Verfahren
beanstandungslos durch die genannten zahl-
reichen Verfügungen weiterbetrieben.

c) Hieraus zieht die Rechtsbeschwerde die
zutreffende Folgerung, dass sich in dieser Situa-
tion dem nach dem Anwaltswechsel neu beauf-
tragten Prozessbevollmächtigten die Notwendig-
keit einer Überprüfung gerade nicht aufdrän-
gen musste. Zwar ist dem Berufungsgericht im
Ansatz darin beizupflichten, dass ein Rechts-
anwalt, der ein Berufungsmandat übernimmt,
die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels zu
prüfen hat, wozu zwingend die Prtifung von
dessen Zulässigkeit gehört. Dies gilt aber in
erster Linie insoweit, als es sich um ein Rechts-
mittelrnandat handelt, das innerhalb offener
oder vermeintlich offener Rechtsmittel- oder
Rechtsmittelbegründungsfrist erteilt wird.

In einer Situation, in der - wie hier - beide
Fristen längst abgelaufen uird (vermeintlich) je-
weils durch rechtzeitige Einreichung der Rechts-
mittel- und Rechtsmittelbegründungsschrift
gewahrt waren, besteht dagegen für den neuen
Prozessbevollmächtigten, der die Gerichtsakten
zur Vorbereitung der weiteren Prozessführung -
im Rahmen einer ,,sinnvollen und sachgerechten
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Mandatsbearbeitung" - benötigt, keine besonde-
re Veranlassung, zur Wahrung der längst ver-
strichenen Berufungs- und Berufungsbegrün-
dungsfristen Maßnahmen zu ergreifen und
anhand der von ihm zu anderem Zweck angefor-
derten Gerichtsakten die Formalien der Rechts-
mitteleinlegung nachträglich in eigener Ver-
antwortlichkeit zu prüfen. (...)

Fristenkontrolle
- Empfangsbekenntnis
- Fristnotierung
- Organisationsanweisung
- Einzelanweisung
(BGH, Beschl. v. 17.9.2002 - Vl ZR 419/01)

Leitsatz:

Wenn ein Rechtsanwalt, der ein Empfangs-
bekenntnis über eine UrteilszusteLlung unter-
zeichnet und zurückgegeben hat, ohne das
Datum der Zustellung in den Handakten ver-
merkt zu haben, seine Bürokraft nur mündlich
anweist, eine Rechtsmittelfrist einzutragen,
genügt er seiner Sorgfaltspflicht nur dann,
wenn in seiner Kanzlei ausreichende organi-
satorische Vorkehrungen dagegen getroffen
sind, dass die Anweisung in Vergessenheit gerät
und die konkrete Fristeintragung unterbleibt.

Aus den Gründen:

Der Kläger, der Alleinerbe seiner arn 28.72.7995
verstorbenen Ehefrau ist, hatte von den Beklag-
ten aus übergegangenem Recht Schadenersatz
und ein Schmerzensgeld wegen fehlerhafter
ärztlicher Behandlung seiner Ehefrau begehrt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit
Urteil vom 24.70.2001 hat das Oberlandesgericht
die Berufung des Klägers zurückgewiesen.

Das Berufungsurteil ist seinem zweitinstanz-
lichen Prozessbevollmächtigten am 31.10.2001
zugestellt worden. Mit Schreiben vom 27.77.2001
erteilte dieser den Auftrag, gegen das Urteil des
Oberlandesgerichts Revision einzulegen. Der
Auftrag ging am 22.77.2007 zusammen mit einer
Kopie der (zweiten) Ausfertigung des Berufungs-
urteils, die einen Eingangsstempel vom 9.77.2007
aufwies, bei der Revisionsanwältin ein.

I

i
I.
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Die Revisionsschrift vom 6.12.2001 ging am
selben Tage beim Bundesgerichtshof ein. Die
Senatsvorsitzende verlängerte antragsgemäß die
Frist zur Revisionsbegründung bis zum 8.5.2002.
Nach Eingang der Revisionsbegründung am
77.4.2002 wies der Berichterstatter mit Ver-

fügung vom 26.6.2002, der Revisionsanwältin
zugegangen am27.6.2002, darauf hin, dass die
Zustellung des Berufungsurteils laut Empfangs-
bekenntnis am 31.10.2001 erfolgt sei.

Mit Schriftsatz vom 70.7.2002 begehrt der Klä-
ger unter Bezugnahme auf die Revisionsschrift
vom 6.12.2001 und die Revisionsbegründung
vom 9.4.2002 Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung der Revisionsfrist.

Die Revisionsanwältin habe aufgrund der einge-
reichten Unterlagen keinen Anlass zu Zweifeln
an der richtigen Berechnung der Revisionsfrist
gehabt.

Im Büro des Berufungsanwalts sei dessen für
ihn als Angestellte tätige Ehefrau mit der I(on-
trolle und Überwachung der Frist beauftragt
gewesen. Nach Zustellung des Berufungsurteils
habe er seine Ehefrau angewiesen, die Revisions-
frist im Terminkalender zu notieren. Versehent-
lich habe seine Ehefrau weder die Rechtsmittel-
frist noch eine Vorfrist eingetragen und auch
keinen Vermerk in die Handakte aufgenommen.
Die Urteilsausfertigung habe sie im Original an
den Kläger weitergeleitet, ohne für die Akte
eine I(opie zu fertigen.

Als am 9.77.2007 eine zweite Ausfertigung des

Berufungsurteils eingegangen sei, habe die Ehe-

frau des Berufungsanwalts von sich aus die
Revisionsfrist für den 70.72.2001 und die Vor-
frist auf den 3.12.2001 eingetragen. Der Beru-
fungsanwalt selbst habe diesen Posteingang
nicht weiter beachtet, weil diese (zweite)
Urteilsausfertigung ohne Empfangsbekenntnis
eingegangen sei. Er habe sich an den im Termin-
kalender fehlerhaft eingetragenen Fristen orien-
tiert.

II.

Die Revision ist unzulässig und deshalb zu ver-
werfen (g 55 a Abs. 2 ZPO a.F., vgl. $ 26 Nr. 7

EGZPO i.d.F. von Art. 3 des Gesetzes zur Reform
des Zivilprozesses vom27.7.2007, BCBI l, 1887lr.

Sie ist erst am 6.12.2007 und damit nicht inner-
halb der gesetzlichen Frist von einem Monat ab

Zustellung des Berufungsurteils ($ 552 ZPO a.F.)

am 31.10.2001 eingelegt worden.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen

die Versäumung der Revisionsfrist kann dem
Kläger nicht gewährt werden. Der Antrag ist
zwar zulässig und insbesondere innerhalb der
Frist des $ 234 Abs. 1 und 2 ZPO eingegangen.
Er erweist sich jedoch als unbegründet.

1. Nach $ 233 ZPO ist Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand zu gewähren, wenn eine Partei
ohne ihr Verschulden an der Einhaltung der
Frist gehindert war. Daran fehlt es hier. Die
Versäumung der Revisionsfrist beruht auf einem
Verschulden des zweitinstanzlichen Prozess-

bevollmächtigten, das sich der lCäger nach $ 85

Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muss.

Wie der lCäger selbst vorträgt, ist es zur Frist-
versäumung gekommen, weil der mit der Revi-

sionseinlegung beauftragten Rechtsanwältin
nicht das richtige Zustellungsdatum mitgeteilt
worden ist. Dazu sei es gekommen, weil der
Berufungsanwalt angenommen habe, seine
Anweisung, den Fristablauf im Terminkalender
und in der Handakte einzutragen, sei richtig
ausgeführt worden. Damit hat der Berufungs-
anwalt seiner Sorgfaltspflicht indessen nicht
genügt.

a) Die ordnungsgemäße und insbesondere
fristgerechte Erteilung des Rechtsmittelauf-
trags machte es nämlich erforderlich, das für
den Lauf der Rechtsmittelfrist maßgebliche
Datum der Urteilszustellung in einer jeden
Zweifel ausschließenden Weise zu errnitteln
(vgl. Senatsbeschl. v. 7.3.1995 - Vl ZB 3/95, VersR

1995,931, 932; BGH, Beschl. v. 10.10.1991 - Vll ZB

4/91, NJW 1992, 574; Beschl. v. 28.10.1993 - Vll ZB

l6/93, VersR 1994,873,874; Beschl. v.7.12.1993 -
Xl ZR 207/93, VersR 1994, 956).

Da es für den Fristbeginn im Falle einer Zustel-
lung gemäß S 272a ZPO a.F. darauf'ankommt,
wann der Rechtsanwalt das Empfangsbekennt-
nis unterzeichnet hat; bedarf es darüber eines
besonderen Vermerks (Senatsbeschl. v. I 6,4.1 996
- vt zR 362/95, NJW 1996, t968, 1969).

Um zu gewährleisten, dass ein solcher Vermerk
angefertigt wird und das maßgebende Datum
zutreffend wiedergibt, darf der Rechtsanwalt
nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs das Empfangsbekenntnis über
eine Urteilszustellung erst unterzeichnen und
zurückgeben, wenn in den Handakten die
Rechtsmittelfrist festgehalten und vermerkt
ist, dass die Frist im Fristenkalender notiert
worden ist (Senatsbeschl. v. 26.3.1996 - VI ZB

Die Bilanz für 1995 sei in folgenden Punkten
falsch:

- Der Umsatzerlös aus Abbrucharbeiten habe
nut 74.782,61 DM netto und nicht 434.545,58 DM
betragen.

- In Höhe der Differenzvon359.762,97 DM seien
nur Zwischenrechnungen gestellt worden, denen
keine bereits abgenommenen Werkleistungen
zugrunde gelegen hätten, so dass diese Summe
nicht als Umsatz hätte ausgewiesen werden
dürfen.

- Die Gesellschaft habe 1995 von Auftraggebern
auf laufende Werkverträge Anzahlungen in
Höhe von 358.853,70 DM netto erhalten mit der
Folge, dass diese Beträge steuerrechtlich als

Passivposten, nämlich als Verbindlichkeiten aus

Kundenanzahlungen, zu behandeln gewesen
wären.

- Auf die Zwischenrechnungen von insgesamt
359,762,97 DM seien in Höhe von 39.825,66 DM
keine Zahlungen erfolgt, so dass diese insoweit
steuerrechtlich nicht bewertbar seien und daher
auch nicht unter der Position B. II. 1. ,,Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen" hätten
verbucht werden dürfen.

- Die Position Aktiva B. I. 2. ,,unfertige Leistun-
gen" in der Bilanz der Beklagten zu 1) sei mit
5.000 DM zu gering bemessen. Die unter dieser
Position dargestellten, von den Klägern auf-
gewendeten Fertigungskosten seien wesentlich
höher, was sich schon daraus ergäbe, dass die
Kläger für 1995 Anzahlungen in Höhe von
358.853,70 DM erhalten hätten. Insoweit ist
zwischen den Parteien unstreitig, dass die
Summe von 5.000 DM auf den Angaben der
Kläger beruht, die diesen Betrag als Selbstkosten
gegenüber der Beklagten zu 1) mitteilten.

Unter Berücksichtigung dieser Punkte hätte
die Beklagte zu 1) bei der Bilanzerstellung
einen Gewinn der Gesellschaft in Höhe von
29.767,02 DM ermitteln müssen, wie er sich
auch aus dem von den Klägern im Termin über-
reichten Jahresabschluss 1995 ergäbe. (...)
Im Jahre 1996 habe die Gesellschaft einen Ge-

winn von 34.438,63 DM erwirtschaftet und nicht
die vom Finanzamt geschätzten 250.000 DM
erreicht. (...)

Die Kläger behaupten ferner, dass die Beklagte
zu 1) sämtliche Buchhaltungsaufgaben selber
ausgeführt habe.
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Die Kläger sind der Auffassung, dass ihnen
auch zukünftig aus dem Verhalten der Beklag-
ten zu 1) weitere Schäden entstehen werden.
Zum einen würden weitere Vollstreckungs-
kosten anfallen, zum anderen führe eine vor-
läufige Schätzung der von der lCägerin zu 1) zu
zahlenden Einkommensteuer dazu, dass diese
54.623 DM zu viel zu zahlen hätte. Diesbezüg-
lich behaupten die ICäger, dass eine endgültige
Veranlagung für 1995 und 1996 noch nicht
erfolgt sei. In der mündlichen Verhandlung
haben sie vorgetragen, dass zwar schon Beschei-
de ergangen sind, gegen die sie jedoch Rechts-
mittel eingelegt haben. Darüber hinaus seien
dem Kläger zu 2) steuerliche Nachteile ent-
standen. Er habe durch Immobiliengeschäfte
ab 7994 steuerliche Verluste in Höhe von
273.082 DM erlitten. Dies führe zu einem Ver-
mögensschaden in Höhe von ca. 110.000 DM.

Die I0äger sind ferner der Ansicht, dass es

ihnen aufgrund der schwierigen Sach- und
Rechtslage nicht möglich gewesen sei, den Sach-
verhalt ihren Prozessbevollmächtigten darzu-
stellen. Es sei deshalb erforderlich gewesen,
dass diese den Sachverhalt mit dem derzeitigen
Steuerberater der ICäger erörterten. Die Prozess-
bevollmächtigten der Kläger vertreten die Mei-
nung, dass ihnen dafür als Erörterungsgebühr
nach g 118 BRAGO zzgl. Auslagenpauschale und
Mehrwertsteuer insgesamt 3.068,20 DM zuste-
hen; diesbezüglich begehren die ICäger mit der
ICage die Freistellung.

(Anffäge .. . )

Die Beklagte zu 1) behauptet, dass sich aus der
ihr von den ICägern übergebenen Buchführung,
die diese durch den Bruder des ICägers zu 2)

hätten erstellen lassen, der aus ihrer Bilanz
ersichtliche Umsatz ergeben habe. (...)

Soweit die Kläger den angekündigten Feststel-
lungsantrag gegenüber der Beklagten zu 1)

nicht gestellt haben, war die Klage aufgrund
ihrer Säumnis durch Versäumnisteilurteil abzu-
weisen. Im Übrigen ist die Klage unbegründet.

Aus den Gründen

Die ICäger haben gegen die Beklagte zu 1)

keinen Schadenersatzanspruch in Höhe von
53.284 DM aus positiver Forderungsverletzung
des Geschäftsbesorgungsvertrages.

I
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weil die Interessen des Verkehrs aufgrund
der Publizität des Partnerschaftsregisters (g 5
PartGG) hinreichend gewahrt sind, vernachläs-
sigt den Umstand, dass der Nichtpartner nach
außen hin wie ein ,,echter" Partner auftritt
und der Verkehr im Hinblick auf die Regelung
in $ 8 Abs. 2 PartGG auch ohne weitere Ver-
einbarungen und Überprüfungen im Register
davon ausgehen darf, dass ihm der Handelnde
als verantwortlicher Partner haftet (so auch
Henssler/Prütting, BRAO,5I PartGG Rdnr. l3;
MünchKomm/P. Ulmer, BGB 3. Aufl.,9 8 PartCC
Rdnr. 8 unter Hinweis auf die Rechtsprechung zum
Au ftreten ei nes,,Sch ei n g esel Isch afters" ) .

Eine Ersetzung dieser Handelndenhaftung
durch eine Haftung der echten Partner findet
im Gesetz keine hinreichende Stütze. Ebenso
bedarf es bei der Rechtsform der Partnerschaft
keines Rückgriffs auf die Rechtsscheinhaftung
aller auf dem Briefl<opf aufgeführten Patent-
bzw. Rechtsanwälte nach den Grundsätzen der
Außensozietät, denn einem entsprechenden
Vertrauenstatbestand aufseiten der Vertrags-
partner der Beklagten steht deren Auftreten als
Partnerschaft, bei der - unabhängig von der
Zahl der Partner - gerade nicht die Annahme
gerechtfertigt ist, dass alle als Gesamtschuldner
haften, entgegen.

Dass sich diese haftungsrechtliche Beurteilung
der ,,Scheinpartnerschaft" noch auf keine
gefestigte Rechtsprechung stützen kann, recht-
fertigt es nicht, deshalb von einer rechtlichen
Unsicherheit auszugehen, die das beantragte
Verbot rechtfertigen könnte. (... )

Steuerberaterhaftung
- Darlegungslast bei Schätzungsschaden
- I(ein Vorschuss, keine Arbeit
- Steuerberaterkosten im Prozess
(LC Berlin, Urt. v. 25.7.2000 - 26 O 278/99)

Leitsätze (d. Red.):

7. Zur Darlegung des Schätzungsschadens
reicht es nicht aus, eine nicht datierte und
unterzeichnete Bilanz vorzulegen.

2. Ohne Zahlung eines Vorschusses ist der
Steuerberater nicht verpflichtet, tätig zu
werden. Er muss auch nicht sein Mandat nieder-
legen.

3. Holt sich der Prozessbevollmächtigte Informa-
tionen bei einem Steuerberater ein, sind dessen
Vergütung keine Kosten des Rechtsstreits.

Zum Sachverhalt:

Die l(läger betrieben in Form einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts eine Bau- und Abrissfirma
bis zum 1.8.1996. Die Beklagte zu 1), deren
Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, war ver-
traglich zur Erstellung der Jahresabschlüsse und
Steuererklärungen für 1995 und 1996 verpflich-
tet. Sie erstellte für 1995 einen nach Ansicht
der I(läger fehlerhaften Jahresabschluss. (... )

Für das Jahr 1996 erstellte die Beklagte zt 7)

keine Steuererklärung, da die Kläger trotz meh-
rerer Aufforderungen keinen Honorarvorschuss
zahlten, obwohl sie darauf hingewiesen wurden,
dass die Beklagte zu 1) ohne Vorschuss nicht
tätig werden würde.

Mit der ICage begehren die Kläger u.a. Schaden-
ersatz, da ihrer Meinung nach in Folge der
Tätigkeit bzw. Nichttätigkeit der Beklagten zu
1) zu hohe Gewerbesteuern festgesetzt worden
seien.

Das Finanzamt setzte für 1995 aufgrund der
durch die Beklagte zu 1) erstellten Bilanz die
Gewerbesteuer auf 79.425 DM fest, zzgl. eines
Verspätungszuschlages von 400 DM sowie Zinsen
zur Gewerbesteuer in Höhe von 1.358 DM.
Da die ICäger die Gewerbesteuer nicht zahlten,
fielen für den Zeitraum vom 7.7.1998 bis
zum 8.8.1999 Säumniszuschläge in Höhe von
2.328 DM an.

Für 1996 schätzte das Finanzamt, mangels Ein-
reichung einer Steuererklärung, die Einkünfte
der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts auf
250.000 DM und setzte die Gewerbesteuer auf
26.180 DM fest, zzgl. eines Verspätungszuschla-
ges von 200 DM sowie Zinsen zur Gewerbesteuer
in Höhe von 261 DM. Auch insoweit wurden
mangels Zahlung der Kläger Säumniszuschläge
für den Zeitraum vom 7.7.7998 bis zum 8.6.1999
in Höhe von 3.132 DM erhoben.

Diese Beträge von insgesamt 53.284 DM machen
die I(läger als Schaden geltend.

Sie behaupten, die Erstellung einer ordnungs-
gemäßen Bilanz für 1995 und 1996 hätte dazu
geführt, dass das Finanzamt die Gewerbesteuer
jeweils auf 0 DM festgesetzt hätte.

l, 2/96, NJW 1996, 1900, l90l; vgl. BGH, Beschl.
v.30.11.1994 - Xll ZB 197/94, BGHR-ZP) 5 233 -
Empfangsbekenntnis I m.w.N.). Dieses Sorgfalts-
gebot hat der Berufungsanwalt verletzt, als er
am 31.10.2001 das Empfangsbekenntnis unter-
zeichnet und zurückgegeben hat, ohne zuvor
die Notierung der Rechtsmittelfrist sicher-
gestellt zu haben.

Ihn trifft ein Organisationsverschulden, weil
er keine Vorkehrungen dagegen getroffen hat,
dass die Ausführung der Anweisung unter-
blieb. Nach Aktenlage ist davon auszugehen,
dass die Anweisung hier in mündlicher Form
erfolgt ist. Ob und ggf. auf welche Weise im
Büro des Berufungsanwalts die Ausführung
mündlich erteilter Anweisungen kontrolliert
wurde, ist nicht dargelegt.

Zwar braucht ein Rechtsanwalt grundsätzlich
nicht die Erledigung jeder konkreten Einzel-
anweisung zu überwachen. Im Allgemeinen
darf er vielmehr darauf vertrauen, dass eine
sonst zuverlässige Büroangestellte auch münd-
liche Anweisungen richtig befolgt (vgl. Senatsurt
v. 6.10.1987 - Vl ZR 43/87, VersR 1988, 185 f).

Wenn aber ein so wichtiger Vorgang wie die
Notierung einer Rechtsmittelfrist nur münd-
lich vermittelt wird, müssen in der Rechts-
anwaltskanzlei ausreichende organisatorische
Vorkehrungen dagegen getroffen sein, dass
die Anweisung in Vergessenheit gerät und die
konkrete Fristeintragung unterblelbt ( BAC E

78, 184, 186).

Das Fehlen jeder Sicherung bedeutet einen
entscheidenden Organisationsmangel (BC H,

Beschl. v. 10.10.1991 - Vll ZB 4/91, a.a.0.). Dieser
bleibt nicht deswegen folgenlos, weil der
Berufungsanwalt hier eine Einzelanweisung
erteilt hat, deren Befolgung die durch das Orga'
nisationsverschulden geschaffene Gefahrenlage
noch rechtzeitig beseitigt hätte (vgl. BCH, Beschl
v. 9.1.2001 - Vttt ZB 26/00, NJW-RR 200t, 782,
783).

Soweit der Bundesgerichtshof an anderer Stelle
(vgl. Beschl. v. 18.3.1998 - Xll ZB 180/96, NJW-RR

1998, 1360, 1361; v. 6.7.2000 - Vtl ZB 4/00, NJW
2000, 2823) ausgeführt hat, auf allgemeine
organisatorische Vorkehrungen eines Rechts-
anwalts komme es nicht an, wenn konhrete
Anweisungen erteilt worden seien, deren Be-
folgung die Fristwahrung sichergestellt hätte,
lagen diesen Entscheidungen anders gelagerte
Sachverhalte zugrunde.
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b) Die Anfertigung eines Vermerks über das
Datum der Unterzeichnung des Empfangs-
bekenntnisses ist auch dann notwendig, wenn
die Anweisung besteht, eine mit einem Ein-
gangsstempel versehene Urteilsausfertigung
zu den Handakten zu nehmen, denn ein solcher
Stempel besagt für den Zeitpunkt der Zustel-
lung nichts. Sein Datum braucht, wie der
Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen
hat, nicht mit dem allein maßgeblichen Datum
übereinzustimmen, unter dem der Anwalt das
Empfangsbekenntnis gemäß g 272a ZPO a.F.

unterzeichnet hat (BCH, Beschl. v. 13.3.1991 -
Xll ZB 22/91, VersR 1992, ll8, ll9 m.w.N.).

c) Das Versäumnis des Berufungsanwalts war
für die Versäumung ursächlich, denn wenn er
das Empfangsbekenntnis erst nach Anferti-
gung eines Vermerks über das Datum der
Unterzeichnung zurückgegeben hätte, wäre
der Revisionsanwältin nicht ein falsches
Zustellungsdatum mitgeteilt worden. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass ihr das in dem Ver-
rnerk notierte und für den Beginn der Rechts-
mittelfrist maßgebende Datum genannt und
die Revision demgemäß rechtzeitig eingelegt
worden wäre. (. . . )

Steuerberaterhonorar und
Steuerberaterhaftung
- Pauschalvereinbarung
- Gebührenrahmen
- I(ündigung des Steuerberatungsvertrages
- Schaden, Säumniszuschläge, I(orrekturkosten
(0LC Düsseldorf, urt. v. 3.5.2002 - 23 U 152/01)

Leitsätze;

1. Hat ein Steuerberater gegen eine Pauschal-
vergütung die laufende Buchführung sowie die
Anfertigung von Ums atzsteuervoranmeldungen
übernommen, kann er seine Leistungen auch
dann nicht nach Zeitgebühren abrechnen, wenn
der Mandant seine vertraglichen Mitwirkungs-
pflichten verletzt und der Steuerberater des- :

halb unvorhergesehene Mehrarbeiten vorgenom-
men hat.

2. Der (hilfsweise) Übergang von der Zeitgebühr
zur Pauschalvergütung im Honorarrechtsstreit
stellt keine Klageänderung i.S.d. $$ 263 ff ZPO
dar.
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3. Zur Verjährung von Honorarforderungen des

Steuerberaters bei Verzögerungen des Mahnver-
fahrens durch überflüssige Auflagen des Rechts-
pflegers.

4. Der Steuerberater haftet seinem Auftraggeber
nur dann für die Kosten von nach Mandats-
beendigung angefallenen Überprüfungs- und
Korrekturarbeiten, wenn diese auf eine fehler-
hafte Steuerberatung zurückzuführen sind.
Dies ist nicht der Fall, wenn der Steuerberater
seinen Aufklärungs- und Hinweispflichten nach-
gekommen ist und der Mandant den Ratschlä-
gen und Warnungen nicht Folge geleistet hat.

5. Säumniszuschläge stellen nur dann einen
ersatzpflichtigen Schaden des Auftraggebers
dar, wenn der Steuerberater seine Vertrags-
pflicht, die rechtzeitige Abgabe ordnungsge-
mäßer Steuererklärungen mit Rat und Tat zu
fördern, schuldhaft nicht erfüllt hat und wenn
die Zuschläge gerade deshalb gegen den Auf-
traggeber verhängt worden sind.

Zum Sachverhalt:

Die Parteien streiten um wechselseitige An-
sprüche aus einem beendeten Steuerberatungs-
verhältnis.

Die Beklagte zu 7) befasst sich mit der Besor-
gung von Hotelzimmern und sonstigen damit
in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.
Der Kläger hat die Beklagte sowie ihre 1994
gegründete, im Parallelrechtsstreit LG Düssel.
dorf - 8 O 119/99 = OLG Düsseldorf - 23 U 7.46101

verklagte Berliner Schwestergesellschaft auf
der Grundlage eines Steuerberatungsvertrages
vom 19.7.1994 in steuerlichen Angelegenheiten
betreut. Für die ihm hieraus entstehenden
Honorarforderungen hat sich der Beklagte zt 2),

der geschäftsführender Alleingesellschafter
der Beklagten zu 1) ist, durch Urkunde vom
8.77.7994 unter Verzicht auf die Einrede der
Vorausklage verbürgt.

Zu den Aufgaben des ICägers gehörte die Neu-
einrichtung der von Vertragsparteien als drin-
gend überarbeitungsbedürftig angesehenen
Buchführung; außerdem hat er u.a. zu einem
Pauschalpreis von 6.000 DM netto die laufende
Finanzbuchhaltung übernommen und die Ent-
würfe der monatlichen Umsatzvoranmeldungen
erstellt. Während einer vom Finanzamt angeord-
neten Umsatzsteuersonderprüfung erklärte die
Beklagte zu 1) unter dem 8.12.1995 - zugleich

im Namen ihrer Schwestergesellschaft - die
fristlose Kündigung der Vertragsverhältnisse
und beauftragte sodann die D.-GmbH mit der
weiteren steuerlichen Beratung.

Für seine Tätigkeiten in den Jahren 1994 und
1995 hat der lCäger aus insgesamt sechs Rech-
nungen vorrr 27.L2.L995 sowie vom 16. und
77.72.7996 eine Honorarforderung von insge'
samt 92.819,44 DM hergeleitet, die er zunächst
in einem am 30.12.1996 eingeleiteten Mahn-
verfahren gegen die Beklagte zu 1) geltend
gemacht und nach Überleitung in das streitige
Verfahren auch gegen den Beklagten zu 2)

weiterverfolgt hat.

(Anträge .. . )

Die Beklagten haben einzelne Rechnungsansätze
bestritten und sich zudem aufVerjährung be-
rufen. Außerdem haben sie dem Kläger vor-
geworfen, beide Gesellschaften durch Buchfüh-
rungsfehler und unzutreffende Umsatzsteuer-
voranmeldungen fast in Konkurs getrieben zu
haben. Für die Berichtigung von Falschbuchun-
gen des ICägers sowie für ihre Mitwirkung bei
der Umsatzsteuersonderprüfung habe die
D.-GmbH unter dem 30.4.7997 sowie 31.7. und
30.9.1998 Beträge von insgesamt 19.219,20 DM
berechnet, mit denen die Aufrechnung erklärt
werde. Außerdem habe das Finanzamt aus-
weislich seiner Umsatzsteuerbescheide vom
26.10.1998 Säumniszuschläge von insgesamt
256.769 DM festgesetzt, die gleichermaßen auf
die fehlerhafte Tätigkeit des ICägers zurück-
zuführen seien und ebenfalls hilfsweise zur
Aufrechnung gestellt würden.

Der Iüäger ist diesen Gegenansprüchen nach
Grund und Höhe entgegengetreten und hat sich
seinerseits auf Verj ährung berufen.

Das Landgericht hat nach Einholung eines Gut-
achtens des Sachverständigen M. vom 2.77.2000
die Beklagten zur Zahlung von 48.150,79 DM
zzgl. 77% Zinsen seit dem 30.72.1996 sowie vor-
gerichtlicher Mahnkosten von 7,95 DM verur-
teilt und die weiter gehende Klage abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richten sich die
Rechtsmittel beider Parteien, mit denen diese
unter Wiederholung und Ergänzung ihres frühe-
ren Vortrags an ihren erstinstanzlichen Begeh-
ren festhalten. Die Beklagten rügen darüber
hinaus, dass das Landgericht verfahrensfehler-
haft von einer Anhörung des Sachverständigen
abgesehen habe.

Auch zivilrechtliche Schwierigkeiten, insbeson-
dere bei Streit zwischen den Gesellschaftern,
zu dem es auch hier gekommen war, sind dabei
ebenfalls zu berücksichtigen, während die Vor-
teile, dass insbesondere der Grundbesitz nicht
ohne weiteres für Schulden der GmbH haftet,
nicht so stark ins Gewicht fallen, da bei Dar-
lehensgewährung sich die I(reditgeber ohnehin
dingliche Sicherheiten aus dem Vermögen der
Besitzgesellschaft i.d.R. geben lassen.

Scheinpartnerschaft
- Haftung der Partner?
(OLG München, IJrt. v. 18.1.2001 - 29 U 2962/00)

[eitsätze

1. Die namentliche Nennung von ,,Scheinpart-
nern" auf dem Briefbogen einer Rechtsanwalts-
und Patentanwaltspartnerschaft ohne Hinweis
auf deren Stellung als Angestellte bzw. freie
Mitarbeiter ist weder berufsrechts- noch wett-
bewerbswidrig.

2. Anders als bei einer ,Scheinsozietät" haften
bei einer ,,Scheinpartnerschaft" nicht alle im
BriefkopfGenannten, sondern - neben dem
Gesellschaftsvermögen - allein der das Mandat
betreuende "Scheinpartner" nach den Grund-
sätzen der Rechtsscheinhaftung.

Zum Sachverhalt

Die l(lägerin, die Berufskammer der deutschen
Patentanwälte, beanstandet den von der Beklag-
ten verwendeten Briefl<opf als Verstoß gegen
das Standesrecht der Patent- und Rechtsanwälte
sowie gegen Wettbewerbsrecht.

Die Beklagte ist eine eingetragene Partnerschaft
von Patent- und Rechtsanwälten. Auf dem von
ihr verwendeten Briefl<opf sind 20 Patent- und
Rechtsanwälte aufgeführt, wovon nur 8 Patent-
anwälte und ein Rechtsanwalt Partner sind. Die
weiter aufgeführten Patent- und Rechtsanwälte
sind entweder Angestellte oder freie Mitarbeiter
der Partnerschaft.

Die Klägerin hat dies als Verstoß gegen $ 52a
PAO beanstandet, da eine echte gesellschafts-
rechtliche Verbindung zwischen den Partnern
einerseits und den übrigen Berufsträgern ande-
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rerseits nicht entstehen könne, sondern ledig-
lich eine so genannte Scheinsozietät. Dies ver-
stoße auch gegen $ 3 UWG sowie gegen g 16 der
Berufsordnung der Patentanwälte (BOPA) und
damit zugleich auch gegen $ 1 UWG. Die Öffent-
lichkeit und damit die potenzielle Mandant-
schaft werde sowohl über die Stellung der nicht
der Partnerschaft angehörenden Angestellten
bzw. freien Mitarbeiter als auch über die haf-
tungsrechtliche Situation getäuscht.

Das Landgericht hat dem ICageantrag, es im
geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, auf dem
Briefl<opf Rechtsanwälte und/oder Patentanwäl-
te aufzuführen, ohne kenntlich zu machen, dass
diese Personen nicht der Partnerschaftsgesell-
schaft angehören, entsprochen.

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung
ist zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. (...)

Aus den Gründen

(...)dd) Hiervon ausgehend ist die Haftungssitua-
tion'bei der ,,Scheinpartnerschaft" wie folgt zu
beurteilen:

(1) In Bezug auf die Handelndenhaftung gemäß
g 8 Abs. 2 PartGG bei'Tätigwerden eines ,,echten"
Partners stellt sich die Haftungslage bei der
,,echten" Partnerschaft nicht anders dar als
bei der ,,Scheinpartnerschaft", wovon auch die
I(lägerin offensichtlich ausgeht.

(2) Im Falle der Bearbeitung eines Mandats
durch einen,,Scheinpartner" oder,,Nicht-
partner" tritt nach Auffassung der Beklagten
anstelle der Handelndenhaftung nach g 8
Abs. 2 PartGG die Haftung aller echten Partner
als Gesamtschuldner gemäß g 8 Abs. 1 Satz 1

PartGG, so dass der Gläubiger nicht schlechter
gestellt werde, während die Klägerin die Auf-
fassung vertritt, da das Haftungsprivileg nach
Abs. 2 nicht eingreife, bestehe eine Haftung
der auf dem Briefl<opf bezeichneten Patent-
bzw. Rechtsanwälte nach den Grundsätzen
der Außensozietät.

Beiden Auffassungen kann jedoch nicht gefolgt
werden, vielmehr haftet der handelnde Nicht-
partner neben dem Vermögen der Partnerschaft
nach den Grundsätzen der Rechtsscheinhaftung

Die Auffassung der lCägerin, die darauf abstellt,
es bedürfe keiner Haftung des handelnden
Nichtpartners nach Rechtsscheingrundsätzen,
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3. Unterstellt, die Beklagte habe nicht auf die
Möglichkeit einer Betriebsaufspaltung zur Ver-
meidung der Grunderwerbsteuer hingewiesen,
ergibt sich jedoch daraus kein Schadenersatz-
anspruch der Gesellschafter in Höhe dieser
gezahlten Steuer. Es ist nämlich ein Gesamt-
vermögensvergleich anzustellen, bei dem der
als Grunderwerbsteuer gezahlte Betrag zwar als
den Wert der Geschäftsanteile der Gesellschafter
an der Klägerin mindernde Position zu berück-
sichtigen ist. Diese kann aber nicht isoliert als
Schaden geltend gemacht werden.

Es ist vielmehr insgesamt zu ermitteln, ob die
Gesellschafter bei einer Betriebsaufspaltung
Vermögensvorteile gehabt hätten und - vor-
rangig sogar - ob die Betriebsaufspaltung für
sie in Betracht gekommen wäre und sie sich
dafür bei sachgerechter Beratung entschieden
hätten.

a) Vor Begründung einer Betriebsaufspaltung
ist durch einen Steuerbelastungsvergleich
genau zu ermitteln, ob diese Rechtsfigur gegen-
über einer Einheitsgesellschaft zu einer Ab-
nahme oder Zunahme der Steuerlasten führt
(vgl. A. Schmidt, CmbH-Tqschenbuch 6. Aufl., S. 101).

Die Betriebsaufspaltung verbindet steuerliche
Vorteile eines Personenunternehmens mit den
steuerlichen Vorteilen einer I(apitalgesellschaft
(vgl. Brandmüller, Die Betriebsaufspaltung nach
Handels- und Steuerrecht 7, Aufl., A 42-70, und die
ausführliche Erläuterung der Vor- und Nachteile bei
Krüger, Zweckmö ßige Wahl der Unternehmensform
6. Aufl., insbes. S. 254-309 zur Steuerbelastung).Die
steuerlichen Vorteile haben sich jedoch durch
Anderung der Steuergesetze verschlechtert
(2.8. Wegfall der Vermögensteuer, EinfriLhrung
des Sondertarifs bei g 32c EStG; vgl. hierzu auch
Krüger, a.a.O., insbes.5.49; van Randenborgh, DStR

1998, 20). Einen solchen Steuerbelastungs-
vergleich hat die Klägerin nicht vorgelegt.

Die Betriebsaufspaltung in eine Besitz- und eine
Betriebsgesellschaft hätte zudem einen deutlich
erhöhten Verwaltungs- und Beratungsaufwand
erfordert. Beide Unternehmen benötigen eine
getrennte Buchführung und getrennte Jahres-
abschlüsse. Die engen wechselseitigen Rechts-
beziehungen zwischen Besitz- und Betriebs-
gesellschaft zur Überlassung von Grundstücken,
Gebäuden, Maschinen usw. erfordern anspruchs-
volle Vertragsgestaltungen und laufende Be-
treuung (Brandmüller, a.a.0., A 72; van Randen-
borgh, DStR 1998,22).

Allein eine 10/10-Beratungsgebühr nach g 21

Abs. 1 der Steuerberatergebührenverordnung
für eine bloße Auskunft zu den steuerlichen
Vor- und Nachteilen der Betriebsaufspaltung
hätte sich nach Tabelle A der Steuerberater-
gebührenverordnung auf fast 7.000 DM netto
belaufen, wenn man den Buchwert des Einzel-
unternehmens von 1.754.250,79 DM zugrunde
legt. Für ein schriftliches Gutachten hätten
nach g 22 dieser Verordnung 30/10 der vollen
Gebühr verlangt werden können.

Es wären auch Kosten für die Vertragsgestal-
tung bei der Betriebsgesellschaft und für den
Verpachtungsvertrag angefallen, da dabei
Rechtsanwalt und Steuerberater hätten beraten
müssen.

Es steht deshalb nicht fest, ob bei Berücksich-
tigung aller steuerrechtlichen und sonstigen
finanziellen Gesichtspunkte die Gesellschafter
der ICägerin einen Vermögensschaden durch
eine unterlassene Betriebsaufspaltung erlitten
haben.

b) Der Senat kann auch nicht mit hinreichender
Sicherheit davon ausgehen, dass eine Betriebs-
aufspaltung überhaupt sinnvoll und zweck-
mäßig gewesen wäre. So wird Betrieben mit
jährlich schwankenden Verlustphasen von der
Betriebsaufspaltung abgeraten, weil sie dann
die am schlechtesten geeignete Rechtsform aus
steuerlicher Sicht ist (Brandmüller, a.a,O., A 54).
Das ist aber in der Fleischereibranche anzuneh-
men, nicht erst wegen der letzten Krisen durch
BSE und Maul- und Klauenseuche.

Auch hätte die Iflägerin als Betriebsgesell-
schaft keinen angemessenen Pachtzins an die
Besitzgesellschaft zahlen können. Die Klägerin
konnte unstreitig von Anfang an nicht die ver-
einbarten 6% Zinsen jährlich für das von der
Alleinerbin gewährte Vereinbarungsdarlehen
durch Einbringung des Einzelunternehmens
zahlen, das die Parteien nach gewissen Abzügen
mit 7.404.250,75 DM im Gesellschaftsvertrag
angegeben hatten.

Im Übrigen wird in der steuerrechtlichen Lite-
ratur inzwischen die Ansicht vertreten, die
Betriebsaufspaltung habe als Gestaltungsinstru-
ment zur Optimierung der laufenden Steuer-
belastung verloren; die steuerlichen Unsicher-
heiten seien aber geblieben (van Randenborgh,
10 Argumente gegen die Betriebsaufspaltung, DSIR
r998, 20, 22).

(Anträge...)

Die zulässige Berufung der Beklagten ist nur
hinsichtlich eines Teils der zuerkannten Zins-
forderung begründet; das Rechtsmittel des
Iüägers hat in weiter gehendem Umfang Erfolg

Aus den Gründen

(...)In der Sache schulden die gesamtschuldne-
risch haftenden Beklagten dem Kläger nach
$S 675, 677,765,767, 427 BGB als Honorar
für seine Tätigkeit einen Betrag in Höhe von
76.202,77 DM, der sich wie folgt zusammensetzt
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Gemäß Ziffer I. 1. des Steuerberatungsvertrages
schuldete der ICäger die komplette laufende
Buchführung,,einschließlich Aufbereitung und
Bearbeitung der vom Auftraggeber ... zur Ver-
fügung zu stellenden Belege". Es handelte sich
somit um eine so genannte ,,Vollbuchführung"
i.S.d. $ 33 Abs. 1 StBGebV (vgl. BCH v. 6.7.2000 -
rx zR 210/99, MDR 2000, t399 : NJW-RR 2001,
494, 495 m.w.N.).

Darüber hinaus hat der I(läger nach Ziffer I. 2.

des Vertrages die Fertigung der monatlichen
USTVA-Entwürfe übernommen, die nach der
Regelung des g 33 Abs. 8 StBGebV durch die
Gebühr aus Abs. 1 jener Vorschrift abgegolten
wäre. An ihrer Stelle haben die Vertragsparteien
jedoch unter Ziffer III. 2. lit. c) ein ausdrücklich
als,,Pauschalvergütung" bezeichnetes Honorar
von monatlich 6.000 DM netto vereinbart, das

,,unabhängig vom Umfang der tatsächlich in
Anspruch genommenen bzw. erbrachten Leis-
tung des Auftraggebers zu zahlen" war.

Nach dem unmissverständlichen Wortlaut jener
Vertragsklausel handelte es sich somit nicht
um - einer späteren Verrechnung zugängliche -
,,Vorschüsse' i.S.d. $$ 8, 9 Abs. 2 Satz 1 StBGebV
sondern um eine Pauschalvergütung nach
g 14 StBGebV, durch die alle hiervon erfassten
Tätigkeiten ohne Rücksicht auf den damit ver-
bundenen Aufwand abschließend abgegolten
sein sollten. Damit scheidet sowohl eine nach-
trägliche Berechnung dieser Leistung nach
Zeitaufwand i.S.d. S 13 StBGebV wie auch eine
Saldierung des hieraus ermittelten Gesamt-
betrages mit den erhaltenen Pauschalen aus.

Daran ändern auch die maschinenschriftlichen
Ergänzungen unter Ziffer 3. der ,,gesonderten
Erklärung" auf der letzten Seite des Steuer-
beratervertrages vom 79.7.7994 nichts. Gemäß
Satz 1 von Ziffer III. 2. lit. b) des Vertragsformu-
lars bedurfte eine Honorierung nach Zeitgebüh-
ren einer,,gesonderten Gebührenvereinbarung",
die sich in den maschinenschriftlichen ,,Ergän-
zungen bzw. Anderungen zum Vertragsinhalt"
gerade nicht auf die durch die Pauschalver-
gütung abgegoltenen Leistungen erstreckte.

Auch nach dem Verständnis des Klägers sollte
diese - andernfalls sinnlose - Sonderregelung
nur für Leistungen gelten, die als ,,Nebenarbei-
ten" oder ,,Hilfeleistung bei sonstigen Tätig-
keiten in Zusammenhang mit der Buchführung"
i.S.d. $ 33 Abs. 7 StBGebV über die von der
Monatspauschale erfassten Tätigkeiten hinaus-
gingen.

Honorar gemäß Urteil des LG 67.369,99
Umsatzsteuervoranmeldungen 0

erhöhter Stundensatz: BF und USTVA 0

Abschlussvorarbeiten 1.365,63
unverj ährte Pau s chalvergütung 10 s17.15

abzgl. weitere Zahlung
nicht erhaltene Zahlung
Differenz

DM
DM
DM
DM
DM

79.2s2,77 DM
- 6.s00,00 DM

3.4s0.00 DM

I

- 3.0s0,00 DM
76.202,77 DM

Die demgegenüber von den Beklagten zur Auf-
rechnung gestellten Forderungen sind unbe-
gründet. (.. . )

Dem ICäger steht gegen die Beklagten aus seinen
Rechnungen vom 27.72.7995 sowie vom 16. und
77.72.7996 eine unverjährte Honorarforderung
in Höhe von 76.202,77 DM zu.

Das in der Rechnung vom 77.72.7996 berechnete
Zeithonorar für die manuelle Erstellung der Um-
satzsteuervoranmeldungen (USIVA) der Monate
Juli, September und Oktober 1995 kann der
ICäger nicht beanspruchen.

1. Der Gebührenanspruch ist schon deshalb
unbegründet, weil die Abrechnung der Leistun-
gen nach Zeitgebühren den vertraglichen Ver-
einbarungen widerspricht. Der I(läger hat nach
den insoweit zutreffenden Ausführungen seiner
Berufungsbegründung den Honoraranspruch für
Buchführung und USTVA-Entwürfe in der Weise
ermittelt, dass er sämtliche Leistungen nach
Zeitaufwand berechnet und die von der Beklag-
ten eingezogenen Beträge als ,,Vorschüsse" in
Abzug gebracht hat. Diese Berechnungsweise
steht mit den Vertragsabsprachen vom 19.7.7994
nicht in Einklang.

lI
I
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Der gleichzeitig erhobene Einwand, die Voraus-
setzungen für die Abgeltung der Umsatzsteuer-
voranmeldungen durch die Pauschalgebühr
seien entfallen, weil die Finanzbuchhaltung für
die Zeit ab Juli 1995 durch Verschulden der
Beklagten nicht fertig gestellt und die ,,Finanz-
buchhaltungspauschale" für diese Monate nicht
erhoben worden sei, liegt ebenso neben der
Sache wie die im Folgenden nicht mehr näher
erläuterte Rechtsauffassung des Klägers, es

müsse deshalb eine,,Honorarregelung,Dienst-
vertrag bei Kündigung"' gelten.

Ein Steuerberater kann von den vertraglichen
Abrechnungsmodalitäten nicht dadurch ein-
seitig abweichen, dass er vereinbarte Pauscha-
len nicht berechnet oder eigenmächtig als
,,Vorschüsse" versteht. Hiervon scheint nun-
mehr auch die Berufungsbegründung des Klä-
gers auszugehen. (...)

Damit scheidet ein Zeithonorar für die von
den (pauschalierten) Gebührentatbeständen
der $$ 33 Abs. 1 und 8, 24 Abs. 1 Nr. 7 StBGebV
erfassten Leistungen von vornherein aus.

2. Aber auch für darüber hinausgehende
,,Nebenleistungen" in Zusammenhang mit der
Erstellung der USTVA-Entwürfe für die streit-
befangenen Monate kann der Kläger kein zusätz-
liches Honorar beanspruchen. Er - der Kläger -
beanstandet zwar mit Recht, dass der Sachver-
ständige in seinem Gutachten vom 2.77.2000 aus
rechtlich unzutreffenden Billigkeitserwägungen
zur Verneinung eines Honoraranspruchs gelangt
ist; tatsächliche oder vermeintliche Unbillig-
keiten rechtfertigen nicht die Aberkennung
berechtigter Vergütungsforderungen.

Hierauf kommt es jedoch nicht an, weil bereits
eine Rechtsgrundlage für eine Zusatzvergütung
nicht ersichtlich ist; dies gilt auch dann, wenn
der Mehraufwand für die ,,manuelle" Erstellung
der USTVA auf die Verletzung vertraglicher Mit-
wirkungspflichten der Beklagten zu 1) und
insbesondere die - auch vom Sachverständigen
bestätigten - Unzulänglichkeiten ihres Beleg-
wesens zurückzuführen ist.

a) Für eine vertraglich vereinbarte Vergütung
dieses Mehraufwandes ist nichts ersichtlich.

Der Steuerberatungsvertrag vom 19.7.7994
bietet ftlr eine zusätzliche Zeitgebühr keine
Grundlage. Die - nach Ziffer III. 2. lit. b) allein
in Betracht kommenden - Regelungen unter
Ziffer 3. der ,,gesonderten Erklärung" erfassen

den geltend gemachten Sonderaufwand für die
Anfertigung der Umsatzsteuervoranmeldungen
nicht.

Satz 1 der maschinenschriftlichen Ergänzung
erstreckt sich auf diese Leistungen nicht, weil
sich jene Regelung nur mit ,,Nebenarbeiten ...
zur Finanz- und Lohnbuchhaltung", also mit
den nach Abschnitt I. Ziffer 1. und 3. zum Ver-
tragsumfang gehörenden Leistungen befasst.
Hierzu zählt die unter Ziffer 2. gesondert auf-
gezählte und auch in der sonstigen Vertrags-
terminologie als selbstständige Angelegenheit
betrachtete Fertigung der monatlichen USTVA-

Entwürfe nicht; die Vertragsparteien sind viel-
mehr nach ihrem übereinstimmenden Vortrag
davon ausgegangen, dass die Umsatzsteuervor-
anmeldungen aus den DATEV-Auswertungen der
Finanzbuchhaltung abgeleitet werden können
und deshalb hierfür keine gesondert zu hono-
rierenden Neben- oder Abstimmungsarbeiten
anfallen können.

Aus dem gleichen Grunde stellen diese Tätig-
keiten auch keine ,,anderen steuerberatenden
Leistungen" i.S.v. Satz 2 von Ziffer 3. der ,,geson-
derten Erklärung" dar. Hierzu zählen vielmehr
nach Systematik und Zweck der Regelungen nur
solche, die nicht zu den - in Satz 1 abschließend
geregelten -,,Nebenarbeiten" gehören. (...)

Nach der insoweit zutreffenden Rechtsauffas-
sung des Sachverständigen bot der Vertragstext
somit aus der - nach $$ 133, 157 BGB allein maß-
geblichen - Sicht der Beklagten zu 1) keinen
Anhalt für die Annahme, dass ein etwaiger
Mehraufwand für eine manuelle Erstellung der
USTVA-Entwürfe eine zusätzliche Vergütung aus-
lösen könne. Hiervon ist bei Rechnungsstellung
auch der Kläger selbst ausgegangen, der den
Vergütungsanspruch nicht aus den Vertrags-
abreden vom 19.7.1994, sondern als Gebühren
aus gg 33 Abs. 7, 10 StBGebV berechnet und zur
Begründung ausgeführt hat, dass die USTVA

wegen eines,,abgebr.(ochenen) Auftrags" keine
,,Ergänzung zur FiBu" gewesen seien.

Für eine nach Vertragsabschluss getroffene
Honorarabrede hat der Kläger auch in seiner
Auseinandersetzung mit der Rechtsauffassung
des Sachverständigen im Schriftsatz vom
75.2.2007 nichts vorgetragen; sein Vorbringen
erschöpft sich vielmehr in der Darstellung des
von seinen Mitarbeitern erbrachten Arbeits-
aufwands. Ein Vertrag kann jedoch durch eine -
auch aufwendige - Tätigkeit des Steuerberaters
nicht einseitig erweitert oder ergänzt werden.

Steuerberaterhaftung
- Betriebsaufspaltung
- Vermeidung von Grunderwerbsteuer
- Gesamtvermögensvergleich, Schaden
(KC, Urt. v. 7.6.200t - 2 U 3267/00)

Ieitsatz:

Zu den Voraussetzungen für einen Schaden-
ersatzanspruch gegen einen Steuerberater,
der vor der Unternehmensgründung nicht auf
die Möglichkeit einer Betriebsaufspaltung hin-
gewiesen hat.

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung der ICägerin hat in der
Sache keinen Erfolg. Ihr steht weder aus eige-
nem noch aus von ihren drei Gesellschaftern
abgetretenem Recht ein Schadenersatzanspruch
gegen die Beklagte, eine Steuerberatungsgesell-
schaft, zu. Sie kann diesen Anspruch nicht da-
rauf stützen, dass die Beklagte sie nicht auf die
Möglichkeit der Betriebsaufspaltung bei ihrer
Gründung hingewiesen habe und deshalb nach
dem Tod des Unternehmensinhabers die Gesell-
schafter, seine Ehefrau und die beiden Kinder
die vormals im Eigentum des Unternehmers
stehenden Grundstücke in die GmbH, die Kläge-
rin, eingebracht haben.

Es trifft allerdings zu, dass dies einen grund-
erwerbsteuerpflichtigen Vorgang gemäß $ 1

Abs. 1 Nr. 1 GTEStG auslöste und keine Grund-
erwerbsteuer angefallen wäre, wenn die Witwe
als Alleinerbin mit ihren beiden Kindern im
Rahmen einer Betriebsaufspaltung eine so

genannte Besitzgesellschaft am Grundeigentum
begründet hätte. Die schenkweise Beteiligung
ihrer Kinder am Grundvermögen wäre gemäß
g 3 Nr. 2 GTESIG von der Besteuerung ausgenom-
men gewesen. Auch Schenkungsteuer hätte
wegen der Freibeträge nicht gezahlt werden
müssen.

Selbst wenn die Behauptung der Klägerin be-
wiesen werden könnte, die Beklagte habe nicht
auf diese Möglichkeit der Steuervermeidung
hingewiesen (vgl. zur Beweislast des Mandanten
BCH v. lLs.l995 - tX ZR 130/94, MDR 1995,

ll70 : NJW 1995, 2842, 2843 m.w.N.), folgt da-
raus nicht ein Schadenersatzanspruch in Höhe
der gezahlten Grunderwerbsteuer.

1. Ein eigener Anspruch der Klägerin, die da-
mals erst gegründet werden sollte, scheidet aus
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Sie war nicht Vertragspartei. Ob sie in den
Schutzbereich eines Steuerberatungsvertrages
der Alleinerbin mit der Beklagten einbezogen
worden ist, kann dahingestellt bleiben. Die
Iflägerin selbst hat jedenfalls keinen Schaden
erlitten, da sie Eigentümerin der Grundstücke
geworden ist und dadurch einen Wertzuwachs
erfahren hat, der die Belastung mit der Grund-
erwerbsteuer bei weitem übersteigt.

2. Es kommt aber ein Schadenersatzanspruch
aus abgetretenem Recht der drei Gesellschafter
der Klägerin grundsätzlich in Betracht. Ent-
gegen der Ansicht der Beklagten ist hier von
einem Steuerberatungsvertrag jedenfalls der
Alleinerbin mit ihr auszugehen.

Die Beklagte hatte jahrelang für den Fleischerei-
betrieb ihres verstorbenen Mannes die Jahres-
abschlüsse erstellt, Steuererklärungen gefertigt
und sonstige Arbeiten ausgeführt. Als die Witwe
mit ihren beiden Kindern eine Gesellschaft zur
Fortführung des Unternehmens gründen wollte,
kam der Geschäftsführer der Beklagten unstrei-
tig ihrer Bitte nach, sie steuerrechtlich zu den
Lösungsmodellen der beauftragten Rechtsanwäl-
te zu beraten. Die Beklagte erstellte danach
auch die Schluss- und die Einbringungsbilanz.

Es ist unerheblich, dass ein Beratungsvertrag
nicht schriftlich geschlossen wurde. Ein Scha-
denersatzanspruch aus positiver Vertrags-
verletzung wegen falscher Beratung entfällt
auch nicht deshalb, weil die Beklagte ihre
Beratungsleistungen nicht in Rechnung gestellt
hat. Allein daraus kann nicht geschlossen
werden, dass es sich um eine bloße persönliche
Gefälligkeit des Geschäftsführers der Beklagten
handelte, für die die Beklagte nicht einzustehen
hat.

Es kommt deshalb nicht auf die Frage an, ob
die Beklagte, wenn sie nur einen auf bestimmte
Aufgaben beschränkten Auftrag erhalten hatte,
im Rahmen einer vertraglichen Nebenpflicht,
den Mandanten vor Schaden zu bewahren, auf
unschwer erkennbare Fehlentscheidungen hätte
hinweisen müssen (vgl. hierzu bei einer Betriebsquf-
spaltung BCH v. 26.1.1995 - lX ZR l0/94, BCHZ 128,

358,362: BRAK-Mitt 1995,2t8: MDR 1995,4t6).
Bei dem hier anzunehmenden Beratungsvertrag
der Witwe des früheren Unternehmensinhabers
mit der Beklagten sind die beiden Kinder, die
Gesellschafter werden sollten, in den Schutz-
bereich eines solchen Vertrages einbezogen und
berechtigt, Schadenersatzansprüche geltend
zu machen.
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Zum Sachverhalt:

Die Klägerin verlangt von dem beklagten Notar
aus eigenem und aus abgetretenem Recht (Ehe-
mann) Schadenersatz wegen behaupteter unter-
lassener, fehlerhafter Belehrung im Rahmen der
Beurkundung eines Grundstückskaufvertrages
mit den Eheleuten D. vor Ablauf der 2-jährigen
,,Spekulationsfrist". Sie machen die erhobenen -
noch nicht bestandskräftig festgesetzten -
Steuern als Schaden geltend.

Die Klägerin und ihr Ehemann erwarben das
Grundstück am 2.9.1996 für 259.000 DM von der
Großmutter der Klägerin. Am 1.9.1998 verkauf-
ten sie dieses Hausgrundstück an die Zeugen D.
für 390.000 DM. Die Klägerin hat vorgetragen,
ihr Ehemann habe im Rahmen einer Vorbespre-
chung den Kaufvertrag von 1996 - mit dem
daraus ersichtlichen Kaufpreis - im Notariat des
Beklagten vorgelegt. Auf die steuerlichen Risiken
einer Beurkundung vor Ablauf der 2-jährigen
Spekulationsfrist seien sie nicht hingewiesen
worden. Die Beurkundung habe ohne weiteres
um zwei Tage verschoben werden können. Der
geltend gemachte Schaden errechne sich aus
der Differenz der Steuerforderung mit und ohne
Berücksichtigung des Spekulationsgewinns in
Höhe von 723.790 DM.

Das Landgericht hat nach eingehender Beweis-
aufnahme, vor allem zur Frage, ob der notariel-
le Kaufvertrag von 1996 im Notariat vorgelegt
wurde, die Klage abgewiesen und dies im
Wesentlichen damit begründet, dass nur die
Kenntnis von einem tatsächlich angefallenen
Spekulationsgewinn eine Belehrungspflicht des
beurkundenden Notars 1998 hätte erzeugen
können. Dass der ursprüngliche Kaufpreis dem
Notar bei Beurkundung am 1.9.1998 bekannt
gewesen sei, habe die Klägerin nicht nach-
gewiesen.

Die Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg.
Ihr steht ein Schadenersatzanspruch gegen
den beklagten Notar gemäß g 19 Abs. 1 Bundes-
notarordnung nicht zu.

Aus den Cründen

1. Eine Pflichtverletzung des beklagten Notars
hat die Klägerin nicht nachgewiesen. Insoweit
verweist der Senat auf die zutreffenden und
überzeugenden Ausführungen in dem angefoch-
tenen Urteil; diese macht er sich zu Eigen (S 543
Abs. 2 Satz 2 ZPO a.F.).

Ergänzend ist lediglich noch darauf hinzu-
weisen, dass auch der Senat in ständiger Recht-
sprechung (vgl. nur OLC Koblenz, Llrt. v. 28.4.1993
- I U l7l0/91, DNotZ 1993, 761) davon ausgeht,
dass eine Belehrungspflicht des beurkundenden
Notars hinsichtlich eines anfallenden,,spekula-
tionsgewinns" u.A. nur dann gegeben ist, wenn
dem Notar positiv alle Voraussetzungen für
das Vorliegen eines steuerpflichtigen,,Gewinns"
und der Nichtablauf der ,,Spekulationsfrist" be-
kannt sind (vgl. BGH v. 10.11.t988 - tX ZR 3t/BB,
MDR 1989,251 : NJW 1989, 586).

Der Notar ist nicht verpflichtet zu ermitteln,
ob Umstände vorliegen, aus denen sich die
Gefahr der Versteuerung eines,,spekulations-
gewinns" ergibt (so der LS der Entscheidung des
OLC Koblenz v. 28.4.1993, a.a.O.; im gleichen Sinn
Arndt/Lerch/Sandkühler, BNot) 4. Aufl., g I4 Rz. 188
m.w.N.). Dies gilt auch unabhängig davon, wann
genau die Beurkundung innerhalb der 2-Jahres-
Frist (Spekulationsfrist) vorgenommen wird. Der
Senat verweist insoweit auch auf die in der
angefochtenen Entscheidung gegebene Begrün-
dung.

Nach der Beweisaufnahme steht auch unter
Berücksichtigung des vorgetragenen Telefonats
zwischen dem Notar und der Klägerin nicht
fest, dass der Kaufuertrag von 1996 dem Beklag-
ten oder einer Notariatsangestellten übergeben
wurde, er also positive Kenntnis von dem tat-
sächlichen Kaufpreis (1996) hatte. Eine Beleh-
rungspflicht lag mithin bei der Beurkundung
vom 1.9.1998 nicht vor.

2. Weiterhin ist zu berücksichtigen und trägt
die Klageabweisung in gleicher Weise, dass
einerseits noch völlig unklar ist, ob und ggf.
in welcher Höhe die Klägerin und ihr Ehemann
letztlich Steuern auf den,,spekulationsgewinn"
zahlen müssen. Der Steuerbescheid, den sie
ihrer Schadenberechnung zugrunde legt, ist -
unstreitig - noch nicht bestandskräftig.

Auch ist möglicherweise zu berücksichtigen,
dass der Erwerb im September 1996 deutlich
unter dem Verkehrswert erfolgt sein könnte,
ggf. eine gemischte Schenkung unter nahen
Verwandten (Großmutter/Enkeltochter) vor-
gelegen haben und mithin überhaupt kein
,,Spekulationsgewinn" angefallen sein könnte

Bei einer derart noch nicht abschließend fest-
gestellten ,,Steuerschuld" kann der hier von der
Klägerin geltend gemachte Ersatz derselben als
Schaden keinen Erfolg haben. (...)

Hierzu bedarf es vielmehr selbst dann einer
rechtsgeschäftlichen Vereinbarung mit dem
Auftraggeber, wenn der Mehraufwand erst
durch diesen verschuldet worden ist (BGH v.

t9.10,199s - tx zR 20/9s, MDR 1996, 3ts = NJW-RR

1996, 375, 376 f und b) bb) m.w.N.). Erklärungen
dieser Art hat der Kläger nicht vorgetragen.

b) Die in der Rechnung des Klägers herange-
zogene Bestimmung des g 33 Abs, 7 StBGebV
kommt als Anspruchsgrundlage ebenfalls nicht
in Betracht.

aa) Jene Regelung ist entgegen der Rechts-
auffassung des Klägers nicht bereits deshalb
anwendbar, weil die Beklagte zu 1) ihm die für
die Anfertigung der USTVA-Entwürfe erforder-
lichen Unterlagen nach den Feststellungen der
Sachverständigen lediglich in ungeordneter
Form zur Verfügung gestellt hat.

$ 33 Abs. 7 StBGebV ist eine Auffangregelung
für die Vergütung einer Hilfeleistung bei sons-
tigen Tätigkeiten in Zusammenhang mit der
Buchführung. Eine solche Hilfeleistung setzt
voraus, dass der Steuerberater bereits mit Buch-
führungsarbeiten i.S.d. vorstehenden Absätze
des g 33 StBGebV betraut ist; sie bezieht sich
deshalb im Wesentlichen auf damit zusammen-
hängende Vor-, Neben- und Nacharbeiten,
die nicht bereits unter die übrigen Gebithren-
regelungen dieser Vorschrift fallen (BCH v.

19.10.1995, a.a.O.; v. 6.7.2000, a.a.O.).

Gemäß Ziffer I. 1. des Steuerberatungsvertrages
hatte die Beklagte zu 1) dem Kläger jedoch
neben der kompletten Buchführung i.S.d. S 33
Abs. 1 StBGebV auch die Erstellung der USTVA-
Entwürfe übertragen; von der hierfür vereinbar-
ten Pauschalgebühr sollten sämtliche Leistun-
gen ohne Rücksicht auf den damit verbundenen
Aufwand abgedeckt sein (vgl. unter 1.). In einem
solchen Fall sind nach g 12 Abs. 1 und 2 StBGebV
alle der Vorbereitung oder Durchftihrung der
geschuldeten Leistungen dienende Tätigkeiten
durch die Gebühr nach g 33 StBGebV abgegol-
ten, so dass der Steuerberater für die der Ange-
legenheit zuzuordnenden Einzelarbeiten keine
weitere Gebühr verlangen darf.

Ergibt sich für ihn aus der vereinbarten Zusam-
menarbeit mit dem Auftraggeber eine erheb-
liche, i.d.R. nicht anfallende Mehrarbeit, so kann
der Steuerberatel die Auswirkungen auf Umfang
und Schwierigkeit im Einzelfall bei der Fest-
legung einer angemessenen Rahmengebühr (g 11

StBGebV) oder PauschalvergütunC (S 14 Abs. 4
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StBGebV) berücksichtigen. Eine Vergütung, die
über das in der Gebührenverordnung festgelegte
Entgelt hinausgeht, kann er dagegen nur über
eine $ 4 StBGebV entsprechende Vereinbarung
mit dem Mandanten erreichen (BGH v. 19.10.1995,
a.a.O.; v. 6.7.2000, a.a.O.; Zugehör, WM-Sonderbeilage
4/2000, t, t3).

Zu den bei Fehlen einer solchen Vertrags-
absprache durch die Gebühr nach g 33 Abs. 1,

14 StBGebV abgegoltenen Vor- und Neben-
arbeiten zählen jedoch auch das Sortieren un-
geordneter Belege, ihre Prttfung, Berichtigung
oder Ergänzung, die Vornahme hierdurch ver-
anlasster Umbuchungen sowie alle sonstigen
die Verbuchung vorbereitenden Tätigkeiten
(vgl. )LC Hamm, Cl 1987, II2 [LS]; OLC Düsseldorf,
GI 1988, 83 und 1997, 250; OLG Celle v. 10.8.1994
- 3 U 249/93, OLCR Celle 1994, 307, 308; Eckert,
StBGebV 3, Aufl. 2001, 55 32-33, Anm. 3 mit 2).
Allein die mangelnde Ordnung der ausgehändig-
ten Belege rechtfertigt daher keinen zlJsätz-
lichen Vergütungsanspruch aus g 33 Abs. 7
StBGebV; die entsprechenden Leistungen des
Klägers waren vielmehr durch die vereinbarte
Pauschalhonorierung abgegolten.

bb) Die Berechnung von Zeitgebühren aus gg 33
Abs. 7, 13 StBGebV für die manuelle Anfertigung
von USTVA-Entwürfen ist auch nicht deshalb
gerechtfertigt, weil die Beklagte zu 1) ihrer
unter Ziffer III. 1. Abs. 1 des Vertrages nieder-
gelegten Verpflichtung zu richtiger, vollständi-
ger und rechtzeitiger Belegübergabe und In-
formation nicht nachgekommen ist.

Ein Steuerberater kann sich i.d.R. keine Son-
der- oder Zusatzgebtthr verschaffen, indem er
von sich aus den vereinbarungsgemäß vom
Auftraggeber tibernommenen Buchfilhrungs-
teil ilberwacht, berichtigt oder ergänzt, weil
dies auf eine einseitige Ausweitung des Inhalts
und Umfangs des Mandats und der damit ver-
bundenen Vergiltungspflicht hinausliefe.
Das gilt auch dann, wenn der Auftraggeber die
Mehrarbeit seines Steuerberaters verschuldet
hat (BCH v. 19.10.1995, a.a.O.; OLG Celle v.

I 0.8.1 994, a.a.O.; Zugehör, a.a.O.).

Zwar kann dieser Mehraufwand ausnahmsweise
als eine - durch die Gebühren nach g 33 Abs. 1 ff
StBGebV nicht abgegoltene und eine gesonderte
Gebühr auslösende - eigenständige weitere
Angelegenheit zu bewerten sein, wenn die Buch-
führungsarbeit des Auftraggebers so fehlerhaft
oder unvollständig ist, dass der Steuerberater
sie gleichsam neu vornehmen muss, um seine

I)

t
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eigene Auftragsarbeit ordnungsgemäß erledigen
zu können. Auch in einem solchen Fall darf aber
der Steuerberater den vereinbarten Inhalt und
Umfang des Mandats nicht ohne Zustimmung
des Auftraggebers ausdehnen, indem er von sich
aus die Buchführung erneuert und dafür eine
Zusatzgebühr verlangt.

Ein Vertrag kann nicht einseitig, sondern nur
im Einverständnis des anderen Vertragspart-
ners geändert werden ($ 305 BGB). Darüber
hinaus folgt aus dem Rechtsgrundsatz von Treu
und Glauben $ 2a2 BGB) die vertragliche Neben-
pflicht, den Vertragszweck durch leistungs-
treues Verhalten zu sichern, den Vertragspart-
ner bei der Vertragsabwicklung nicht zu schädi-
gen und ihn über Umstände zu unterrichten,
deren Mitteilung er redlicherweise erwarten
darf. Diese Pflicht hat besonderes Gewicht,
wenn der Vertrag auf Dauer angelegt und nur
ein Vertragspartner fachkundig ist.

Deswegen muss der Steuerberater vor einseitiger
Ausführung nicht vereinbarter Leistungen den
Mandanten zur Ermöglichung seiner eigenver'
antwortlichen Entscheidung auf die Mängel
oder Unvollständigkeiten des ihm obliegenden
Buchführungsteils sowie auf die ihn treffende
zusätzlich entstehende Vergütungspflicht für
die Mehrleistungen hinweisen.

Bei Verletzung dieser Vertragspflicht kann dem
Auftraggeber ein Schadenersatzanspruch wegen
positiver Vertragsverletzung erwachsen, der
gemäß $ 249 BGB einem Verlangen des Steuer-
belaters nach einer Vergütung für die unverein-
barte Sonderleistung entgegensteht (BCH v.

19.10.1995, a.a.O.; OLG Düsseldorf, Cl 2001,227,
228; Zugehör, a.a.0.).

Ein solcher Fall ist vorliegend gegeben, weil der
Beklagte weder sein rechtsgeschäftliches Einver-
ständnis mit einer manuellen Fertigung der
USTVA-Entwürfe erklärt hat noch von einer
Vergütungserwartung des Klägers für den damit
verbundenen Mehraufwand ausgehen musste
(vgl. unter a)).

II

(...) bb) Nach diesen Maßstäben steht dem Kläger
kein über die Mittelgebühr des $ 13 StBGebV

hinausgehender Honoraranspruch zu. Ein kon-
trollfreier Ermessenspielraum steht ihm bereits
deshalb nicht zu, weil er das ihm in $ 11

StBGebV eingeräumte Ermessen überhaupt nicht
ausgeübt hat; nach eigener Darstellung hat er

vielmehr lediglich den 25%igen Aufschlag aus
der - nicht einschlägigen - Regelung in Satz 2

der ,,Ergänzungen" zum Vertrag vom 77.4.7994

hinzuaddiert.

I(onkrete Anhaltspunkte für einen überdurch-
schnittlichen Charakter der,,Nebenarbeiten"
hat er ebenfalls nicht dargelegt; sie ergeben
sich auch nicht aus dem mit seiner Berufungs-
begründung in Bezug genommenen Gutachten
vom 2.77.2000. Dort hat der Sachverständige
vielmehr angenommen, dass die von den Mitar-
beitern des I(lägers ausgeführten Abstimmungs-,
Sortier- und I(ontrollarbeiten dem Anforde-
rungsniveau der Qualifikation von Steuerfach-
angestellten entspreche und deshalb nach der
Rechtsprechung des 13. Zivilsenats des OLG

Düsseldorf die Mittelgebühr angemessen sei.
(...)

Rechtsberatung
- Unternehmensberater
- Hilfe bei Fördermitteln
(OLG Bremen, tJrt. v. 28.3.2002 - 2 U l2l /00)

Leitsatz:

Ein nach Art. 1 $ 5 Nr. 1 RBerG nicht der Erlaub'
nis nach Art. 1 $ 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG bedürfti-
ges Geschäft liegt vor, wenn ein Unternehmens-
berater Hilfestellung bei der Beantragung von
Fördermitteln aus einer im Rahmen der be'
triebswirtschaftlichen Existenzgründerberatung
empfohlenen öffentlichen Förderung leistet.

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten um die Berechtigung der
ICägerin, für Fördermittelberatung zu werben
und entsprechende Dienstleistungen zu erbrin-
gen. Der Beklagte hält diese Tätigkeit und die
Werbung dafür für Rechtsberatung, zu der die
I(lägerin nicht berechtigt sei.

Der Beklagte ist Rechtsanwalt und als solcher
angeblich seit Jahren ausschließlich auf dem
Gebiet des Subventionsrechts im gesamten
Bundesgebiet beratend tätig. Wie er vorträgt,
berät er, jüngst auch in Kooperation mit ande-
ren Rechtsanwälten, Unternehmer und Existenz-
gründer und verfügt über einen umfangreichen
Mandantenstamm.

Aus den Cründen

Das Landgericht hat mit Recht einen Schaden-
ersatzanspruch wegen Verletzung von Hinweis
pflichten des Beklagten bei der Beurkundung
des Veräußerungsvertrages oder der Beglaubi-
gung der Genehmigung des l(lägers verneint,
unbeschadet der Frage, ob dem l(läger über-
haupt ein Schaden entstanden ist.

Anspruchsgrundlage für das Schadenersatz-
begehren des l(lägers ist $ 19 Abs. 1 Satz 1

BNotO i.V.m. $ 17 BeurkG. Danach obliegen
allerdings einem Notar vor und bei Beurkun-
dung eines Amtsgeschäfts unter Umständen
erhebliche Prüfungs-, Warn- und Hinweispflich-
ten. Der Notar muss den Willen der Beteiligten
erforschen, den Sachverhalt klären, über die
rechtliche Tragweite des Geschäfts belehren und
die Erklärungen unzweideutig wiedergeben.

Grundsätzlich besteht eine Belehrungspflicht
dann, wenn der Notar aufgrund besonderer
Umstände Sorge haben muss, dass sich der
Beteiligte nicht bewusst ist, dass seine Ver-
mögensinteressen durch das beurkundete
Rechtsgeschäft gefährdet werden und ihm
dadurch ein Schaden drohen l<ann (BCH v.

27.10.1994 - tX ZR l2/94, MDR t99s, 205 : NJW

1995, 330; v. 2.11.1995 - lX ZR l5/95, MDR 1996,

421 : NJW 1996, 522; v, 2.7.1996 - IX ZR 299/95,
MDR 1996, 1295 : NJW 1996, 3009 m.w.N.; 0LC

Düsseldorf, VersR 1977, ll08 und - für viele -
Kunschert in: Ceigel, Der Haftpflichtprozess 22. Aufl.
1997, Rz. 182).

Jedoch gehen die schadenschützenden Verpflich-
tungen nicht so weit, dass einen Notar - etwa
ähnlich einem Rechtsanwalt, Steuer-, Wirt-
schafts- oder Vermögensberater - die Verpflich-
tung träfe, insgesamt rechtsberatend tätig zu
werden und über die Vor- und Nachteile eines
Rechtsgeschäfts aufzuklären. Insbesondere ist
er nicht verpflichtet, den an notariellen Amts-
handlungen beteiligten Personen steuerliche
Beratungen zu erteilen, wenn dies nicht aus-

nahmsweise - wie z.B. in $ 13 Erbschaftssteuer-
durchführungsverordnung - vorgeschrieben ist
(BCH, VersR 1983, l8l und 1985, 1225 sowie Haug,

Amtshaftung des Notqrs 2. Aufl. 1997, Rz. 559 mit
Nachweisen aus Rechtsprechung und Literatur).

Freilich kann ein Hinweis auf die Gefahr einer
Steuerpflicht geboten sein, wenn sich dies auf-
grund ganz besonderer Umstände wegen der
dem Notar gemäß $ 17 Abs. 1 Satz 2 BeurkG
auferlegten Betreuungspflicht ergeben könnte.
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Aufjeden Fall nicht verpflichtet ist indes ein
Notar, einen ihm unbekannten Sachverhalt
erst zu ermitteln, der für die Besteuerung z.B.

eines Spekulationsgeschäfts bedeutsam sein
kann (BCH v. 5.2.1985 - tX ZR 83/84, MDR 1985,

577: NJW 1985, 1225; v. 13.6.1995 - IX ZR 203/94,
MDR 1995, ll70: NIW 1995, 2794). Nur wenn er
davon l(enntnis hat oder sich aus den bei ihm
eingereichten Unterlagen ergibt, dass der Ver-

käufer einen vor weniger als 2 Jahren (nach
altem Recht, also weniger als 10 Jahre nach
derzeitiger Gesetzeslage) erworbenes Grund-
stück zu einem Preis verkauft, der die Anschaf-
fungskosten übersteigt, so kann sich eine Hin-
weispflicht auf die Gefahr der Versteuerung
eines Spekulationsgewinns ergeben (Kunschert in:

Ceigel, Der Haftpflichtprozess 22. Aufl. 1997, Rz. 188

m.w.N,). (...)

Gemessen an dieser in Rechtsprechung und
Schrifttum fast einhellig vertretenen Rechts-

ansicht, der sich der Senat anschließt, ist die
I(onstellation im vorliegenden Streitfall nicht
geeignet, mit Erfolg eine Amtspflichtverletzung
des Beklagten zu konstruieren.

Daran ändert auch nichts die Besonderheit
der durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/

2OOOI2OOZ eingetretenen Anderung des $ 23

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ESIG, wonach die so genannte
Spekulationsfrist von 2 auf 10 Jahre verlängert
worden ist, abgesehen von der verfassungsrecht-
lichen Zweifelhaftigkeit und daher verfassungs-
gerichtlichen Überprüfungsbedürftigkeit der
Rückwirkung dieser Vorschrift. (. . . )

Notarhaftung
- Spekulationsgewinn
- Belehrungspflichten?
(OLG Koblenz, IJrt. v. 13.2.2002 - I U 296/01)

Leitsätze:

1. Eine Belehrungspflicht des ein Grundstücks-
geschäft beurkundenden Notars hinsichtlich
eines anfallenden,,Spekulationsgewinns" ist
nur gegeben, wenn dem Notar alle Voraus-
setzungen für das Vorliegen eines steuerpflich'
tigen ,,Gewinns" und den Nichtablauf der
,,spekulationsfrist" bekannt sind.

2. Der Notar ist insoweit nicht zu Ermittlungen
verpflichtet.
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beratenden Dienstleister ist nicht mehr mit
dem herkömmlichen, vor allem durch Rechts-
anwälte, Notare, Steuerberater, Arzte, Architek-
ten und Ingenieure geprägten herkömmlichen
Berufsbild der so genannten ,,freien Berufe" ver-
gleichbar. Nach heutigem Verkehrsverständnis
handelt es sich vielmehr um eine gewerbliche
und damit kaufmännische Tätigkeit i.S.v.
S 1 HGB; sie unterliegt auch nicht wie die
genannten,,freien Berufe" besonderen standes-
rechtlichen und sonstigen berufsspezifischen
Vorschriften.

6. Die I(lägerin unterliegt entgegen der Ansicht
des Beklagten auch nicht einem Werbeverbot
gemäß g 1 Abs. 3 2. AVO RBerG. Diese Vorschrift
richtet sich nur an die gemäß Art. 1 g 1 RBerG
zur Rechtsberatung zugelassenen Personen und
Unternehmen, zu denen die Klägerin nicht
gehört. Im Übrigen ist auch den rechtsberaten-
den Berufen nach der neueren berufsrechtlichen
Rechtsprechung im Hinblick auf Art. 12 GG eine
sachlich informierende Werbung gestattet und
in g 43b BRAO ausdrücklich zugelassen.

7. Schließlich kann der Beklagte auch nicht
verlangen, dass die Internet-Suchmaschinen
unter den Stichworten,,Fördermittel-Berater"
o.A. nicht mehr auf die Seiten der ICägerin
verweisen. Die negative Feststellungsklage ist
damit ebenfalls begründet.

Dies würde sogar gelten, wenn die Internet-
Werbung der I(lägerin wettbewerbswidrig wä re.
Eine Suchmaschine im Internet sucht die Web-
seiten darauf ab, ob sie die eingegebenen Stich-
worte enthält. Die I(lägerin könnte danach einen
Hinweis auf ihre Seiten nur dann vermeiden,
wenn ihre Webseite das Wort ,,Fördermittel-
Beratung" nicht mehr enthielte. Dazu kann die
I(lägerin aber nicht verpflichtet werden, denn
eine Wettbewerbswidrigkeit liegt j edenfalls
nicht allein in der Verwendung des Wortes
,,Fördermittel-Beratung", sondern allenfalls in
einer konkreten Darstellung der angebotenen
Dienstleistung.

Die Revision wird zugelassen, weil die Abgren-
zung zwischen betriebswirtschaftlicher Bera-
tung durch Unternehmensberater und grund-
sätzlich erlaubnispflich tiger Rechtsberatung
bzw. zwischen letzterer und dem Ausnahme-
tatbestand des Art. 1 g 5 Nr. 1 RBerG auf dem
Gebiet des Subventionsrechts der höchstrichter-
lichen Rechtsfortbildung und Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung bedarf ($ 543
Abs. 2 Nr. 2 n.F. ZPO i.V.m. g 26 Nr. i EGZPO).

Notarhaftung
- Steuerliche Belehrung
- Spekulationsfrist
(OLC Koblenz, Urt. v. 29.5.2002 - I U 1423/01)

Leitsätze

1. Eine Belehrungspflicht des ein Grundstücks-
geschäft beurkundenden Notars hinsichtlich
eines anfallenden,,Spekulationsgewinns" ist
nur gegeben, wenn dem Notar alle Voraus-
setzungen für das Vorliegen eines steuerpflich-
tigen ,,Gewinns" und der Nichtablauf der ,,Spe-
kulationsfrist" (2 bzw. 7O Jahre) bekannt sind.

2. Der Notar ist insoweit nicht zu Ermittlungen
verpflichtet.

Zum Sachverhalt:

Der I(läger nimmt den beklagten Notar auf
Schadenersatz wegen Arntspflichtverletzung in
Anspruch. Er macht ihrn zum Vorwurf, es
pflichtwidrig unterlassen zu haben, ihn anläss-
lich der Genehmigung eines am 25.6.1999 be-
urkundeten Grundstückskaufver-trages auf die
Möglichkeit der Entstehung einer besonderen
Steuerschuld hinzuweisen, die sich aus der mit
dem Steuerentlastungsgesetz 7999 l2OO0 IZOO2
eingetretenen Anderung des g 23 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 EStG ergebe.

Danach verlängere sich nämlich die früher
lediglich 2 Jahre betragende Frist bis zur Steuer-
freiheit privater Veräußerungsgewinne auf
nunmehr 10 Jahre.

Der I(läger hatte noch innerhalb dieser 10-Jahres-
Frist ein von seinem Bruder 1989 für 75.000 DM
erworbenes Grundstück über den Immobilien-
makler B. - dem er im vorliegenden Verfahren
den Streit verkündet hat - an den Zeugen S. für
529.000 DM weiterverkauft.

Das Landgericht hat, ohne der begehrten Aus-
setzung des Verfahrens bis zu einer Entschei-
dung über die Verfassungsmäßigkeit der Ver-
längerung bereits abgelaufener Spekulations-
fristen zu entsprechen, die I(lage mit der
Begründung abgewiesen, dem Notar habe keine
generelle Hinweis- und Aufl<lärungspflicht
über die Möglichkeiten der Steuervermeidung
oblegen.

Die hiergegen gerichtete Berufung ist nicht
begrtindet.

Die I(lägerin ist eine Unternehrnensberatungs-
gesellschaft. Sie wirbt für ihre Dienstleistungen
auch im Internet und bietet auf ihr.er Homepage
u.a. Fördermittelberatung/Subventionsberatung
an.

Das LG Bremen - 2. I(ammer ftir Handelssachen -
hat mit Teilurteil vom 13.7.2002 auf die Iflage
festgestellt, dass der Beklagte nicht berechtigt
ist, von der lCägerin zu verlangen, die so ge-
nannten Suchmaschinen im Internet zu beauf-
tragen, dass unter den Stichworten ,,subventions-
Berater" bzw.,,-Beratung" oder,,Fördermittel-
Berater" bzw. ,,-Beratung" o.A. der Hinweis auf
die Internet-Homepage der ICägerin unterbleibt.

Die Widerklage hat das Landgericht abgewiesen
und sich die Entscheidung über die Wider-
Widerklage vorbehalten. Zur Begründung hat es
ausgeführt, Fördermittelberatung/Subventions-
beratung stelle regelmäßig keine Rechtsbera-
tung dar. Im Übrigen könne die ICägerin das
Privileg des Art. 1 g 5 Nr. 1 RBer.G für sich in
Anspruch nehmen.

Der Einspruch und die Berufung des Beklagten
hatten keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Der Beklagte kann von der lCägerin keine Unter-
lassung der von ihr betriebenen Internet-Wer-
bung verlangen, weil diese eine Beratung über
öffentliche Fördermittel und eine Unterstützung
bei deren Beantragung nach der Aufmachung
ihrer Homepage nur als Bestandteil einer Exis-
tenzgründerberatung anbietet, die ihrerseits
nur ein Teilbereich eines umfassenden betriebs-
wirtschaftlichen Beratungsangebots ist.

Nach Auffassung des Senats handelt es sich bei
der in der Internet-Werbung der ICägerin
beschriebenen Tätigkeit hinsichtlich der Förcler-
mittelberatung und -beschaffung um eine Be-
sorgung fremder Rechtsangelegenheiten; diese
ist ihr jedoch gemäß Art. 1 g 5 Nr. 1 RBerG als
Hilfsgeschäft einer betriebswirtschaftlichen
Beratungstätigkeit gestattet. Im Einzelnen:

1. Da zwischen den Parteien ein konkretes Wett-
bewerbsverhältnis besteht, aufgrund dessen der
Beklagte durch eine von der I(lägerin vorgenom-
mene unerlaubte Rechtsberatung beim Absatz
seiner Leistung, die in der Subventionsberatung
besteht, behindert werden kann, wäre er durch
die Tätigkeit der I(lägerin unmittelbar in seinen
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Rechten verletzt und deshalb klagebefugt. Der
mit der Widerklage geltend gemachte Unterlas-
sungsanspruch ergäbe sich aus g 1 UWG i.V.m.
Art. 1 g 1 RBerG (Verstoß gegen wertbezogene
Vorschriften im Wettbewerb).

Art. 1 g 1 RBerG soll nicht nur eine reibungslose
Abwicklung des Rechtsverkehrs mit Hilfe sach-
kundiger Berater gewährleisten, sondern auch
die Anwaltschaft vor dem Wettbewerb mit per-
sonen schützen, die weder standesrechtlichen
noch gebrihrenrechtlichen noch sonstigen im
Interesse der Rechtspflege gesetzten Schranken
unterliegen.

2. Art. 1 S 1 Abs.1 Satz 1 RBerG (grundsätz-
liches Verbot der geschäftsmäßigen Besorgung
fremder Rechtsangelegenheiten ohne behörd-
liche Erlaubnis)hält sich grundsätzlich im
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung
(BVerfC, BVerfCE 41, 378 : NJW 1976, t34g : MDR
1976, 822; v. 29.10.1997 - I BvR 780/87, BVerfCE
97, l2: NJW 1998,3481;v. t5.t2.tggg - I BvR
2l6l/93, NJW 2000, l25l ). Grundsätzlich durfte
der Gesetzgeber den Anwaltsvorbehalt um
des Schutzes der Rechtsuchenden sowie der
geordneten Rechtspflege willen für erforderlich
und angemessen halten (BVerfC v. 29.10.1997 -
I BvR 780/87, BVerfGE 97, t2 : NJW t998, 34BI
m.w.N.).

Allerdings muss im Hinblick auf das Grund-
recht der Berufsfreiheit die Rechtsprechung
bei Auslegung und Anwendung der berufs-
regelnden Normen dem zu regelnden Sachver-
halt und seinen Veränderungen gerecht wer-
den. I(eine beratende Unterstützung fremder
gewerblicher Tätigkeit kann angesichts der
rechtlichen Durchdringung aller Lebensbereiche
ohne entsprechende Rechtskenntnisse erfolg-
reich sein.

Wann es sich hierbei um Rechtsberatung han-
delt oder wann spezialisierte Selbstständige den
Beratungs- und Handlungsbedarf eines Gewerbe-
treibenden erfüllen können, ohne dass die
Qualität der Dienstleistung oder die Funktions-
fähigkeit der Rechtspflege und die zu ihrer
Aufrechterhaltung benötigten Rechtsberater be-
einträchtigt werden, kann nur Ergebnis einer
Abwägung sein, die einerseits diese Belange und
andererseits die Berufsfreiheit des Einzelnen
berücksichtigt und dabei auch den Veränderun-
gen der Lebenswirklichkeit Rechnung trägt
(BVerfC v. 29.10.1997 - I BvR 780/87, BVerfCE
1997, l2 : NJW 1998, 348t; BGH v. 30.3.2000 -
t zR 289/97, MDR 2000, 1447 : NJW 2000, 2108).

,

I
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3. Eine erlaubnispflichtige Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten einschließlich der recht-
lichen Beratung liegt vor, wenn eine geschäfts-

mäßige Tätigkeit darauf gerichtet und geeig-

net ist, konkrete Rechtsangelegenheiten zu
verwirklichen oder konkrete fremde Rechts-

verhältnisse zu gestalten (BCH v. 30.3,2000 -
t zR 289/97, MDR 2000, 1447 : NJW 2000, 2108)

Zur Abgrenzung gegenüber der erlaubnisfreien
Geschäftsbesorgung ist auf den I(ern und den
Schwerpunkt der Tätigkeit abzustellen und
danach zu fragen, ob die Tätigkeit überwiegend
auf wirtschaftlichem Gebiet liegt und die Wahr-
nehmung wirtschaftlicher Belange bezweckt,
oder ob die rechtliche Seite der Angelegenheit
im Vordergrund steht und es wesentlich um die
Klärung rechtlicher Verhältnisse geht. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob es sich um recht-
liche Tätigkeiten schwieriger oder einfacher Art
handelt. Maßgebend ist, ob der Auftraggeber
eine besondere rechtliche Prüfung zumindest
erkennbar erwartet; dies richtet sich im Zweifel
nach Person und Qualifikation des Geschäfts-
besorgers, den verkehrstypischen Gepflogen-
heiten und objektiven Maßstäben des jeweiligen
Geschäfts.

Auszunehmen sind danach jedenfalls solche
Tätigkeiten wirtschaftlicher Art, bei denen sich
die hiermit notwendig verbundene rechtliche
Betätigung in Formen abspielt, die den ange-

sprochenen Verkehrskreisen geläufig sind und
die daher ihrer Art nach nicht mehr als Betäti-
gung auf rechtlichem Gebiet empfunden wird
(BCH v. 30.3.2000 - 1 ZR 289/97, MDR 2000, 1447
: NJW 2000, 2108).

4. Eine Beratung tiber Rechtsfragen erwartet
der Verkehr bei einem Unternehmensberater
grundsätzlich nicht; hierfür kommen aus der
Sicht eines Unternehmensgründers oder Unter-
nehmers in erster Linie Rechtsanwälte und
Steuerberater in Betracht. Die von der Beklag-
ten im Internet angebotene Beratung über
öffentliche Fördermittel ist als Bestandteil
einer professionellen Existenzgrilnderberatung
anzusehen und liegt deshalb schwerpunkt-
mäßig auf wirtschaftlichem Gebiet. Der Verkehr
erwartet hiervon Informationen über für das
jeweilige Einzelunternehmen in Betracht kom-
mende Möglichkeiten öffentlicher Förderung,
nicht jedoch eine auf inhaltlicher Nachprüfung
beruhende Beratung darüber, ob die bei dem

Einzelunternehmen gegebenen tatsächlichen
Verhältnisse bestimmte rechtliche Vorausset-
zungen der Förderungsbestimmungen erfüllen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats

liegt zwar Rechtsberatung i.S.v. Art. 1 $ 1 Abs. 1

Satz 1 RBerG vor, wenn sich die Fördermittel-
beratung durch einen Unternehmensberater
auf Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen)
und ministerielle Richtlinien bezieht, aus

denen sich die (häufig komplizierten und diffe-
renzierten) Voraussetzungen für die Bewilligung
von Fördermitteln ergeben. Dieser Standpunkt
wird auch in der Antwort der Bundesregierung
auf eine Große Anfrage von FDP-Abgeordneten
vom 28.7.2000 (BT-Drucks. I a/3 959) vertreten.

Ob daran mit Rücksicht auf die Entscheidung
BGH v. 30.3.2000 - I ZR 289197 (MDR 2000, 1447 :
NJW 2000, 21.08) festztrhalten ist, kann dahin-
stehen, denn jedenfalls würde es sich dabei um
ein gemäß Art. 1 $ 5 Nr. 1 RBerG erlaubnisfreies
Hilfsgeschäft im Rahmen der Unternehmens-
beratungstätigkeit der Klägerin handeln, sofern
eine Fördermittelberatung nicht auch unabhän-
gig von einer betriebswirtschaftlichen Beratung
angeboten wird. Dies hat der Senat bisher in
ständiger Rechtsprechung angenommen und
entspricht auch dem Stanclpunkt der Bundes-

regierung in der erwähnten BT-Drucks. 7413959.

Eine solche als Hilfsgeschäft erlaubnisfreie
Rechtsberatung bzw. -besorgung umfasst auch
die Hilfestellung bei der Beantragung von
Fördermitteln aus einer im Rahmen der be-

triebswirtschaftlichen Existenzgründerbera-
tung empfohlenen öffentlichen Förderung'
wie sie der Verkehr aufgrund des Angebots der
I0ägerin erwartet.

Nach dem Verständnis der angesprochenen
Verkehrskreise geht dieses Angebot nicht nur
dahin, dass die Klägerin über unterschiedliche
Finanzierungsmöglichkeiten berät und eine
betriebswirtschaftlich günstig erscheinende
Gewichtung privatwirtschaftlicher und öffent-
lich-rechtlicher Finanzierungsinstrumente vor-

schlägt, deren Beantragung jedoch ihren
Mandanten überlässt. Vielmehr wird damit der
Eindruck erweckt, dass die Klägerin auch bei
der Beantragung von Fördermitteln behilflich
ist.

Auch wenn die Klägerin, wie sie behauptet, für
ihre Mandanten bei der Beschaffung öffent-
licher Fördermittel nicht unterstützend tätig
wird, verstieße die - nach dem Verkehrsver-
ständnis vorliegende - Werbung hierfür gegen

$ 1 UWG, wenn sie nach den Vorschriften des

Rechtsberatungsgesetzes nicht erlaubt wäte (vgl

Baumbach/Hefermehl, UWG, 5 I Rz. 623 m.N').

Hierbei handelt es sich zwar um Rechtsberatung
und Rechtsbesorgung mit dem Ziel der Herbei-

führung eines den jeweiligen Mandanten be-

günstigenden, nämlich öffentliche Fördermittel
gewährenden Verwaltungsakts. Dabei werden
jedoch die Grenzen einer nach Art. 1 $ 5 RBerG

erlaubnisfreien Hilfstätigkeit zu der von der

Beklagten als Haupttätigkeit ausgeübten Unter-
nehmensberatung nicht überschritten. Denn

einerseits erwartet der die Dienste einer Unter-

nehmensberatung in Anspruch nehmende Unter-

nehmer oder Unternehmensgründer, dass der

Unternehmensberater nicht nur ins Einzelne
gehende Informationen über die vielfältigen
Arten der als Finanzierungshilfe in Betracht
kommenden Förderungsprogramme der EG, der

Bundesrepublik Deutschland und der Bundes-

länder besitzt und weitergeben kann, sondern

auch, dass er Beratung und Unterstützung zur
praktischen Durchführung einer danach ins Auge

gefassten Finanzierung erhält, ohne sich des-

wegen besonderen Rechtsrat eines Rechtsanwalts
einholen zu müssen, sofern für eine erfolgreiche
Durchführung des Antragsverfahrens nicht ihn
persönlich betreffende, besondere rechtliche
Voraussetzungen zu klären oder zu schaffen sind'

Er erwartet hinsichtlich der allgemeinen För-

derungsvoraussetzungen und der zur Erlan-
gung öffentlicher Fördermittel zu ergreifenden
Maßnahmen von einem Unternehmensberater
auch größere Sachkenntnis als von einem nicht
gerade auf Subventionsberatung spezialisierten
Rechtsanwalt. Dass es solche Spezialisten ver-

einzelt auch unter den Rechtsanwälten gibt' ist
der Öffentlichkeit kaum bekannt' weshalb eine

anwaltliche Beratung auf diesem Gebiet von

Unternehmern und Unternehmensgründern im
Allgemeinen nicht in Betracht gezogen wird.

Auch wo es nicht um die Abgrenzung von er-

laubnisfreier gewerblicher Tätigkeit von grund-
sätzlich gemäß Art. 1 $ 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG

erlaubnispflichtiger Rechtsbesorgung geht,

sondern ,,nur" um die Abgrenzung zwischen
der erlaubnispflichtigen Rechtsberatung und
einer ausnahmsweise gemäß Art. 1 $ 5 Nr. 1

RBerG als Hilfsgeschäft unternehmerischer
Tätigkeit erlaubnisfreien Rechtsbesorgung'
ist auf der anderen Seite das Grundrecht der

Berufsfreiheit zugunsten des Gewerbetreiben-
den zu berücksichtigen und ein für eine Rechts-

besorgung als Hilfstätigkeit bestehender Bedarf
gegen das durch Art. 1 $ 1 RBerG geschützte
Allgemeininteresse an der qualität der Dienst-

leistung und/oder der Funktionsfähigkeit der

Rechtspflege abzuwägen.
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Da die allgemeine Sachkunde von Unterneh-
mensberatern, wie dargelegt, wegen der ständi-
gen Befassung mit diesem Rechtsgebiet nicht
geringer ist als diejenige der großen Mehrzahl
der Rechtsanwälte, die hierauf nicht speziali-
siert sind, und professionelle Kenntnisse in der
Methodik der Rechtsanwendung für eine sach-
gerechte Beratung und ggf. auch Vertretung
eines Mandanten bei der Erlangung von öffent-
lichen Förderungsmitteln im Allgemeinen nicht
erforderlich sind, ist durch eine rechtsbesorgen-
de Tätigkeit von Unternehmensberatern auf
diesem Gebiet die Qualität der Dienstleistung
nicht gefährdet, solange nicht im Einzelfall
Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass eine
Rechtsbesorgung auch in außerhalb des Subven-
tionsrechts liegenden, für die Förderungsfähig-
keit relevanten Rechtsfragen erfolgt, für deren
Bearbeitung ein Unternehmensberater aufgrund
seiner (regelmäßig) betriebswirtschaftlichen
Ausbildung nicht hinreichend qualifiziert ist.

Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege ist
hierdurch ebenfalls nicht gefährdet, weil das
Gebührenaufkommen und damit die wirtschaft-
liche Existenzfähigkeit der rechtsberatenden
Berufe nicht wesentlich beeinträchtigt werden,
wenn ihnen Mandate auf subventionsrecht-
lichem Gebiet durch eine entsprechende Tätig-
keit von Unternehmensberatern entgehen. Da-
ran ändert auch nichts der Umstand, dass der
Beklagte, der auch ein betriebswirtschaftliches
Studium absolviert hat, im Unterschied zu der
großen Mehrzahl seiner I(ollegen gerade das
Subventionsrecht zu seinem besonderen beruf-
lichen Anliegen gemacht hat.

Danach ist die Beratung von Unternehmern und
Unternehmensgründern über die Möglichkeiten
zur Erlangung öffentlicher Fördermittel durch
Unternehmensberater als Hilfsgeschäft i.S.v.
Art. 1 g 5 Nr. 1 RBerG ebenso erlaubnisfrei wie
eine Unterstützung oder Vertretung im Antrags-
verfahren.

5. Der Auffassung des Beklagten, Art. 1 g 5 Nr. 1

RBerG könne nicht zugunsten der lCägerin
eingreifen, weil die Unternehmensberatung
keine Gewerbetätigkeit sei, ist nicht zu folgen.
Zwar hat das OLG Frankfurt ()LG Frankfurt, AnwBl
1999, 62 - unter Berufung auf Altenhoff/Busch/
Chemnitz, RBerG Rz. 605,) diese Ansicht vertreten
(anders OLC Hamm v. 25.4.1989 - 4 U 107/88, NJW-

RR 1989, l06l).Die Klägerin ist gemäß $ 5 HGB
kraft Eintragung im Handelsregister Kaufmann.
Das heutige Erscheinungsbild der - meist in der
Rechtsform der GmbH tätigen - unternehmens-
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3. Eine erlaubnispflichtige Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten einschließlich der recht-
lichen Beratung liegt vor, wenn eine geschäfts-

mäßige Tätigkeit darauf gerichtet und geeig-

net ist, konkrete Rechtsangelegenheiten zu
verwirklichen oder konkrete fremde Rechts-

verhältnisse zu gestalten (BCH v. 30.3,2000 -
t zR 289/97, MDR 2000, 1447 : NJW 2000, 2108)

Zur Abgrenzung gegenüber der erlaubnisfreien
Geschäftsbesorgung ist auf den I(ern und den
Schwerpunkt der Tätigkeit abzustellen und
danach zu fragen, ob die Tätigkeit überwiegend
auf wirtschaftlichem Gebiet liegt und die Wahr-
nehmung wirtschaftlicher Belange bezweckt,
oder ob die rechtliche Seite der Angelegenheit
im Vordergrund steht und es wesentlich um die
Klärung rechtlicher Verhältnisse geht. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob es sich um recht-
liche Tätigkeiten schwieriger oder einfacher Art
handelt. Maßgebend ist, ob der Auftraggeber
eine besondere rechtliche Prüfung zumindest
erkennbar erwartet; dies richtet sich im Zweifel
nach Person und Qualifikation des Geschäfts-
besorgers, den verkehrstypischen Gepflogen-
heiten und objektiven Maßstäben des jeweiligen
Geschäfts.

Auszunehmen sind danach jedenfalls solche
Tätigkeiten wirtschaftlicher Art, bei denen sich
die hiermit notwendig verbundene rechtliche
Betätigung in Formen abspielt, die den ange-

sprochenen Verkehrskreisen geläufig sind und
die daher ihrer Art nach nicht mehr als Betäti-
gung auf rechtlichem Gebiet empfunden wird
(BCH v. 30.3.2000 - 1 ZR 289/97, MDR 2000, 1447
: NJW 2000, 2108).

4. Eine Beratung tiber Rechtsfragen erwartet
der Verkehr bei einem Unternehmensberater
grundsätzlich nicht; hierfür kommen aus der
Sicht eines Unternehmensgründers oder Unter-
nehmers in erster Linie Rechtsanwälte und
Steuerberater in Betracht. Die von der Beklag-
ten im Internet angebotene Beratung über
öffentliche Fördermittel ist als Bestandteil
einer professionellen Existenzgrilnderberatung
anzusehen und liegt deshalb schwerpunkt-
mäßig auf wirtschaftlichem Gebiet. Der Verkehr
erwartet hiervon Informationen über für das
jeweilige Einzelunternehmen in Betracht kom-
mende Möglichkeiten öffentlicher Förderung,
nicht jedoch eine auf inhaltlicher Nachprüfung
beruhende Beratung darüber, ob die bei dem

Einzelunternehmen gegebenen tatsächlichen
Verhältnisse bestimmte rechtliche Vorausset-
zungen der Förderungsbestimmungen erfüllen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats

liegt zwar Rechtsberatung i.S.v. Art. 1 $ 1 Abs. 1

Satz 1 RBerG vor, wenn sich die Fördermittel-
beratung durch einen Unternehmensberater
auf Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen)
und ministerielle Richtlinien bezieht, aus

denen sich die (häufig komplizierten und diffe-
renzierten) Voraussetzungen für die Bewilligung
von Fördermitteln ergeben. Dieser Standpunkt
wird auch in der Antwort der Bundesregierung
auf eine Große Anfrage von FDP-Abgeordneten
vom 28.7.2000 (BT-Drucks. I a/3 959) vertreten.

Ob daran mit Rücksicht auf die Entscheidung
BGH v. 30.3.2000 - I ZR 289197 (MDR 2000, 1447 :
NJW 2000, 21.08) festztrhalten ist, kann dahin-
stehen, denn jedenfalls würde es sich dabei um
ein gemäß Art. 1 $ 5 Nr. 1 RBerG erlaubnisfreies
Hilfsgeschäft im Rahmen der Unternehmens-
beratungstätigkeit der Klägerin handeln, sofern
eine Fördermittelberatung nicht auch unabhän-
gig von einer betriebswirtschaftlichen Beratung
angeboten wird. Dies hat der Senat bisher in
ständiger Rechtsprechung angenommen und
entspricht auch dem Stanclpunkt der Bundes-

regierung in der erwähnten BT-Drucks. 7413959.

Eine solche als Hilfsgeschäft erlaubnisfreie
Rechtsberatung bzw. -besorgung umfasst auch
die Hilfestellung bei der Beantragung von
Fördermitteln aus einer im Rahmen der be-

triebswirtschaftlichen Existenzgründerbera-
tung empfohlenen öffentlichen Förderung'
wie sie der Verkehr aufgrund des Angebots der
I0ägerin erwartet.

Nach dem Verständnis der angesprochenen
Verkehrskreise geht dieses Angebot nicht nur
dahin, dass die Klägerin über unterschiedliche
Finanzierungsmöglichkeiten berät und eine
betriebswirtschaftlich günstig erscheinende
Gewichtung privatwirtschaftlicher und öffent-
lich-rechtlicher Finanzierungsinstrumente vor-

schlägt, deren Beantragung jedoch ihren
Mandanten überlässt. Vielmehr wird damit der
Eindruck erweckt, dass die Klägerin auch bei
der Beantragung von Fördermitteln behilflich
ist.

Auch wenn die Klägerin, wie sie behauptet, für
ihre Mandanten bei der Beschaffung öffent-
licher Fördermittel nicht unterstützend tätig
wird, verstieße die - nach dem Verkehrsver-
ständnis vorliegende - Werbung hierfür gegen

$ 1 UWG, wenn sie nach den Vorschriften des

Rechtsberatungsgesetzes nicht erlaubt wäte (vgl

Baumbach/Hefermehl, UWG, 5 I Rz. 623 m.N').

Hierbei handelt es sich zwar um Rechtsberatung
und Rechtsbesorgung mit dem Ziel der Herbei-

führung eines den jeweiligen Mandanten be-

günstigenden, nämlich öffentliche Fördermittel
gewährenden Verwaltungsakts. Dabei werden
jedoch die Grenzen einer nach Art. 1 $ 5 RBerG

erlaubnisfreien Hilfstätigkeit zu der von der

Beklagten als Haupttätigkeit ausgeübten Unter-
nehmensberatung nicht überschritten. Denn

einerseits erwartet der die Dienste einer Unter-

nehmensberatung in Anspruch nehmende Unter-

nehmer oder Unternehmensgründer, dass der

Unternehmensberater nicht nur ins Einzelne
gehende Informationen über die vielfältigen
Arten der als Finanzierungshilfe in Betracht
kommenden Förderungsprogramme der EG, der

Bundesrepublik Deutschland und der Bundes-

länder besitzt und weitergeben kann, sondern

auch, dass er Beratung und Unterstützung zur
praktischen Durchführung einer danach ins Auge

gefassten Finanzierung erhält, ohne sich des-

wegen besonderen Rechtsrat eines Rechtsanwalts
einholen zu müssen, sofern für eine erfolgreiche
Durchführung des Antragsverfahrens nicht ihn
persönlich betreffende, besondere rechtliche
Voraussetzungen zu klären oder zu schaffen sind'

Er erwartet hinsichtlich der allgemeinen För-

derungsvoraussetzungen und der zur Erlan-
gung öffentlicher Fördermittel zu ergreifenden
Maßnahmen von einem Unternehmensberater
auch größere Sachkenntnis als von einem nicht
gerade auf Subventionsberatung spezialisierten
Rechtsanwalt. Dass es solche Spezialisten ver-

einzelt auch unter den Rechtsanwälten gibt' ist
der Öffentlichkeit kaum bekannt' weshalb eine

anwaltliche Beratung auf diesem Gebiet von

Unternehmern und Unternehmensgründern im
Allgemeinen nicht in Betracht gezogen wird.

Auch wo es nicht um die Abgrenzung von er-

laubnisfreier gewerblicher Tätigkeit von grund-
sätzlich gemäß Art. 1 $ 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG

erlaubnispflichtiger Rechtsbesorgung geht,

sondern ,,nur" um die Abgrenzung zwischen
der erlaubnispflichtigen Rechtsberatung und
einer ausnahmsweise gemäß Art. 1 $ 5 Nr. 1

RBerG als Hilfsgeschäft unternehmerischer
Tätigkeit erlaubnisfreien Rechtsbesorgung'
ist auf der anderen Seite das Grundrecht der

Berufsfreiheit zugunsten des Gewerbetreiben-
den zu berücksichtigen und ein für eine Rechts-

besorgung als Hilfstätigkeit bestehender Bedarf
gegen das durch Art. 1 $ 1 RBerG geschützte
Allgemeininteresse an der qualität der Dienst-

leistung und/oder der Funktionsfähigkeit der

Rechtspflege abzuwägen.
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Da die allgemeine Sachkunde von Unterneh-
mensberatern, wie dargelegt, wegen der ständi-
gen Befassung mit diesem Rechtsgebiet nicht
geringer ist als diejenige der großen Mehrzahl
der Rechtsanwälte, die hierauf nicht speziali-
siert sind, und professionelle Kenntnisse in der
Methodik der Rechtsanwendung für eine sach-
gerechte Beratung und ggf. auch Vertretung
eines Mandanten bei der Erlangung von öffent-
lichen Förderungsmitteln im Allgemeinen nicht
erforderlich sind, ist durch eine rechtsbesorgen-
de Tätigkeit von Unternehmensberatern auf
diesem Gebiet die Qualität der Dienstleistung
nicht gefährdet, solange nicht im Einzelfall
Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass eine
Rechtsbesorgung auch in außerhalb des Subven-
tionsrechts liegenden, für die Förderungsfähig-
keit relevanten Rechtsfragen erfolgt, für deren
Bearbeitung ein Unternehmensberater aufgrund
seiner (regelmäßig) betriebswirtschaftlichen
Ausbildung nicht hinreichend qualifiziert ist.

Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege ist
hierdurch ebenfalls nicht gefährdet, weil das
Gebührenaufkommen und damit die wirtschaft-
liche Existenzfähigkeit der rechtsberatenden
Berufe nicht wesentlich beeinträchtigt werden,
wenn ihnen Mandate auf subventionsrecht-
lichem Gebiet durch eine entsprechende Tätig-
keit von Unternehmensberatern entgehen. Da-
ran ändert auch nichts der Umstand, dass der
Beklagte, der auch ein betriebswirtschaftliches
Studium absolviert hat, im Unterschied zu der
großen Mehrzahl seiner I(ollegen gerade das
Subventionsrecht zu seinem besonderen beruf-
lichen Anliegen gemacht hat.

Danach ist die Beratung von Unternehmern und
Unternehmensgründern über die Möglichkeiten
zur Erlangung öffentlicher Fördermittel durch
Unternehmensberater als Hilfsgeschäft i.S.v.
Art. 1 g 5 Nr. 1 RBerG ebenso erlaubnisfrei wie
eine Unterstützung oder Vertretung im Antrags-
verfahren.

5. Der Auffassung des Beklagten, Art. 1 g 5 Nr. 1

RBerG könne nicht zugunsten der lCägerin
eingreifen, weil die Unternehmensberatung
keine Gewerbetätigkeit sei, ist nicht zu folgen.
Zwar hat das OLG Frankfurt ()LG Frankfurt, AnwBl
1999, 62 - unter Berufung auf Altenhoff/Busch/
Chemnitz, RBerG Rz. 605,) diese Ansicht vertreten
(anders OLC Hamm v. 25.4.1989 - 4 U 107/88, NJW-

RR 1989, l06l).Die Klägerin ist gemäß $ 5 HGB
kraft Eintragung im Handelsregister Kaufmann.
Das heutige Erscheinungsbild der - meist in der
Rechtsform der GmbH tätigen - unternehmens-
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beratenden Dienstleister ist nicht mehr mit
dem herkömmlichen, vor allem durch Rechts-
anwälte, Notare, Steuerberater, Arzte, Architek-
ten und Ingenieure geprägten herkömmlichen
Berufsbild der so genannten ,,freien Berufe" ver-
gleichbar. Nach heutigem Verkehrsverständnis
handelt es sich vielmehr um eine gewerbliche
und damit kaufmännische Tätigkeit i.S.v.
S 1 HGB; sie unterliegt auch nicht wie die
genannten,,freien Berufe" besonderen standes-
rechtlichen und sonstigen berufsspezifischen
Vorschriften.

6. Die I(lägerin unterliegt entgegen der Ansicht
des Beklagten auch nicht einem Werbeverbot
gemäß g 1 Abs. 3 2. AVO RBerG. Diese Vorschrift
richtet sich nur an die gemäß Art. 1 g 1 RBerG
zur Rechtsberatung zugelassenen Personen und
Unternehmen, zu denen die Klägerin nicht
gehört. Im Übrigen ist auch den rechtsberaten-
den Berufen nach der neueren berufsrechtlichen
Rechtsprechung im Hinblick auf Art. 12 GG eine
sachlich informierende Werbung gestattet und
in g 43b BRAO ausdrücklich zugelassen.

7. Schließlich kann der Beklagte auch nicht
verlangen, dass die Internet-Suchmaschinen
unter den Stichworten,,Fördermittel-Berater"
o.A. nicht mehr auf die Seiten der ICägerin
verweisen. Die negative Feststellungsklage ist
damit ebenfalls begründet.

Dies würde sogar gelten, wenn die Internet-
Werbung der I(lägerin wettbewerbswidrig wä re.
Eine Suchmaschine im Internet sucht die Web-
seiten darauf ab, ob sie die eingegebenen Stich-
worte enthält. Die I(lägerin könnte danach einen
Hinweis auf ihre Seiten nur dann vermeiden,
wenn ihre Webseite das Wort ,,Fördermittel-
Beratung" nicht mehr enthielte. Dazu kann die
I(lägerin aber nicht verpflichtet werden, denn
eine Wettbewerbswidrigkeit liegt j edenfalls
nicht allein in der Verwendung des Wortes
,,Fördermittel-Beratung", sondern allenfalls in
einer konkreten Darstellung der angebotenen
Dienstleistung.

Die Revision wird zugelassen, weil die Abgren-
zung zwischen betriebswirtschaftlicher Bera-
tung durch Unternehmensberater und grund-
sätzlich erlaubnispflich tiger Rechtsberatung
bzw. zwischen letzterer und dem Ausnahme-
tatbestand des Art. 1 g 5 Nr. 1 RBerG auf dem
Gebiet des Subventionsrechts der höchstrichter-
lichen Rechtsfortbildung und Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung bedarf ($ 543
Abs. 2 Nr. 2 n.F. ZPO i.V.m. g 26 Nr. i EGZPO).

Notarhaftung
- Steuerliche Belehrung
- Spekulationsfrist
(OLC Koblenz, Urt. v. 29.5.2002 - I U 1423/01)

Leitsätze

1. Eine Belehrungspflicht des ein Grundstücks-
geschäft beurkundenden Notars hinsichtlich
eines anfallenden,,Spekulationsgewinns" ist
nur gegeben, wenn dem Notar alle Voraus-
setzungen für das Vorliegen eines steuerpflich-
tigen ,,Gewinns" und der Nichtablauf der ,,Spe-
kulationsfrist" (2 bzw. 7O Jahre) bekannt sind.

2. Der Notar ist insoweit nicht zu Ermittlungen
verpflichtet.

Zum Sachverhalt:

Der I(läger nimmt den beklagten Notar auf
Schadenersatz wegen Arntspflichtverletzung in
Anspruch. Er macht ihrn zum Vorwurf, es
pflichtwidrig unterlassen zu haben, ihn anläss-
lich der Genehmigung eines am 25.6.1999 be-
urkundeten Grundstückskaufver-trages auf die
Möglichkeit der Entstehung einer besonderen
Steuerschuld hinzuweisen, die sich aus der mit
dem Steuerentlastungsgesetz 7999 l2OO0 IZOO2
eingetretenen Anderung des g 23 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 EStG ergebe.

Danach verlängere sich nämlich die früher
lediglich 2 Jahre betragende Frist bis zur Steuer-
freiheit privater Veräußerungsgewinne auf
nunmehr 10 Jahre.

Der I(läger hatte noch innerhalb dieser 10-Jahres-
Frist ein von seinem Bruder 1989 für 75.000 DM
erworbenes Grundstück über den Immobilien-
makler B. - dem er im vorliegenden Verfahren
den Streit verkündet hat - an den Zeugen S. für
529.000 DM weiterverkauft.

Das Landgericht hat, ohne der begehrten Aus-
setzung des Verfahrens bis zu einer Entschei-
dung über die Verfassungsmäßigkeit der Ver-
längerung bereits abgelaufener Spekulations-
fristen zu entsprechen, die I(lage mit der
Begründung abgewiesen, dem Notar habe keine
generelle Hinweis- und Aufl<lärungspflicht
über die Möglichkeiten der Steuervermeidung
oblegen.

Die hiergegen gerichtete Berufung ist nicht
begrtindet.

Die I(lägerin ist eine Unternehrnensberatungs-
gesellschaft. Sie wirbt für ihre Dienstleistungen
auch im Internet und bietet auf ihr.er Homepage
u.a. Fördermittelberatung/Subventionsberatung
an.

Das LG Bremen - 2. I(ammer ftir Handelssachen -
hat mit Teilurteil vom 13.7.2002 auf die Iflage
festgestellt, dass der Beklagte nicht berechtigt
ist, von der lCägerin zu verlangen, die so ge-
nannten Suchmaschinen im Internet zu beauf-
tragen, dass unter den Stichworten ,,subventions-
Berater" bzw.,,-Beratung" oder,,Fördermittel-
Berater" bzw. ,,-Beratung" o.A. der Hinweis auf
die Internet-Homepage der ICägerin unterbleibt.

Die Widerklage hat das Landgericht abgewiesen
und sich die Entscheidung über die Wider-
Widerklage vorbehalten. Zur Begründung hat es
ausgeführt, Fördermittelberatung/Subventions-
beratung stelle regelmäßig keine Rechtsbera-
tung dar. Im Übrigen könne die ICägerin das
Privileg des Art. 1 g 5 Nr. 1 RBer.G für sich in
Anspruch nehmen.

Der Einspruch und die Berufung des Beklagten
hatten keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Der Beklagte kann von der lCägerin keine Unter-
lassung der von ihr betriebenen Internet-Wer-
bung verlangen, weil diese eine Beratung über
öffentliche Fördermittel und eine Unterstützung
bei deren Beantragung nach der Aufmachung
ihrer Homepage nur als Bestandteil einer Exis-
tenzgründerberatung anbietet, die ihrerseits
nur ein Teilbereich eines umfassenden betriebs-
wirtschaftlichen Beratungsangebots ist.

Nach Auffassung des Senats handelt es sich bei
der in der Internet-Werbung der ICägerin
beschriebenen Tätigkeit hinsichtlich der Förcler-
mittelberatung und -beschaffung um eine Be-
sorgung fremder Rechtsangelegenheiten; diese
ist ihr jedoch gemäß Art. 1 g 5 Nr. 1 RBerG als
Hilfsgeschäft einer betriebswirtschaftlichen
Beratungstätigkeit gestattet. Im Einzelnen:

1. Da zwischen den Parteien ein konkretes Wett-
bewerbsverhältnis besteht, aufgrund dessen der
Beklagte durch eine von der I(lägerin vorgenom-
mene unerlaubte Rechtsberatung beim Absatz
seiner Leistung, die in der Subventionsberatung
besteht, behindert werden kann, wäre er durch
die Tätigkeit der I(lägerin unmittelbar in seinen
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Rechten verletzt und deshalb klagebefugt. Der
mit der Widerklage geltend gemachte Unterlas-
sungsanspruch ergäbe sich aus g 1 UWG i.V.m.
Art. 1 g 1 RBerG (Verstoß gegen wertbezogene
Vorschriften im Wettbewerb).

Art. 1 g 1 RBerG soll nicht nur eine reibungslose
Abwicklung des Rechtsverkehrs mit Hilfe sach-
kundiger Berater gewährleisten, sondern auch
die Anwaltschaft vor dem Wettbewerb mit per-
sonen schützen, die weder standesrechtlichen
noch gebrihrenrechtlichen noch sonstigen im
Interesse der Rechtspflege gesetzten Schranken
unterliegen.

2. Art. 1 S 1 Abs.1 Satz 1 RBerG (grundsätz-
liches Verbot der geschäftsmäßigen Besorgung
fremder Rechtsangelegenheiten ohne behörd-
liche Erlaubnis)hält sich grundsätzlich im
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung
(BVerfC, BVerfCE 41, 378 : NJW 1976, t34g : MDR
1976, 822; v. 29.10.1997 - I BvR 780/87, BVerfCE
97, l2: NJW 1998,3481;v. t5.t2.tggg - I BvR
2l6l/93, NJW 2000, l25l ). Grundsätzlich durfte
der Gesetzgeber den Anwaltsvorbehalt um
des Schutzes der Rechtsuchenden sowie der
geordneten Rechtspflege willen für erforderlich
und angemessen halten (BVerfC v. 29.10.1997 -
I BvR 780/87, BVerfGE 97, t2 : NJW t998, 34BI
m.w.N.).

Allerdings muss im Hinblick auf das Grund-
recht der Berufsfreiheit die Rechtsprechung
bei Auslegung und Anwendung der berufs-
regelnden Normen dem zu regelnden Sachver-
halt und seinen Veränderungen gerecht wer-
den. I(eine beratende Unterstützung fremder
gewerblicher Tätigkeit kann angesichts der
rechtlichen Durchdringung aller Lebensbereiche
ohne entsprechende Rechtskenntnisse erfolg-
reich sein.

Wann es sich hierbei um Rechtsberatung han-
delt oder wann spezialisierte Selbstständige den
Beratungs- und Handlungsbedarf eines Gewerbe-
treibenden erfüllen können, ohne dass die
Qualität der Dienstleistung oder die Funktions-
fähigkeit der Rechtspflege und die zu ihrer
Aufrechterhaltung benötigten Rechtsberater be-
einträchtigt werden, kann nur Ergebnis einer
Abwägung sein, die einerseits diese Belange und
andererseits die Berufsfreiheit des Einzelnen
berücksichtigt und dabei auch den Veränderun-
gen der Lebenswirklichkeit Rechnung trägt
(BVerfC v. 29.10.1997 - I BvR 780/87, BVerfCE
1997, l2 : NJW 1998, 348t; BGH v. 30.3.2000 -
t zR 289/97, MDR 2000, 1447 : NJW 2000, 2108).

,

I
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eigene Auftragsarbeit ordnungsgemäß erledigen
zu können. Auch in einem solchen Fall darf aber
der Steuerberater den vereinbarten Inhalt und
Umfang des Mandats nicht ohne Zustimmung
des Auftraggebers ausdehnen, indem er von sich
aus die Buchführung erneuert und dafür eine
Zusatzgebühr verlangt.

Ein Vertrag kann nicht einseitig, sondern nur
im Einverständnis des anderen Vertragspart-
ners geändert werden ($ 305 BGB). Darüber
hinaus folgt aus dem Rechtsgrundsatz von Treu
und Glauben $ 2a2 BGB) die vertragliche Neben-
pflicht, den Vertragszweck durch leistungs-
treues Verhalten zu sichern, den Vertragspart-
ner bei der Vertragsabwicklung nicht zu schädi-
gen und ihn über Umstände zu unterrichten,
deren Mitteilung er redlicherweise erwarten
darf. Diese Pflicht hat besonderes Gewicht,
wenn der Vertrag auf Dauer angelegt und nur
ein Vertragspartner fachkundig ist.

Deswegen muss der Steuerberater vor einseitiger
Ausführung nicht vereinbarter Leistungen den
Mandanten zur Ermöglichung seiner eigenver'
antwortlichen Entscheidung auf die Mängel
oder Unvollständigkeiten des ihm obliegenden
Buchführungsteils sowie auf die ihn treffende
zusätzlich entstehende Vergütungspflicht für
die Mehrleistungen hinweisen.

Bei Verletzung dieser Vertragspflicht kann dem
Auftraggeber ein Schadenersatzanspruch wegen
positiver Vertragsverletzung erwachsen, der
gemäß $ 249 BGB einem Verlangen des Steuer-
belaters nach einer Vergütung für die unverein-
barte Sonderleistung entgegensteht (BCH v.

19.10.1995, a.a.O.; OLG Düsseldorf, Cl 2001,227,
228; Zugehör, a.a.0.).

Ein solcher Fall ist vorliegend gegeben, weil der
Beklagte weder sein rechtsgeschäftliches Einver-
ständnis mit einer manuellen Fertigung der
USTVA-Entwürfe erklärt hat noch von einer
Vergütungserwartung des Klägers für den damit
verbundenen Mehraufwand ausgehen musste
(vgl. unter a)).

II

(...) bb) Nach diesen Maßstäben steht dem Kläger
kein über die Mittelgebühr des $ 13 StBGebV

hinausgehender Honoraranspruch zu. Ein kon-
trollfreier Ermessenspielraum steht ihm bereits
deshalb nicht zu, weil er das ihm in $ 11

StBGebV eingeräumte Ermessen überhaupt nicht
ausgeübt hat; nach eigener Darstellung hat er

vielmehr lediglich den 25%igen Aufschlag aus
der - nicht einschlägigen - Regelung in Satz 2

der ,,Ergänzungen" zum Vertrag vom 77.4.7994

hinzuaddiert.

I(onkrete Anhaltspunkte für einen überdurch-
schnittlichen Charakter der,,Nebenarbeiten"
hat er ebenfalls nicht dargelegt; sie ergeben
sich auch nicht aus dem mit seiner Berufungs-
begründung in Bezug genommenen Gutachten
vom 2.77.2000. Dort hat der Sachverständige
vielmehr angenommen, dass die von den Mitar-
beitern des I(lägers ausgeführten Abstimmungs-,
Sortier- und I(ontrollarbeiten dem Anforde-
rungsniveau der Qualifikation von Steuerfach-
angestellten entspreche und deshalb nach der
Rechtsprechung des 13. Zivilsenats des OLG

Düsseldorf die Mittelgebühr angemessen sei.
(...)

Rechtsberatung
- Unternehmensberater
- Hilfe bei Fördermitteln
(OLG Bremen, tJrt. v. 28.3.2002 - 2 U l2l /00)

Leitsatz:

Ein nach Art. 1 $ 5 Nr. 1 RBerG nicht der Erlaub'
nis nach Art. 1 $ 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG bedürfti-
ges Geschäft liegt vor, wenn ein Unternehmens-
berater Hilfestellung bei der Beantragung von
Fördermitteln aus einer im Rahmen der be'
triebswirtschaftlichen Existenzgründerberatung
empfohlenen öffentlichen Förderung leistet.

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten um die Berechtigung der
ICägerin, für Fördermittelberatung zu werben
und entsprechende Dienstleistungen zu erbrin-
gen. Der Beklagte hält diese Tätigkeit und die
Werbung dafür für Rechtsberatung, zu der die
I(lägerin nicht berechtigt sei.

Der Beklagte ist Rechtsanwalt und als solcher
angeblich seit Jahren ausschließlich auf dem
Gebiet des Subventionsrechts im gesamten
Bundesgebiet beratend tätig. Wie er vorträgt,
berät er, jüngst auch in Kooperation mit ande-
ren Rechtsanwälten, Unternehmer und Existenz-
gründer und verfügt über einen umfangreichen
Mandantenstamm.

Aus den Cründen

Das Landgericht hat mit Recht einen Schaden-
ersatzanspruch wegen Verletzung von Hinweis
pflichten des Beklagten bei der Beurkundung
des Veräußerungsvertrages oder der Beglaubi-
gung der Genehmigung des l(lägers verneint,
unbeschadet der Frage, ob dem l(läger über-
haupt ein Schaden entstanden ist.

Anspruchsgrundlage für das Schadenersatz-
begehren des l(lägers ist $ 19 Abs. 1 Satz 1

BNotO i.V.m. $ 17 BeurkG. Danach obliegen
allerdings einem Notar vor und bei Beurkun-
dung eines Amtsgeschäfts unter Umständen
erhebliche Prüfungs-, Warn- und Hinweispflich-
ten. Der Notar muss den Willen der Beteiligten
erforschen, den Sachverhalt klären, über die
rechtliche Tragweite des Geschäfts belehren und
die Erklärungen unzweideutig wiedergeben.

Grundsätzlich besteht eine Belehrungspflicht
dann, wenn der Notar aufgrund besonderer
Umstände Sorge haben muss, dass sich der
Beteiligte nicht bewusst ist, dass seine Ver-
mögensinteressen durch das beurkundete
Rechtsgeschäft gefährdet werden und ihm
dadurch ein Schaden drohen l<ann (BCH v.

27.10.1994 - tX ZR l2/94, MDR t99s, 205 : NJW

1995, 330; v. 2.11.1995 - lX ZR l5/95, MDR 1996,

421 : NJW 1996, 522; v, 2.7.1996 - IX ZR 299/95,
MDR 1996, 1295 : NJW 1996, 3009 m.w.N.; 0LC

Düsseldorf, VersR 1977, ll08 und - für viele -
Kunschert in: Ceigel, Der Haftpflichtprozess 22. Aufl.
1997, Rz. 182).

Jedoch gehen die schadenschützenden Verpflich-
tungen nicht so weit, dass einen Notar - etwa
ähnlich einem Rechtsanwalt, Steuer-, Wirt-
schafts- oder Vermögensberater - die Verpflich-
tung träfe, insgesamt rechtsberatend tätig zu
werden und über die Vor- und Nachteile eines
Rechtsgeschäfts aufzuklären. Insbesondere ist
er nicht verpflichtet, den an notariellen Amts-
handlungen beteiligten Personen steuerliche
Beratungen zu erteilen, wenn dies nicht aus-

nahmsweise - wie z.B. in $ 13 Erbschaftssteuer-
durchführungsverordnung - vorgeschrieben ist
(BCH, VersR 1983, l8l und 1985, 1225 sowie Haug,

Amtshaftung des Notqrs 2. Aufl. 1997, Rz. 559 mit
Nachweisen aus Rechtsprechung und Literatur).

Freilich kann ein Hinweis auf die Gefahr einer
Steuerpflicht geboten sein, wenn sich dies auf-
grund ganz besonderer Umstände wegen der
dem Notar gemäß $ 17 Abs. 1 Satz 2 BeurkG
auferlegten Betreuungspflicht ergeben könnte.
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Aufjeden Fall nicht verpflichtet ist indes ein
Notar, einen ihm unbekannten Sachverhalt
erst zu ermitteln, der für die Besteuerung z.B.

eines Spekulationsgeschäfts bedeutsam sein
kann (BCH v. 5.2.1985 - tX ZR 83/84, MDR 1985,

577: NJW 1985, 1225; v. 13.6.1995 - IX ZR 203/94,
MDR 1995, ll70: NIW 1995, 2794). Nur wenn er
davon l(enntnis hat oder sich aus den bei ihm
eingereichten Unterlagen ergibt, dass der Ver-

käufer einen vor weniger als 2 Jahren (nach
altem Recht, also weniger als 10 Jahre nach
derzeitiger Gesetzeslage) erworbenes Grund-
stück zu einem Preis verkauft, der die Anschaf-
fungskosten übersteigt, so kann sich eine Hin-
weispflicht auf die Gefahr der Versteuerung
eines Spekulationsgewinns ergeben (Kunschert in:

Ceigel, Der Haftpflichtprozess 22. Aufl. 1997, Rz. 188

m.w.N,). (...)

Gemessen an dieser in Rechtsprechung und
Schrifttum fast einhellig vertretenen Rechts-

ansicht, der sich der Senat anschließt, ist die
I(onstellation im vorliegenden Streitfall nicht
geeignet, mit Erfolg eine Amtspflichtverletzung
des Beklagten zu konstruieren.

Daran ändert auch nichts die Besonderheit
der durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/

2OOOI2OOZ eingetretenen Anderung des $ 23

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ESIG, wonach die so genannte
Spekulationsfrist von 2 auf 10 Jahre verlängert
worden ist, abgesehen von der verfassungsrecht-
lichen Zweifelhaftigkeit und daher verfassungs-
gerichtlichen Überprüfungsbedürftigkeit der
Rückwirkung dieser Vorschrift. (. . . )

Notarhaftung
- Spekulationsgewinn
- Belehrungspflichten?
(OLG Koblenz, IJrt. v. 13.2.2002 - I U 296/01)

Leitsätze:

1. Eine Belehrungspflicht des ein Grundstücks-
geschäft beurkundenden Notars hinsichtlich
eines anfallenden,,Spekulationsgewinns" ist
nur gegeben, wenn dem Notar alle Voraus-
setzungen für das Vorliegen eines steuerpflich'
tigen ,,Gewinns" und den Nichtablauf der
,,spekulationsfrist" bekannt sind.

2. Der Notar ist insoweit nicht zu Ermittlungen
verpflichtet.
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Zum Sachverhalt:

Die Klägerin verlangt von dem beklagten Notar
aus eigenem und aus abgetretenem Recht (Ehe-
mann) Schadenersatz wegen behaupteter unter-
lassener, fehlerhafter Belehrung im Rahmen der
Beurkundung eines Grundstückskaufvertrages
mit den Eheleuten D. vor Ablauf der 2-jährigen
,,Spekulationsfrist". Sie machen die erhobenen -
noch nicht bestandskräftig festgesetzten -
Steuern als Schaden geltend.

Die Klägerin und ihr Ehemann erwarben das
Grundstück am 2.9.1996 für 259.000 DM von der
Großmutter der Klägerin. Am 1.9.1998 verkauf-
ten sie dieses Hausgrundstück an die Zeugen D.
für 390.000 DM. Die Klägerin hat vorgetragen,
ihr Ehemann habe im Rahmen einer Vorbespre-
chung den Kaufvertrag von 1996 - mit dem
daraus ersichtlichen Kaufpreis - im Notariat des
Beklagten vorgelegt. Auf die steuerlichen Risiken
einer Beurkundung vor Ablauf der 2-jährigen
Spekulationsfrist seien sie nicht hingewiesen
worden. Die Beurkundung habe ohne weiteres
um zwei Tage verschoben werden können. Der
geltend gemachte Schaden errechne sich aus
der Differenz der Steuerforderung mit und ohne
Berücksichtigung des Spekulationsgewinns in
Höhe von 723.790 DM.

Das Landgericht hat nach eingehender Beweis-
aufnahme, vor allem zur Frage, ob der notariel-
le Kaufvertrag von 1996 im Notariat vorgelegt
wurde, die Klage abgewiesen und dies im
Wesentlichen damit begründet, dass nur die
Kenntnis von einem tatsächlich angefallenen
Spekulationsgewinn eine Belehrungspflicht des
beurkundenden Notars 1998 hätte erzeugen
können. Dass der ursprüngliche Kaufpreis dem
Notar bei Beurkundung am 1.9.1998 bekannt
gewesen sei, habe die Klägerin nicht nach-
gewiesen.

Die Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg.
Ihr steht ein Schadenersatzanspruch gegen
den beklagten Notar gemäß g 19 Abs. 1 Bundes-
notarordnung nicht zu.

Aus den Cründen

1. Eine Pflichtverletzung des beklagten Notars
hat die Klägerin nicht nachgewiesen. Insoweit
verweist der Senat auf die zutreffenden und
überzeugenden Ausführungen in dem angefoch-
tenen Urteil; diese macht er sich zu Eigen (S 543
Abs. 2 Satz 2 ZPO a.F.).

Ergänzend ist lediglich noch darauf hinzu-
weisen, dass auch der Senat in ständiger Recht-
sprechung (vgl. nur OLC Koblenz, Llrt. v. 28.4.1993
- I U l7l0/91, DNotZ 1993, 761) davon ausgeht,
dass eine Belehrungspflicht des beurkundenden
Notars hinsichtlich eines anfallenden,,spekula-
tionsgewinns" u.A. nur dann gegeben ist, wenn
dem Notar positiv alle Voraussetzungen für
das Vorliegen eines steuerpflichtigen,,Gewinns"
und der Nichtablauf der ,,Spekulationsfrist" be-
kannt sind (vgl. BGH v. 10.11.t988 - tX ZR 3t/BB,
MDR 1989,251 : NJW 1989, 586).

Der Notar ist nicht verpflichtet zu ermitteln,
ob Umstände vorliegen, aus denen sich die
Gefahr der Versteuerung eines,,spekulations-
gewinns" ergibt (so der LS der Entscheidung des
OLC Koblenz v. 28.4.1993, a.a.O.; im gleichen Sinn
Arndt/Lerch/Sandkühler, BNot) 4. Aufl., g I4 Rz. 188
m.w.N.). Dies gilt auch unabhängig davon, wann
genau die Beurkundung innerhalb der 2-Jahres-
Frist (Spekulationsfrist) vorgenommen wird. Der
Senat verweist insoweit auch auf die in der
angefochtenen Entscheidung gegebene Begrün-
dung.

Nach der Beweisaufnahme steht auch unter
Berücksichtigung des vorgetragenen Telefonats
zwischen dem Notar und der Klägerin nicht
fest, dass der Kaufuertrag von 1996 dem Beklag-
ten oder einer Notariatsangestellten übergeben
wurde, er also positive Kenntnis von dem tat-
sächlichen Kaufpreis (1996) hatte. Eine Beleh-
rungspflicht lag mithin bei der Beurkundung
vom 1.9.1998 nicht vor.

2. Weiterhin ist zu berücksichtigen und trägt
die Klageabweisung in gleicher Weise, dass
einerseits noch völlig unklar ist, ob und ggf.
in welcher Höhe die Klägerin und ihr Ehemann
letztlich Steuern auf den,,spekulationsgewinn"
zahlen müssen. Der Steuerbescheid, den sie
ihrer Schadenberechnung zugrunde legt, ist -
unstreitig - noch nicht bestandskräftig.

Auch ist möglicherweise zu berücksichtigen,
dass der Erwerb im September 1996 deutlich
unter dem Verkehrswert erfolgt sein könnte,
ggf. eine gemischte Schenkung unter nahen
Verwandten (Großmutter/Enkeltochter) vor-
gelegen haben und mithin überhaupt kein
,,Spekulationsgewinn" angefallen sein könnte

Bei einer derart noch nicht abschließend fest-
gestellten ,,Steuerschuld" kann der hier von der
Klägerin geltend gemachte Ersatz derselben als
Schaden keinen Erfolg haben. (...)

Hierzu bedarf es vielmehr selbst dann einer
rechtsgeschäftlichen Vereinbarung mit dem
Auftraggeber, wenn der Mehraufwand erst
durch diesen verschuldet worden ist (BGH v.

t9.10,199s - tx zR 20/9s, MDR 1996, 3ts = NJW-RR

1996, 375, 376 f und b) bb) m.w.N.). Erklärungen
dieser Art hat der Kläger nicht vorgetragen.

b) Die in der Rechnung des Klägers herange-
zogene Bestimmung des g 33 Abs, 7 StBGebV
kommt als Anspruchsgrundlage ebenfalls nicht
in Betracht.

aa) Jene Regelung ist entgegen der Rechts-
auffassung des Klägers nicht bereits deshalb
anwendbar, weil die Beklagte zu 1) ihm die für
die Anfertigung der USTVA-Entwürfe erforder-
lichen Unterlagen nach den Feststellungen der
Sachverständigen lediglich in ungeordneter
Form zur Verfügung gestellt hat.

$ 33 Abs. 7 StBGebV ist eine Auffangregelung
für die Vergütung einer Hilfeleistung bei sons-
tigen Tätigkeiten in Zusammenhang mit der
Buchführung. Eine solche Hilfeleistung setzt
voraus, dass der Steuerberater bereits mit Buch-
führungsarbeiten i.S.d. vorstehenden Absätze
des g 33 StBGebV betraut ist; sie bezieht sich
deshalb im Wesentlichen auf damit zusammen-
hängende Vor-, Neben- und Nacharbeiten,
die nicht bereits unter die übrigen Gebithren-
regelungen dieser Vorschrift fallen (BCH v.

19.10.1995, a.a.O.; v. 6.7.2000, a.a.O.).

Gemäß Ziffer I. 1. des Steuerberatungsvertrages
hatte die Beklagte zu 1) dem Kläger jedoch
neben der kompletten Buchführung i.S.d. S 33
Abs. 1 StBGebV auch die Erstellung der USTVA-
Entwürfe übertragen; von der hierfür vereinbar-
ten Pauschalgebühr sollten sämtliche Leistun-
gen ohne Rücksicht auf den damit verbundenen
Aufwand abgedeckt sein (vgl. unter 1.). In einem
solchen Fall sind nach g 12 Abs. 1 und 2 StBGebV
alle der Vorbereitung oder Durchftihrung der
geschuldeten Leistungen dienende Tätigkeiten
durch die Gebühr nach g 33 StBGebV abgegol-
ten, so dass der Steuerberater für die der Ange-
legenheit zuzuordnenden Einzelarbeiten keine
weitere Gebühr verlangen darf.

Ergibt sich für ihn aus der vereinbarten Zusam-
menarbeit mit dem Auftraggeber eine erheb-
liche, i.d.R. nicht anfallende Mehrarbeit, so kann
der Steuerberatel die Auswirkungen auf Umfang
und Schwierigkeit im Einzelfall bei der Fest-
legung einer angemessenen Rahmengebühr (g 11

StBGebV) oder PauschalvergütunC (S 14 Abs. 4
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StBGebV) berücksichtigen. Eine Vergütung, die
über das in der Gebührenverordnung festgelegte
Entgelt hinausgeht, kann er dagegen nur über
eine $ 4 StBGebV entsprechende Vereinbarung
mit dem Mandanten erreichen (BGH v. 19.10.1995,
a.a.O.; v. 6.7.2000, a.a.O.; Zugehör, WM-Sonderbeilage
4/2000, t, t3).

Zu den bei Fehlen einer solchen Vertrags-
absprache durch die Gebühr nach g 33 Abs. 1,

14 StBGebV abgegoltenen Vor- und Neben-
arbeiten zählen jedoch auch das Sortieren un-
geordneter Belege, ihre Prttfung, Berichtigung
oder Ergänzung, die Vornahme hierdurch ver-
anlasster Umbuchungen sowie alle sonstigen
die Verbuchung vorbereitenden Tätigkeiten
(vgl. )LC Hamm, Cl 1987, II2 [LS]; OLC Düsseldorf,
GI 1988, 83 und 1997, 250; OLG Celle v. 10.8.1994
- 3 U 249/93, OLCR Celle 1994, 307, 308; Eckert,
StBGebV 3, Aufl. 2001, 55 32-33, Anm. 3 mit 2).
Allein die mangelnde Ordnung der ausgehändig-
ten Belege rechtfertigt daher keinen zlJsätz-
lichen Vergütungsanspruch aus g 33 Abs. 7
StBGebV; die entsprechenden Leistungen des
Klägers waren vielmehr durch die vereinbarte
Pauschalhonorierung abgegolten.

bb) Die Berechnung von Zeitgebühren aus gg 33
Abs. 7, 13 StBGebV für die manuelle Anfertigung
von USTVA-Entwürfen ist auch nicht deshalb
gerechtfertigt, weil die Beklagte zu 1) ihrer
unter Ziffer III. 1. Abs. 1 des Vertrages nieder-
gelegten Verpflichtung zu richtiger, vollständi-
ger und rechtzeitiger Belegübergabe und In-
formation nicht nachgekommen ist.

Ein Steuerberater kann sich i.d.R. keine Son-
der- oder Zusatzgebtthr verschaffen, indem er
von sich aus den vereinbarungsgemäß vom
Auftraggeber tibernommenen Buchfilhrungs-
teil ilberwacht, berichtigt oder ergänzt, weil
dies auf eine einseitige Ausweitung des Inhalts
und Umfangs des Mandats und der damit ver-
bundenen Vergiltungspflicht hinausliefe.
Das gilt auch dann, wenn der Auftraggeber die
Mehrarbeit seines Steuerberaters verschuldet
hat (BCH v. 19.10.1995, a.a.O.; OLG Celle v.

I 0.8.1 994, a.a.O.; Zugehör, a.a.O.).

Zwar kann dieser Mehraufwand ausnahmsweise
als eine - durch die Gebühren nach g 33 Abs. 1 ff
StBGebV nicht abgegoltene und eine gesonderte
Gebühr auslösende - eigenständige weitere
Angelegenheit zu bewerten sein, wenn die Buch-
führungsarbeit des Auftraggebers so fehlerhaft
oder unvollständig ist, dass der Steuerberater
sie gleichsam neu vornehmen muss, um seine

I)

t
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Der gleichzeitig erhobene Einwand, die Voraus-
setzungen für die Abgeltung der Umsatzsteuer-
voranmeldungen durch die Pauschalgebühr
seien entfallen, weil die Finanzbuchhaltung für
die Zeit ab Juli 1995 durch Verschulden der
Beklagten nicht fertig gestellt und die ,,Finanz-
buchhaltungspauschale" für diese Monate nicht
erhoben worden sei, liegt ebenso neben der
Sache wie die im Folgenden nicht mehr näher
erläuterte Rechtsauffassung des Klägers, es

müsse deshalb eine,,Honorarregelung,Dienst-
vertrag bei Kündigung"' gelten.

Ein Steuerberater kann von den vertraglichen
Abrechnungsmodalitäten nicht dadurch ein-
seitig abweichen, dass er vereinbarte Pauscha-
len nicht berechnet oder eigenmächtig als
,,Vorschüsse" versteht. Hiervon scheint nun-
mehr auch die Berufungsbegründung des Klä-
gers auszugehen. (...)

Damit scheidet ein Zeithonorar für die von
den (pauschalierten) Gebührentatbeständen
der $$ 33 Abs. 1 und 8, 24 Abs. 1 Nr. 7 StBGebV
erfassten Leistungen von vornherein aus.

2. Aber auch für darüber hinausgehende
,,Nebenleistungen" in Zusammenhang mit der
Erstellung der USTVA-Entwürfe für die streit-
befangenen Monate kann der Kläger kein zusätz-
liches Honorar beanspruchen. Er - der Kläger -
beanstandet zwar mit Recht, dass der Sachver-
ständige in seinem Gutachten vom 2.77.2000 aus
rechtlich unzutreffenden Billigkeitserwägungen
zur Verneinung eines Honoraranspruchs gelangt
ist; tatsächliche oder vermeintliche Unbillig-
keiten rechtfertigen nicht die Aberkennung
berechtigter Vergütungsforderungen.

Hierauf kommt es jedoch nicht an, weil bereits
eine Rechtsgrundlage für eine Zusatzvergütung
nicht ersichtlich ist; dies gilt auch dann, wenn
der Mehraufwand für die ,,manuelle" Erstellung
der USTVA auf die Verletzung vertraglicher Mit-
wirkungspflichten der Beklagten zu 1) und
insbesondere die - auch vom Sachverständigen
bestätigten - Unzulänglichkeiten ihres Beleg-
wesens zurückzuführen ist.

a) Für eine vertraglich vereinbarte Vergütung
dieses Mehraufwandes ist nichts ersichtlich.

Der Steuerberatungsvertrag vom 19.7.7994
bietet ftlr eine zusätzliche Zeitgebühr keine
Grundlage. Die - nach Ziffer III. 2. lit. b) allein
in Betracht kommenden - Regelungen unter
Ziffer 3. der ,,gesonderten Erklärung" erfassen

den geltend gemachten Sonderaufwand für die
Anfertigung der Umsatzsteuervoranmeldungen
nicht.

Satz 1 der maschinenschriftlichen Ergänzung
erstreckt sich auf diese Leistungen nicht, weil
sich jene Regelung nur mit ,,Nebenarbeiten ...
zur Finanz- und Lohnbuchhaltung", also mit
den nach Abschnitt I. Ziffer 1. und 3. zum Ver-
tragsumfang gehörenden Leistungen befasst.
Hierzu zählt die unter Ziffer 2. gesondert auf-
gezählte und auch in der sonstigen Vertrags-
terminologie als selbstständige Angelegenheit
betrachtete Fertigung der monatlichen USTVA-

Entwürfe nicht; die Vertragsparteien sind viel-
mehr nach ihrem übereinstimmenden Vortrag
davon ausgegangen, dass die Umsatzsteuervor-
anmeldungen aus den DATEV-Auswertungen der
Finanzbuchhaltung abgeleitet werden können
und deshalb hierfür keine gesondert zu hono-
rierenden Neben- oder Abstimmungsarbeiten
anfallen können.

Aus dem gleichen Grunde stellen diese Tätig-
keiten auch keine ,,anderen steuerberatenden
Leistungen" i.S.v. Satz 2 von Ziffer 3. der ,,geson-
derten Erklärung" dar. Hierzu zählen vielmehr
nach Systematik und Zweck der Regelungen nur
solche, die nicht zu den - in Satz 1 abschließend
geregelten -,,Nebenarbeiten" gehören. (...)

Nach der insoweit zutreffenden Rechtsauffas-
sung des Sachverständigen bot der Vertragstext
somit aus der - nach $$ 133, 157 BGB allein maß-
geblichen - Sicht der Beklagten zu 1) keinen
Anhalt für die Annahme, dass ein etwaiger
Mehraufwand für eine manuelle Erstellung der
USTVA-Entwürfe eine zusätzliche Vergütung aus-
lösen könne. Hiervon ist bei Rechnungsstellung
auch der Kläger selbst ausgegangen, der den
Vergütungsanspruch nicht aus den Vertrags-
abreden vom 19.7.1994, sondern als Gebühren
aus gg 33 Abs. 7, 10 StBGebV berechnet und zur
Begründung ausgeführt hat, dass die USTVA

wegen eines,,abgebr.(ochenen) Auftrags" keine
,,Ergänzung zur FiBu" gewesen seien.

Für eine nach Vertragsabschluss getroffene
Honorarabrede hat der Kläger auch in seiner
Auseinandersetzung mit der Rechtsauffassung
des Sachverständigen im Schriftsatz vom
75.2.2007 nichts vorgetragen; sein Vorbringen
erschöpft sich vielmehr in der Darstellung des
von seinen Mitarbeitern erbrachten Arbeits-
aufwands. Ein Vertrag kann jedoch durch eine -
auch aufwendige - Tätigkeit des Steuerberaters
nicht einseitig erweitert oder ergänzt werden.

Steuerberaterhaftung
- Betriebsaufspaltung
- Vermeidung von Grunderwerbsteuer
- Gesamtvermögensvergleich, Schaden
(KC, Urt. v. 7.6.200t - 2 U 3267/00)

Ieitsatz:

Zu den Voraussetzungen für einen Schaden-
ersatzanspruch gegen einen Steuerberater,
der vor der Unternehmensgründung nicht auf
die Möglichkeit einer Betriebsaufspaltung hin-
gewiesen hat.

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung der ICägerin hat in der
Sache keinen Erfolg. Ihr steht weder aus eige-
nem noch aus von ihren drei Gesellschaftern
abgetretenem Recht ein Schadenersatzanspruch
gegen die Beklagte, eine Steuerberatungsgesell-
schaft, zu. Sie kann diesen Anspruch nicht da-
rauf stützen, dass die Beklagte sie nicht auf die
Möglichkeit der Betriebsaufspaltung bei ihrer
Gründung hingewiesen habe und deshalb nach
dem Tod des Unternehmensinhabers die Gesell-
schafter, seine Ehefrau und die beiden Kinder
die vormals im Eigentum des Unternehmers
stehenden Grundstücke in die GmbH, die Kläge-
rin, eingebracht haben.

Es trifft allerdings zu, dass dies einen grund-
erwerbsteuerpflichtigen Vorgang gemäß $ 1

Abs. 1 Nr. 1 GTEStG auslöste und keine Grund-
erwerbsteuer angefallen wäre, wenn die Witwe
als Alleinerbin mit ihren beiden Kindern im
Rahmen einer Betriebsaufspaltung eine so

genannte Besitzgesellschaft am Grundeigentum
begründet hätte. Die schenkweise Beteiligung
ihrer Kinder am Grundvermögen wäre gemäß
g 3 Nr. 2 GTESIG von der Besteuerung ausgenom-
men gewesen. Auch Schenkungsteuer hätte
wegen der Freibeträge nicht gezahlt werden
müssen.

Selbst wenn die Behauptung der Klägerin be-
wiesen werden könnte, die Beklagte habe nicht
auf diese Möglichkeit der Steuervermeidung
hingewiesen (vgl. zur Beweislast des Mandanten
BCH v. lLs.l995 - tX ZR 130/94, MDR 1995,

ll70 : NJW 1995, 2842, 2843 m.w.N.), folgt da-
raus nicht ein Schadenersatzanspruch in Höhe
der gezahlten Grunderwerbsteuer.

1. Ein eigener Anspruch der Klägerin, die da-
mals erst gegründet werden sollte, scheidet aus
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Sie war nicht Vertragspartei. Ob sie in den
Schutzbereich eines Steuerberatungsvertrages
der Alleinerbin mit der Beklagten einbezogen
worden ist, kann dahingestellt bleiben. Die
Iflägerin selbst hat jedenfalls keinen Schaden
erlitten, da sie Eigentümerin der Grundstücke
geworden ist und dadurch einen Wertzuwachs
erfahren hat, der die Belastung mit der Grund-
erwerbsteuer bei weitem übersteigt.

2. Es kommt aber ein Schadenersatzanspruch
aus abgetretenem Recht der drei Gesellschafter
der Klägerin grundsätzlich in Betracht. Ent-
gegen der Ansicht der Beklagten ist hier von
einem Steuerberatungsvertrag jedenfalls der
Alleinerbin mit ihr auszugehen.

Die Beklagte hatte jahrelang für den Fleischerei-
betrieb ihres verstorbenen Mannes die Jahres-
abschlüsse erstellt, Steuererklärungen gefertigt
und sonstige Arbeiten ausgeführt. Als die Witwe
mit ihren beiden Kindern eine Gesellschaft zur
Fortführung des Unternehmens gründen wollte,
kam der Geschäftsführer der Beklagten unstrei-
tig ihrer Bitte nach, sie steuerrechtlich zu den
Lösungsmodellen der beauftragten Rechtsanwäl-
te zu beraten. Die Beklagte erstellte danach
auch die Schluss- und die Einbringungsbilanz.

Es ist unerheblich, dass ein Beratungsvertrag
nicht schriftlich geschlossen wurde. Ein Scha-
denersatzanspruch aus positiver Vertrags-
verletzung wegen falscher Beratung entfällt
auch nicht deshalb, weil die Beklagte ihre
Beratungsleistungen nicht in Rechnung gestellt
hat. Allein daraus kann nicht geschlossen
werden, dass es sich um eine bloße persönliche
Gefälligkeit des Geschäftsführers der Beklagten
handelte, für die die Beklagte nicht einzustehen
hat.

Es kommt deshalb nicht auf die Frage an, ob
die Beklagte, wenn sie nur einen auf bestimmte
Aufgaben beschränkten Auftrag erhalten hatte,
im Rahmen einer vertraglichen Nebenpflicht,
den Mandanten vor Schaden zu bewahren, auf
unschwer erkennbare Fehlentscheidungen hätte
hinweisen müssen (vgl. hierzu bei einer Betriebsquf-
spaltung BCH v. 26.1.1995 - lX ZR l0/94, BCHZ 128,

358,362: BRAK-Mitt 1995,2t8: MDR 1995,4t6).
Bei dem hier anzunehmenden Beratungsvertrag
der Witwe des früheren Unternehmensinhabers
mit der Beklagten sind die beiden Kinder, die
Gesellschafter werden sollten, in den Schutz-
bereich eines solchen Vertrages einbezogen und
berechtigt, Schadenersatzansprüche geltend
zu machen.
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3. Unterstellt, die Beklagte habe nicht auf die
Möglichkeit einer Betriebsaufspaltung zur Ver-
meidung der Grunderwerbsteuer hingewiesen,
ergibt sich jedoch daraus kein Schadenersatz-
anspruch der Gesellschafter in Höhe dieser
gezahlten Steuer. Es ist nämlich ein Gesamt-
vermögensvergleich anzustellen, bei dem der
als Grunderwerbsteuer gezahlte Betrag zwar als
den Wert der Geschäftsanteile der Gesellschafter
an der Klägerin mindernde Position zu berück-
sichtigen ist. Diese kann aber nicht isoliert als
Schaden geltend gemacht werden.

Es ist vielmehr insgesamt zu ermitteln, ob die
Gesellschafter bei einer Betriebsaufspaltung
Vermögensvorteile gehabt hätten und - vor-
rangig sogar - ob die Betriebsaufspaltung für
sie in Betracht gekommen wäre und sie sich
dafür bei sachgerechter Beratung entschieden
hätten.

a) Vor Begründung einer Betriebsaufspaltung
ist durch einen Steuerbelastungsvergleich
genau zu ermitteln, ob diese Rechtsfigur gegen-
über einer Einheitsgesellschaft zu einer Ab-
nahme oder Zunahme der Steuerlasten führt
(vgl. A. Schmidt, CmbH-Tqschenbuch 6. Aufl., S. 101).

Die Betriebsaufspaltung verbindet steuerliche
Vorteile eines Personenunternehmens mit den
steuerlichen Vorteilen einer I(apitalgesellschaft
(vgl. Brandmüller, Die Betriebsaufspaltung nach
Handels- und Steuerrecht 7, Aufl., A 42-70, und die
ausführliche Erläuterung der Vor- und Nachteile bei
Krüger, Zweckmö ßige Wahl der Unternehmensform
6. Aufl., insbes. S. 254-309 zur Steuerbelastung).Die
steuerlichen Vorteile haben sich jedoch durch
Anderung der Steuergesetze verschlechtert
(2.8. Wegfall der Vermögensteuer, EinfriLhrung
des Sondertarifs bei g 32c EStG; vgl. hierzu auch
Krüger, a.a.O., insbes.5.49; van Randenborgh, DStR

1998, 20). Einen solchen Steuerbelastungs-
vergleich hat die Klägerin nicht vorgelegt.

Die Betriebsaufspaltung in eine Besitz- und eine
Betriebsgesellschaft hätte zudem einen deutlich
erhöhten Verwaltungs- und Beratungsaufwand
erfordert. Beide Unternehmen benötigen eine
getrennte Buchführung und getrennte Jahres-
abschlüsse. Die engen wechselseitigen Rechts-
beziehungen zwischen Besitz- und Betriebs-
gesellschaft zur Überlassung von Grundstücken,
Gebäuden, Maschinen usw. erfordern anspruchs-
volle Vertragsgestaltungen und laufende Be-
treuung (Brandmüller, a.a.0., A 72; van Randen-
borgh, DStR 1998,22).

Allein eine 10/10-Beratungsgebühr nach g 21

Abs. 1 der Steuerberatergebührenverordnung
für eine bloße Auskunft zu den steuerlichen
Vor- und Nachteilen der Betriebsaufspaltung
hätte sich nach Tabelle A der Steuerberater-
gebührenverordnung auf fast 7.000 DM netto
belaufen, wenn man den Buchwert des Einzel-
unternehmens von 1.754.250,79 DM zugrunde
legt. Für ein schriftliches Gutachten hätten
nach g 22 dieser Verordnung 30/10 der vollen
Gebühr verlangt werden können.

Es wären auch Kosten für die Vertragsgestal-
tung bei der Betriebsgesellschaft und für den
Verpachtungsvertrag angefallen, da dabei
Rechtsanwalt und Steuerberater hätten beraten
müssen.

Es steht deshalb nicht fest, ob bei Berücksich-
tigung aller steuerrechtlichen und sonstigen
finanziellen Gesichtspunkte die Gesellschafter
der ICägerin einen Vermögensschaden durch
eine unterlassene Betriebsaufspaltung erlitten
haben.

b) Der Senat kann auch nicht mit hinreichender
Sicherheit davon ausgehen, dass eine Betriebs-
aufspaltung überhaupt sinnvoll und zweck-
mäßig gewesen wäre. So wird Betrieben mit
jährlich schwankenden Verlustphasen von der
Betriebsaufspaltung abgeraten, weil sie dann
die am schlechtesten geeignete Rechtsform aus
steuerlicher Sicht ist (Brandmüller, a.a,O., A 54).
Das ist aber in der Fleischereibranche anzuneh-
men, nicht erst wegen der letzten Krisen durch
BSE und Maul- und Klauenseuche.

Auch hätte die Iflägerin als Betriebsgesell-
schaft keinen angemessenen Pachtzins an die
Besitzgesellschaft zahlen können. Die Klägerin
konnte unstreitig von Anfang an nicht die ver-
einbarten 6% Zinsen jährlich für das von der
Alleinerbin gewährte Vereinbarungsdarlehen
durch Einbringung des Einzelunternehmens
zahlen, das die Parteien nach gewissen Abzügen
mit 7.404.250,75 DM im Gesellschaftsvertrag
angegeben hatten.

Im Übrigen wird in der steuerrechtlichen Lite-
ratur inzwischen die Ansicht vertreten, die
Betriebsaufspaltung habe als Gestaltungsinstru-
ment zur Optimierung der laufenden Steuer-
belastung verloren; die steuerlichen Unsicher-
heiten seien aber geblieben (van Randenborgh,
10 Argumente gegen die Betriebsaufspaltung, DSIR
r998, 20, 22).

(Anträge...)

Die zulässige Berufung der Beklagten ist nur
hinsichtlich eines Teils der zuerkannten Zins-
forderung begründet; das Rechtsmittel des
Iüägers hat in weiter gehendem Umfang Erfolg

Aus den Gründen

(...)In der Sache schulden die gesamtschuldne-
risch haftenden Beklagten dem Kläger nach
$S 675, 677,765,767, 427 BGB als Honorar
für seine Tätigkeit einen Betrag in Höhe von
76.202,77 DM, der sich wie folgt zusammensetzt
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Gemäß Ziffer I. 1. des Steuerberatungsvertrages
schuldete der ICäger die komplette laufende
Buchführung,,einschließlich Aufbereitung und
Bearbeitung der vom Auftraggeber ... zur Ver-
fügung zu stellenden Belege". Es handelte sich
somit um eine so genannte ,,Vollbuchführung"
i.S.d. $ 33 Abs. 1 StBGebV (vgl. BCH v. 6.7.2000 -
rx zR 210/99, MDR 2000, t399 : NJW-RR 2001,
494, 495 m.w.N.).

Darüber hinaus hat der I(läger nach Ziffer I. 2.

des Vertrages die Fertigung der monatlichen
USTVA-Entwürfe übernommen, die nach der
Regelung des g 33 Abs. 8 StBGebV durch die
Gebühr aus Abs. 1 jener Vorschrift abgegolten
wäre. An ihrer Stelle haben die Vertragsparteien
jedoch unter Ziffer III. 2. lit. c) ein ausdrücklich
als,,Pauschalvergütung" bezeichnetes Honorar
von monatlich 6.000 DM netto vereinbart, das

,,unabhängig vom Umfang der tatsächlich in
Anspruch genommenen bzw. erbrachten Leis-
tung des Auftraggebers zu zahlen" war.

Nach dem unmissverständlichen Wortlaut jener
Vertragsklausel handelte es sich somit nicht
um - einer späteren Verrechnung zugängliche -
,,Vorschüsse' i.S.d. $$ 8, 9 Abs. 2 Satz 1 StBGebV
sondern um eine Pauschalvergütung nach
g 14 StBGebV, durch die alle hiervon erfassten
Tätigkeiten ohne Rücksicht auf den damit ver-
bundenen Aufwand abschließend abgegolten
sein sollten. Damit scheidet sowohl eine nach-
trägliche Berechnung dieser Leistung nach
Zeitaufwand i.S.d. S 13 StBGebV wie auch eine
Saldierung des hieraus ermittelten Gesamt-
betrages mit den erhaltenen Pauschalen aus.

Daran ändern auch die maschinenschriftlichen
Ergänzungen unter Ziffer 3. der ,,gesonderten
Erklärung" auf der letzten Seite des Steuer-
beratervertrages vom 79.7.7994 nichts. Gemäß
Satz 1 von Ziffer III. 2. lit. b) des Vertragsformu-
lars bedurfte eine Honorierung nach Zeitgebüh-
ren einer,,gesonderten Gebührenvereinbarung",
die sich in den maschinenschriftlichen ,,Ergän-
zungen bzw. Anderungen zum Vertragsinhalt"
gerade nicht auf die durch die Pauschalver-
gütung abgegoltenen Leistungen erstreckte.

Auch nach dem Verständnis des Klägers sollte
diese - andernfalls sinnlose - Sonderregelung
nur für Leistungen gelten, die als ,,Nebenarbei-
ten" oder ,,Hilfeleistung bei sonstigen Tätig-
keiten in Zusammenhang mit der Buchführung"
i.S.d. $ 33 Abs. 7 StBGebV über die von der
Monatspauschale erfassten Tätigkeiten hinaus-
gingen.

Honorar gemäß Urteil des LG 67.369,99
Umsatzsteuervoranmeldungen 0

erhöhter Stundensatz: BF und USTVA 0

Abschlussvorarbeiten 1.365,63
unverj ährte Pau s chalvergütung 10 s17.15

abzgl. weitere Zahlung
nicht erhaltene Zahlung
Differenz

DM
DM
DM
DM
DM

79.2s2,77 DM
- 6.s00,00 DM

3.4s0.00 DM

I

- 3.0s0,00 DM
76.202,77 DM

Die demgegenüber von den Beklagten zur Auf-
rechnung gestellten Forderungen sind unbe-
gründet. (.. . )

Dem ICäger steht gegen die Beklagten aus seinen
Rechnungen vom 27.72.7995 sowie vom 16. und
77.72.7996 eine unverjährte Honorarforderung
in Höhe von 76.202,77 DM zu.

Das in der Rechnung vom 77.72.7996 berechnete
Zeithonorar für die manuelle Erstellung der Um-
satzsteuervoranmeldungen (USIVA) der Monate
Juli, September und Oktober 1995 kann der
ICäger nicht beanspruchen.

1. Der Gebührenanspruch ist schon deshalb
unbegründet, weil die Abrechnung der Leistun-
gen nach Zeitgebühren den vertraglichen Ver-
einbarungen widerspricht. Der I(läger hat nach
den insoweit zutreffenden Ausführungen seiner
Berufungsbegründung den Honoraranspruch für
Buchführung und USTVA-Entwürfe in der Weise
ermittelt, dass er sämtliche Leistungen nach
Zeitaufwand berechnet und die von der Beklag-
ten eingezogenen Beträge als ,,Vorschüsse" in
Abzug gebracht hat. Diese Berechnungsweise
steht mit den Vertragsabsprachen vom 19.7.7994
nicht in Einklang.

lI
I
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3. Zur Verjährung von Honorarforderungen des

Steuerberaters bei Verzögerungen des Mahnver-
fahrens durch überflüssige Auflagen des Rechts-
pflegers.

4. Der Steuerberater haftet seinem Auftraggeber
nur dann für die Kosten von nach Mandats-
beendigung angefallenen Überprüfungs- und
Korrekturarbeiten, wenn diese auf eine fehler-
hafte Steuerberatung zurückzuführen sind.
Dies ist nicht der Fall, wenn der Steuerberater
seinen Aufklärungs- und Hinweispflichten nach-
gekommen ist und der Mandant den Ratschlä-
gen und Warnungen nicht Folge geleistet hat.

5. Säumniszuschläge stellen nur dann einen
ersatzpflichtigen Schaden des Auftraggebers
dar, wenn der Steuerberater seine Vertrags-
pflicht, die rechtzeitige Abgabe ordnungsge-
mäßer Steuererklärungen mit Rat und Tat zu
fördern, schuldhaft nicht erfüllt hat und wenn
die Zuschläge gerade deshalb gegen den Auf-
traggeber verhängt worden sind.

Zum Sachverhalt:

Die Parteien streiten um wechselseitige An-
sprüche aus einem beendeten Steuerberatungs-
verhältnis.

Die Beklagte zu 7) befasst sich mit der Besor-
gung von Hotelzimmern und sonstigen damit
in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.
Der Kläger hat die Beklagte sowie ihre 1994
gegründete, im Parallelrechtsstreit LG Düssel.
dorf - 8 O 119/99 = OLG Düsseldorf - 23 U 7.46101

verklagte Berliner Schwestergesellschaft auf
der Grundlage eines Steuerberatungsvertrages
vom 19.7.1994 in steuerlichen Angelegenheiten
betreut. Für die ihm hieraus entstehenden
Honorarforderungen hat sich der Beklagte zt 2),

der geschäftsführender Alleingesellschafter
der Beklagten zu 1) ist, durch Urkunde vom
8.77.7994 unter Verzicht auf die Einrede der
Vorausklage verbürgt.

Zu den Aufgaben des ICägers gehörte die Neu-
einrichtung der von Vertragsparteien als drin-
gend überarbeitungsbedürftig angesehenen
Buchführung; außerdem hat er u.a. zu einem
Pauschalpreis von 6.000 DM netto die laufende
Finanzbuchhaltung übernommen und die Ent-
würfe der monatlichen Umsatzvoranmeldungen
erstellt. Während einer vom Finanzamt angeord-
neten Umsatzsteuersonderprüfung erklärte die
Beklagte zu 1) unter dem 8.12.1995 - zugleich

im Namen ihrer Schwestergesellschaft - die
fristlose Kündigung der Vertragsverhältnisse
und beauftragte sodann die D.-GmbH mit der
weiteren steuerlichen Beratung.

Für seine Tätigkeiten in den Jahren 1994 und
1995 hat der lCäger aus insgesamt sechs Rech-
nungen vorrr 27.L2.L995 sowie vom 16. und
77.72.7996 eine Honorarforderung von insge'
samt 92.819,44 DM hergeleitet, die er zunächst
in einem am 30.12.1996 eingeleiteten Mahn-
verfahren gegen die Beklagte zu 1) geltend
gemacht und nach Überleitung in das streitige
Verfahren auch gegen den Beklagten zu 2)

weiterverfolgt hat.

(Anträge .. . )

Die Beklagten haben einzelne Rechnungsansätze
bestritten und sich zudem aufVerjährung be-
rufen. Außerdem haben sie dem Kläger vor-
geworfen, beide Gesellschaften durch Buchfüh-
rungsfehler und unzutreffende Umsatzsteuer-
voranmeldungen fast in Konkurs getrieben zu
haben. Für die Berichtigung von Falschbuchun-
gen des ICägers sowie für ihre Mitwirkung bei
der Umsatzsteuersonderprüfung habe die
D.-GmbH unter dem 30.4.7997 sowie 31.7. und
30.9.1998 Beträge von insgesamt 19.219,20 DM
berechnet, mit denen die Aufrechnung erklärt
werde. Außerdem habe das Finanzamt aus-
weislich seiner Umsatzsteuerbescheide vom
26.10.1998 Säumniszuschläge von insgesamt
256.769 DM festgesetzt, die gleichermaßen auf
die fehlerhafte Tätigkeit des ICägers zurück-
zuführen seien und ebenfalls hilfsweise zur
Aufrechnung gestellt würden.

Der Iüäger ist diesen Gegenansprüchen nach
Grund und Höhe entgegengetreten und hat sich
seinerseits auf Verj ährung berufen.

Das Landgericht hat nach Einholung eines Gut-
achtens des Sachverständigen M. vom 2.77.2000
die Beklagten zur Zahlung von 48.150,79 DM
zzgl. 77% Zinsen seit dem 30.72.1996 sowie vor-
gerichtlicher Mahnkosten von 7,95 DM verur-
teilt und die weiter gehende Klage abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richten sich die
Rechtsmittel beider Parteien, mit denen diese
unter Wiederholung und Ergänzung ihres frühe-
ren Vortrags an ihren erstinstanzlichen Begeh-
ren festhalten. Die Beklagten rügen darüber
hinaus, dass das Landgericht verfahrensfehler-
haft von einer Anhörung des Sachverständigen
abgesehen habe.

Auch zivilrechtliche Schwierigkeiten, insbeson-
dere bei Streit zwischen den Gesellschaftern,
zu dem es auch hier gekommen war, sind dabei
ebenfalls zu berücksichtigen, während die Vor-
teile, dass insbesondere der Grundbesitz nicht
ohne weiteres für Schulden der GmbH haftet,
nicht so stark ins Gewicht fallen, da bei Dar-
lehensgewährung sich die I(reditgeber ohnehin
dingliche Sicherheiten aus dem Vermögen der
Besitzgesellschaft i.d.R. geben lassen.

Scheinpartnerschaft
- Haftung der Partner?
(OLG München, IJrt. v. 18.1.2001 - 29 U 2962/00)

[eitsätze

1. Die namentliche Nennung von ,,Scheinpart-
nern" auf dem Briefbogen einer Rechtsanwalts-
und Patentanwaltspartnerschaft ohne Hinweis
auf deren Stellung als Angestellte bzw. freie
Mitarbeiter ist weder berufsrechts- noch wett-
bewerbswidrig.

2. Anders als bei einer ,Scheinsozietät" haften
bei einer ,,Scheinpartnerschaft" nicht alle im
BriefkopfGenannten, sondern - neben dem
Gesellschaftsvermögen - allein der das Mandat
betreuende "Scheinpartner" nach den Grund-
sätzen der Rechtsscheinhaftung.

Zum Sachverhalt

Die l(lägerin, die Berufskammer der deutschen
Patentanwälte, beanstandet den von der Beklag-
ten verwendeten Briefl<opf als Verstoß gegen
das Standesrecht der Patent- und Rechtsanwälte
sowie gegen Wettbewerbsrecht.

Die Beklagte ist eine eingetragene Partnerschaft
von Patent- und Rechtsanwälten. Auf dem von
ihr verwendeten Briefl<opf sind 20 Patent- und
Rechtsanwälte aufgeführt, wovon nur 8 Patent-
anwälte und ein Rechtsanwalt Partner sind. Die
weiter aufgeführten Patent- und Rechtsanwälte
sind entweder Angestellte oder freie Mitarbeiter
der Partnerschaft.

Die Klägerin hat dies als Verstoß gegen $ 52a
PAO beanstandet, da eine echte gesellschafts-
rechtliche Verbindung zwischen den Partnern
einerseits und den übrigen Berufsträgern ande-
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rerseits nicht entstehen könne, sondern ledig-
lich eine so genannte Scheinsozietät. Dies ver-
stoße auch gegen $ 3 UWG sowie gegen g 16 der
Berufsordnung der Patentanwälte (BOPA) und
damit zugleich auch gegen $ 1 UWG. Die Öffent-
lichkeit und damit die potenzielle Mandant-
schaft werde sowohl über die Stellung der nicht
der Partnerschaft angehörenden Angestellten
bzw. freien Mitarbeiter als auch über die haf-
tungsrechtliche Situation getäuscht.

Das Landgericht hat dem ICageantrag, es im
geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, auf dem
Briefl<opf Rechtsanwälte und/oder Patentanwäl-
te aufzuführen, ohne kenntlich zu machen, dass
diese Personen nicht der Partnerschaftsgesell-
schaft angehören, entsprochen.

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung
ist zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. (...)

Aus den Gründen

(...)dd) Hiervon ausgehend ist die Haftungssitua-
tion'bei der ,,Scheinpartnerschaft" wie folgt zu
beurteilen:

(1) In Bezug auf die Handelndenhaftung gemäß
g 8 Abs. 2 PartGG bei'Tätigwerden eines ,,echten"
Partners stellt sich die Haftungslage bei der
,,echten" Partnerschaft nicht anders dar als
bei der ,,Scheinpartnerschaft", wovon auch die
I(lägerin offensichtlich ausgeht.

(2) Im Falle der Bearbeitung eines Mandats
durch einen,,Scheinpartner" oder,,Nicht-
partner" tritt nach Auffassung der Beklagten
anstelle der Handelndenhaftung nach g 8
Abs. 2 PartGG die Haftung aller echten Partner
als Gesamtschuldner gemäß g 8 Abs. 1 Satz 1

PartGG, so dass der Gläubiger nicht schlechter
gestellt werde, während die Klägerin die Auf-
fassung vertritt, da das Haftungsprivileg nach
Abs. 2 nicht eingreife, bestehe eine Haftung
der auf dem Briefl<opf bezeichneten Patent-
bzw. Rechtsanwälte nach den Grundsätzen
der Außensozietät.

Beiden Auffassungen kann jedoch nicht gefolgt
werden, vielmehr haftet der handelnde Nicht-
partner neben dem Vermögen der Partnerschaft
nach den Grundsätzen der Rechtsscheinhaftung

Die Auffassung der lCägerin, die darauf abstellt,
es bedürfe keiner Haftung des handelnden
Nichtpartners nach Rechtsscheingrundsätzen,
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weil die Interessen des Verkehrs aufgrund
der Publizität des Partnerschaftsregisters (g 5
PartGG) hinreichend gewahrt sind, vernachläs-
sigt den Umstand, dass der Nichtpartner nach
außen hin wie ein ,,echter" Partner auftritt
und der Verkehr im Hinblick auf die Regelung
in $ 8 Abs. 2 PartGG auch ohne weitere Ver-
einbarungen und Überprüfungen im Register
davon ausgehen darf, dass ihm der Handelnde
als verantwortlicher Partner haftet (so auch
Henssler/Prütting, BRAO,5I PartGG Rdnr. l3;
MünchKomm/P. Ulmer, BGB 3. Aufl.,9 8 PartCC
Rdnr. 8 unter Hinweis auf die Rechtsprechung zum
Au ftreten ei nes,,Sch ei n g esel Isch afters" ) .

Eine Ersetzung dieser Handelndenhaftung
durch eine Haftung der echten Partner findet
im Gesetz keine hinreichende Stütze. Ebenso
bedarf es bei der Rechtsform der Partnerschaft
keines Rückgriffs auf die Rechtsscheinhaftung
aller auf dem Briefl<opf aufgeführten Patent-
bzw. Rechtsanwälte nach den Grundsätzen der
Außensozietät, denn einem entsprechenden
Vertrauenstatbestand aufseiten der Vertrags-
partner der Beklagten steht deren Auftreten als
Partnerschaft, bei der - unabhängig von der
Zahl der Partner - gerade nicht die Annahme
gerechtfertigt ist, dass alle als Gesamtschuldner
haften, entgegen.

Dass sich diese haftungsrechtliche Beurteilung
der ,,Scheinpartnerschaft" noch auf keine
gefestigte Rechtsprechung stützen kann, recht-
fertigt es nicht, deshalb von einer rechtlichen
Unsicherheit auszugehen, die das beantragte
Verbot rechtfertigen könnte. (... )

Steuerberaterhaftung
- Darlegungslast bei Schätzungsschaden
- I(ein Vorschuss, keine Arbeit
- Steuerberaterkosten im Prozess
(LC Berlin, Urt. v. 25.7.2000 - 26 O 278/99)

Leitsätze (d. Red.):

7. Zur Darlegung des Schätzungsschadens
reicht es nicht aus, eine nicht datierte und
unterzeichnete Bilanz vorzulegen.

2. Ohne Zahlung eines Vorschusses ist der
Steuerberater nicht verpflichtet, tätig zu
werden. Er muss auch nicht sein Mandat nieder-
legen.

3. Holt sich der Prozessbevollmächtigte Informa-
tionen bei einem Steuerberater ein, sind dessen
Vergütung keine Kosten des Rechtsstreits.

Zum Sachverhalt:

Die l(läger betrieben in Form einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts eine Bau- und Abrissfirma
bis zum 1.8.1996. Die Beklagte zu 1), deren
Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, war ver-
traglich zur Erstellung der Jahresabschlüsse und
Steuererklärungen für 1995 und 1996 verpflich-
tet. Sie erstellte für 1995 einen nach Ansicht
der I(läger fehlerhaften Jahresabschluss. (... )

Für das Jahr 1996 erstellte die Beklagte zt 7)

keine Steuererklärung, da die Kläger trotz meh-
rerer Aufforderungen keinen Honorarvorschuss
zahlten, obwohl sie darauf hingewiesen wurden,
dass die Beklagte zu 1) ohne Vorschuss nicht
tätig werden würde.

Mit der ICage begehren die Kläger u.a. Schaden-
ersatz, da ihrer Meinung nach in Folge der
Tätigkeit bzw. Nichttätigkeit der Beklagten zu
1) zu hohe Gewerbesteuern festgesetzt worden
seien.

Das Finanzamt setzte für 1995 aufgrund der
durch die Beklagte zu 1) erstellten Bilanz die
Gewerbesteuer auf 79.425 DM fest, zzgl. eines
Verspätungszuschlages von 400 DM sowie Zinsen
zur Gewerbesteuer in Höhe von 1.358 DM.
Da die ICäger die Gewerbesteuer nicht zahlten,
fielen für den Zeitraum vom 7.7.1998 bis
zum 8.8.1999 Säumniszuschläge in Höhe von
2.328 DM an.

Für 1996 schätzte das Finanzamt, mangels Ein-
reichung einer Steuererklärung, die Einkünfte
der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts auf
250.000 DM und setzte die Gewerbesteuer auf
26.180 DM fest, zzgl. eines Verspätungszuschla-
ges von 200 DM sowie Zinsen zur Gewerbesteuer
in Höhe von 261 DM. Auch insoweit wurden
mangels Zahlung der Kläger Säumniszuschläge
für den Zeitraum vom 7.7.7998 bis zum 8.6.1999
in Höhe von 3.132 DM erhoben.

Diese Beträge von insgesamt 53.284 DM machen
die I(läger als Schaden geltend.

Sie behaupten, die Erstellung einer ordnungs-
gemäßen Bilanz für 1995 und 1996 hätte dazu
geführt, dass das Finanzamt die Gewerbesteuer
jeweils auf 0 DM festgesetzt hätte.

l, 2/96, NJW 1996, 1900, l90l; vgl. BGH, Beschl.
v.30.11.1994 - Xll ZB 197/94, BGHR-ZP) 5 233 -
Empfangsbekenntnis I m.w.N.). Dieses Sorgfalts-
gebot hat der Berufungsanwalt verletzt, als er
am 31.10.2001 das Empfangsbekenntnis unter-
zeichnet und zurückgegeben hat, ohne zuvor
die Notierung der Rechtsmittelfrist sicher-
gestellt zu haben.

Ihn trifft ein Organisationsverschulden, weil
er keine Vorkehrungen dagegen getroffen hat,
dass die Ausführung der Anweisung unter-
blieb. Nach Aktenlage ist davon auszugehen,
dass die Anweisung hier in mündlicher Form
erfolgt ist. Ob und ggf. auf welche Weise im
Büro des Berufungsanwalts die Ausführung
mündlich erteilter Anweisungen kontrolliert
wurde, ist nicht dargelegt.

Zwar braucht ein Rechtsanwalt grundsätzlich
nicht die Erledigung jeder konkreten Einzel-
anweisung zu überwachen. Im Allgemeinen
darf er vielmehr darauf vertrauen, dass eine
sonst zuverlässige Büroangestellte auch münd-
liche Anweisungen richtig befolgt (vgl. Senatsurt
v. 6.10.1987 - Vl ZR 43/87, VersR 1988, 185 f).

Wenn aber ein so wichtiger Vorgang wie die
Notierung einer Rechtsmittelfrist nur münd-
lich vermittelt wird, müssen in der Rechts-
anwaltskanzlei ausreichende organisatorische
Vorkehrungen dagegen getroffen sein, dass
die Anweisung in Vergessenheit gerät und die
konkrete Fristeintragung unterblelbt ( BAC E

78, 184, 186).

Das Fehlen jeder Sicherung bedeutet einen
entscheidenden Organisationsmangel (BC H,

Beschl. v. 10.10.1991 - Vll ZB 4/91, a.a.0.). Dieser
bleibt nicht deswegen folgenlos, weil der
Berufungsanwalt hier eine Einzelanweisung
erteilt hat, deren Befolgung die durch das Orga'
nisationsverschulden geschaffene Gefahrenlage
noch rechtzeitig beseitigt hätte (vgl. BCH, Beschl
v. 9.1.2001 - Vttt ZB 26/00, NJW-RR 200t, 782,
783).

Soweit der Bundesgerichtshof an anderer Stelle
(vgl. Beschl. v. 18.3.1998 - Xll ZB 180/96, NJW-RR

1998, 1360, 1361; v. 6.7.2000 - Vtl ZB 4/00, NJW
2000, 2823) ausgeführt hat, auf allgemeine
organisatorische Vorkehrungen eines Rechts-
anwalts komme es nicht an, wenn konhrete
Anweisungen erteilt worden seien, deren Be-
folgung die Fristwahrung sichergestellt hätte,
lagen diesen Entscheidungen anders gelagerte
Sachverhalte zugrunde.
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b) Die Anfertigung eines Vermerks über das
Datum der Unterzeichnung des Empfangs-
bekenntnisses ist auch dann notwendig, wenn
die Anweisung besteht, eine mit einem Ein-
gangsstempel versehene Urteilsausfertigung
zu den Handakten zu nehmen, denn ein solcher
Stempel besagt für den Zeitpunkt der Zustel-
lung nichts. Sein Datum braucht, wie der
Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen
hat, nicht mit dem allein maßgeblichen Datum
übereinzustimmen, unter dem der Anwalt das
Empfangsbekenntnis gemäß g 272a ZPO a.F.

unterzeichnet hat (BCH, Beschl. v. 13.3.1991 -
Xll ZB 22/91, VersR 1992, ll8, ll9 m.w.N.).

c) Das Versäumnis des Berufungsanwalts war
für die Versäumung ursächlich, denn wenn er
das Empfangsbekenntnis erst nach Anferti-
gung eines Vermerks über das Datum der
Unterzeichnung zurückgegeben hätte, wäre
der Revisionsanwältin nicht ein falsches
Zustellungsdatum mitgeteilt worden. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass ihr das in dem Ver-
rnerk notierte und für den Beginn der Rechts-
mittelfrist maßgebende Datum genannt und
die Revision demgemäß rechtzeitig eingelegt
worden wäre. (. . . )

Steuerberaterhonorar und
Steuerberaterhaftung
- Pauschalvereinbarung
- Gebührenrahmen
- I(ündigung des Steuerberatungsvertrages
- Schaden, Säumniszuschläge, I(orrekturkosten
(0LC Düsseldorf, urt. v. 3.5.2002 - 23 U 152/01)

Leitsätze;

1. Hat ein Steuerberater gegen eine Pauschal-
vergütung die laufende Buchführung sowie die
Anfertigung von Ums atzsteuervoranmeldungen
übernommen, kann er seine Leistungen auch
dann nicht nach Zeitgebühren abrechnen, wenn
der Mandant seine vertraglichen Mitwirkungs-
pflichten verletzt und der Steuerberater des- :

halb unvorhergesehene Mehrarbeiten vorgenom-
men hat.

2. Der (hilfsweise) Übergang von der Zeitgebühr
zur Pauschalvergütung im Honorarrechtsstreit
stellt keine Klageänderung i.S.d. $$ 263 ff ZPO
dar.
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Die Revisionsschrift vom 6.12.2001 ging am
selben Tage beim Bundesgerichtshof ein. Die
Senatsvorsitzende verlängerte antragsgemäß die
Frist zur Revisionsbegründung bis zum 8.5.2002.
Nach Eingang der Revisionsbegründung am
77.4.2002 wies der Berichterstatter mit Ver-

fügung vom 26.6.2002, der Revisionsanwältin
zugegangen am27.6.2002, darauf hin, dass die
Zustellung des Berufungsurteils laut Empfangs-
bekenntnis am 31.10.2001 erfolgt sei.

Mit Schriftsatz vom 70.7.2002 begehrt der Klä-
ger unter Bezugnahme auf die Revisionsschrift
vom 6.12.2001 und die Revisionsbegründung
vom 9.4.2002 Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung der Revisionsfrist.

Die Revisionsanwältin habe aufgrund der einge-
reichten Unterlagen keinen Anlass zu Zweifeln
an der richtigen Berechnung der Revisionsfrist
gehabt.

Im Büro des Berufungsanwalts sei dessen für
ihn als Angestellte tätige Ehefrau mit der I(on-
trolle und Überwachung der Frist beauftragt
gewesen. Nach Zustellung des Berufungsurteils
habe er seine Ehefrau angewiesen, die Revisions-
frist im Terminkalender zu notieren. Versehent-
lich habe seine Ehefrau weder die Rechtsmittel-
frist noch eine Vorfrist eingetragen und auch
keinen Vermerk in die Handakte aufgenommen.
Die Urteilsausfertigung habe sie im Original an
den Kläger weitergeleitet, ohne für die Akte
eine I(opie zu fertigen.

Als am 9.77.2007 eine zweite Ausfertigung des

Berufungsurteils eingegangen sei, habe die Ehe-

frau des Berufungsanwalts von sich aus die
Revisionsfrist für den 70.72.2001 und die Vor-
frist auf den 3.12.2001 eingetragen. Der Beru-
fungsanwalt selbst habe diesen Posteingang
nicht weiter beachtet, weil diese (zweite)
Urteilsausfertigung ohne Empfangsbekenntnis
eingegangen sei. Er habe sich an den im Termin-
kalender fehlerhaft eingetragenen Fristen orien-
tiert.

II.

Die Revision ist unzulässig und deshalb zu ver-
werfen (g 55 a Abs. 2 ZPO a.F., vgl. $ 26 Nr. 7

EGZPO i.d.F. von Art. 3 des Gesetzes zur Reform
des Zivilprozesses vom27.7.2007, BCBI l, 1887lr.

Sie ist erst am 6.12.2007 und damit nicht inner-
halb der gesetzlichen Frist von einem Monat ab

Zustellung des Berufungsurteils ($ 552 ZPO a.F.)

am 31.10.2001 eingelegt worden.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen

die Versäumung der Revisionsfrist kann dem
Kläger nicht gewährt werden. Der Antrag ist
zwar zulässig und insbesondere innerhalb der
Frist des $ 234 Abs. 1 und 2 ZPO eingegangen.
Er erweist sich jedoch als unbegründet.

1. Nach $ 233 ZPO ist Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand zu gewähren, wenn eine Partei
ohne ihr Verschulden an der Einhaltung der
Frist gehindert war. Daran fehlt es hier. Die
Versäumung der Revisionsfrist beruht auf einem
Verschulden des zweitinstanzlichen Prozess-

bevollmächtigten, das sich der lCäger nach $ 85

Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muss.

Wie der lCäger selbst vorträgt, ist es zur Frist-
versäumung gekommen, weil der mit der Revi-

sionseinlegung beauftragten Rechtsanwältin
nicht das richtige Zustellungsdatum mitgeteilt
worden ist. Dazu sei es gekommen, weil der
Berufungsanwalt angenommen habe, seine
Anweisung, den Fristablauf im Terminkalender
und in der Handakte einzutragen, sei richtig
ausgeführt worden. Damit hat der Berufungs-
anwalt seiner Sorgfaltspflicht indessen nicht
genügt.

a) Die ordnungsgemäße und insbesondere
fristgerechte Erteilung des Rechtsmittelauf-
trags machte es nämlich erforderlich, das für
den Lauf der Rechtsmittelfrist maßgebliche
Datum der Urteilszustellung in einer jeden
Zweifel ausschließenden Weise zu errnitteln
(vgl. Senatsbeschl. v. 7.3.1995 - Vl ZB 3/95, VersR

1995,931, 932; BGH, Beschl. v. 10.10.1991 - Vll ZB

4/91, NJW 1992, 574; Beschl. v. 28.10.1993 - Vll ZB

l6/93, VersR 1994,873,874; Beschl. v.7.12.1993 -
Xl ZR 207/93, VersR 1994, 956).

Da es für den Fristbeginn im Falle einer Zustel-
lung gemäß S 272a ZPO a.F. darauf'ankommt,
wann der Rechtsanwalt das Empfangsbekennt-
nis unterzeichnet hat; bedarf es darüber eines
besonderen Vermerks (Senatsbeschl. v. I 6,4.1 996
- vt zR 362/95, NJW 1996, t968, 1969).

Um zu gewährleisten, dass ein solcher Vermerk
angefertigt wird und das maßgebende Datum
zutreffend wiedergibt, darf der Rechtsanwalt
nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs das Empfangsbekenntnis über
eine Urteilszustellung erst unterzeichnen und
zurückgeben, wenn in den Handakten die
Rechtsmittelfrist festgehalten und vermerkt
ist, dass die Frist im Fristenkalender notiert
worden ist (Senatsbeschl. v. 26.3.1996 - VI ZB

Die Bilanz für 1995 sei in folgenden Punkten
falsch:

- Der Umsatzerlös aus Abbrucharbeiten habe
nut 74.782,61 DM netto und nicht 434.545,58 DM
betragen.

- In Höhe der Differenzvon359.762,97 DM seien
nur Zwischenrechnungen gestellt worden, denen
keine bereits abgenommenen Werkleistungen
zugrunde gelegen hätten, so dass diese Summe
nicht als Umsatz hätte ausgewiesen werden
dürfen.

- Die Gesellschaft habe 1995 von Auftraggebern
auf laufende Werkverträge Anzahlungen in
Höhe von 358.853,70 DM netto erhalten mit der
Folge, dass diese Beträge steuerrechtlich als

Passivposten, nämlich als Verbindlichkeiten aus

Kundenanzahlungen, zu behandeln gewesen
wären.

- Auf die Zwischenrechnungen von insgesamt
359,762,97 DM seien in Höhe von 39.825,66 DM
keine Zahlungen erfolgt, so dass diese insoweit
steuerrechtlich nicht bewertbar seien und daher
auch nicht unter der Position B. II. 1. ,,Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen" hätten
verbucht werden dürfen.

- Die Position Aktiva B. I. 2. ,,unfertige Leistun-
gen" in der Bilanz der Beklagten zu 1) sei mit
5.000 DM zu gering bemessen. Die unter dieser
Position dargestellten, von den Klägern auf-
gewendeten Fertigungskosten seien wesentlich
höher, was sich schon daraus ergäbe, dass die
Kläger für 1995 Anzahlungen in Höhe von
358.853,70 DM erhalten hätten. Insoweit ist
zwischen den Parteien unstreitig, dass die
Summe von 5.000 DM auf den Angaben der
Kläger beruht, die diesen Betrag als Selbstkosten
gegenüber der Beklagten zu 1) mitteilten.

Unter Berücksichtigung dieser Punkte hätte
die Beklagte zu 1) bei der Bilanzerstellung
einen Gewinn der Gesellschaft in Höhe von
29.767,02 DM ermitteln müssen, wie er sich
auch aus dem von den Klägern im Termin über-
reichten Jahresabschluss 1995 ergäbe. (...)
Im Jahre 1996 habe die Gesellschaft einen Ge-

winn von 34.438,63 DM erwirtschaftet und nicht
die vom Finanzamt geschätzten 250.000 DM
erreicht. (...)

Die Kläger behaupten ferner, dass die Beklagte
zu 1) sämtliche Buchhaltungsaufgaben selber
ausgeführt habe.
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Die Kläger sind der Auffassung, dass ihnen
auch zukünftig aus dem Verhalten der Beklag-
ten zu 1) weitere Schäden entstehen werden.
Zum einen würden weitere Vollstreckungs-
kosten anfallen, zum anderen führe eine vor-
läufige Schätzung der von der lCägerin zu 1) zu
zahlenden Einkommensteuer dazu, dass diese
54.623 DM zu viel zu zahlen hätte. Diesbezüg-
lich behaupten die ICäger, dass eine endgültige
Veranlagung für 1995 und 1996 noch nicht
erfolgt sei. In der mündlichen Verhandlung
haben sie vorgetragen, dass zwar schon Beschei-
de ergangen sind, gegen die sie jedoch Rechts-
mittel eingelegt haben. Darüber hinaus seien
dem Kläger zu 2) steuerliche Nachteile ent-
standen. Er habe durch Immobiliengeschäfte
ab 7994 steuerliche Verluste in Höhe von
273.082 DM erlitten. Dies führe zu einem Ver-
mögensschaden in Höhe von ca. 110.000 DM.

Die I0äger sind ferner der Ansicht, dass es

ihnen aufgrund der schwierigen Sach- und
Rechtslage nicht möglich gewesen sei, den Sach-
verhalt ihren Prozessbevollmächtigten darzu-
stellen. Es sei deshalb erforderlich gewesen,
dass diese den Sachverhalt mit dem derzeitigen
Steuerberater der ICäger erörterten. Die Prozess-
bevollmächtigten der Kläger vertreten die Mei-
nung, dass ihnen dafür als Erörterungsgebühr
nach g 118 BRAGO zzgl. Auslagenpauschale und
Mehrwertsteuer insgesamt 3.068,20 DM zuste-
hen; diesbezüglich begehren die ICäger mit der
ICage die Freistellung.

(Anffäge .. . )

Die Beklagte zu 1) behauptet, dass sich aus der
ihr von den ICägern übergebenen Buchführung,
die diese durch den Bruder des ICägers zu 2)

hätten erstellen lassen, der aus ihrer Bilanz
ersichtliche Umsatz ergeben habe. (...)

Soweit die Kläger den angekündigten Feststel-
lungsantrag gegenüber der Beklagten zu 1)

nicht gestellt haben, war die Klage aufgrund
ihrer Säumnis durch Versäumnisteilurteil abzu-
weisen. Im Übrigen ist die Klage unbegründet.

Aus den Gründen

Die ICäger haben gegen die Beklagte zu 1)

keinen Schadenersatzanspruch in Höhe von
53.284 DM aus positiver Forderungsverletzung
des Geschäftsbesorgungsvertrages.

I
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1. Hinsichtlich der nach Auffassung der I0äger
für 1995 überhöht festgesetzten Gewerbesteuer
fehlt es an einer ausreichenden Darlegung,
dass die von der Beklagten zu 1) für die
Gewinnermittlung nach g 4 Abs. 1 EStG (durch
Betriebsvermögensvergleich) erstellte Bilanz
falsch ist. Alle in der Bilanz aufgeführten Akti-
va und Passiva stimmen betragsmäßig mit den
in den jeweiligen I(ontennachweisen aufgeführ-
ten Aktiva und Passiva überein. Insoweit liegt
ein - formeller - Fehler nicht vor.

2. Sollte der - inhaltliche - Fehler aber darin
bestehen, dass die jeweiligen Geschäftsvorfälle
unrichtig auf den I(onten verbucht wurden,
so hätten die Kläger zunächst im Einzelnen
unter Beweisantritt darlegen müssen, dass der
Beklagten zu 1) die Buchhaltung oblag. Das
haben sie aber erst in der mündlichen Verhand-
lung nur unsubstantiiert und ohne Beweisan-
tritt behauptet. Zu näheren Angaben waren sie
trotz persönlicher Anwesenheit des Klägers zu
2) nicht in der Lage, so dass eine Vertagung
zwecks weiterer Aufl<lärung nicht in Betracht
zu ziehen war.

In einem zweiten Schritt hätten die Iüäger
außerdern substantiiert darlegen müssen,
welche Geschäftsvorfälle unrichtig verbucht
worden sein sollen. Dazu hätte es gehört vor-
zutragen, welche Aufträge 1995 erteilt und
durchgeführt bzw. welche Teilleistungen ohne
Abnahme erbracht, welche Rechnungen wofür
gestellt worden sind und worauf welche Zahlun-
gen erfolgten.

Die bloße Angabe von Gesamtzahlen zum an-
geblich richtigen Umsatzerlös und zu Abschlags-
zahlungen ohne entsprechende Gegenleistung
der ICäger, die zum Teil auch nicht übereinstim-
men, reicht dafür nicht aus. So behaupten die
ICäger, Anzahlungen in Höhe von 358.853,70 DM
netto erhalten zu haben. Demgegenüber heißt
es in der Klageschrift, dass Voraus- oder Ab-
schlagszahlungen in Höhe von359.762,97 DM
erfolgt sein sollen.

Auch unter Zugrundelegung der Zahlen der
Kläger ergibt sich kein wesentlich geringerer
Gewinn. Denn nach ihrem Vortrag ist zwar
der Umsatzerlös wesentlich geringer und im
Umlaufvermögen sind keine Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen über 39.825,66 DM
enthalten, jedoch soll der Bestand an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen weitaus höher als
5.000 DM und an den erhaltenen Anzahlungen
von 358.853,70 DM zu messen sein.

Setzt man die letzte Zahl an und addiert dazu
einen angeblichen Umsatzerlös von 74.782,61 DM,
so ergibt sich auch danach eine Gesamtleistung
von über 430.000 DM, die im Bereich der von
der Beklagten zu 1) ausgerechneten Gesamtleis-
tung von 439.545,48 DM liegt. Angesichts dieser
Zahlen ist es nicht nachvollziehbar, wie die
ICäger in ihrer Rechnung auf einen Gewinn von
lediglich 29.767,02 DM kommen.

Daran ändert auch der von den Klägern im
Termin überreichte Jahresabschluss für 1995
nichts. Dieser stellt zum einen schon keine
ordnungsgemäße Bilanz dar, da er weder mit
einem Datum versehen noch unterschrieben
worden ist. Zudem finden sich darin nicht die
Privatentnahmen des I(lägers zu 2) in Höhe
von 246.547,94 DM wieder.

Wieso in dieser Bilanz nunmehr Bestände halb-
fertiger Arbeiten mit 155.332,89 DM bewertet
werden, wenn diese doch nach dem Vortrag in
der Klageschrift an den erhaltenen Anzahlungen
von 358.853,70 DM zu messen sein sollen, und
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen 11.389,80 DM betragen, wohingegen in der
ICageschrift diese Position mit 0 DM angegeben
wird, ist ohne Erläuterung nicht verständlich.
Auf die entsprechende Nachfrage des Gerichts
im Termin zur mündlichen Verhandlung erfolg-
te keine Erklärung.

3. Die Schadenersatzforderung für 1995 ist auch
nicht wegen Verletzung von Nebenpflichten
der Beklagten zu 1) begründet. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob die Mitarbeiterin der
Beklagten zu 1), Frau S., nach Feststellung von
Problemen bei der Abgrenzung zwischen
Schluss- und Zwischenrechnungen sich nicht
an die Angaben des die Kläger vertretenden H.
halten durfte. Denn es ist - wie bereits aus-
geführt - nicht substantiiert dargelegt, wie sich
der angeblich wesentlich geringere Gewinn
ergeben soll.

4. Unter den hier gegebenen Umständen wäre
die Schadenersatzforderung für 1995 selbst
dann unbegründet, wenn die Beklagte zu 1)

angeblich unrichtige Verbuchungen und somit
auch die inhaltliche Unrichtigkeit der Bilanz
zu vertreten hätte. Bei der hier nach g 4 Abs. 1

EStG vorzunehmenden Ermittlung des Gewinns
(als Bernessungsgrundlage für die angeblich zu
hoch festgesetzte Gewerbesteuer, vgl. $S 6, 7
GewStG) hätten dem durch Betriebsvermögens-
vergleich ermittelten Gewinn die Entnahmen
hinzugerechnet und die Einlagen abgezogen

es bestimmte die Sitzgruppe mit Berichterstat-
ter und Beisitzer (Verfügung vom 24.72.20O7);
der Vorsitzende verlängerte mit Verfügung vom
9.1.2002 antragsgemäß die Berufungsbegrün-
dungsfrist; mit Verfügung des Vorsitzenden vom
27.2.2002 wurden die Parteien zur Vorbereitung
der Terminierung und Bekanntgabe ihrer Ver-
hinderungstage im März und April gebeten;
mit Verfügung vom 5.3.2002 wurde Termin zur
Berufungsverhandlung bestimmt; nach Eingang
der Anschlussberufung vom 5.3.2002 wurde dem
Beklagten Frist zur Stellungnahme bis 8.4.2002
gesetzt und schließlich wurde dem Beklagten
mit Verfügung vom 9.4.2002 antragsgemäß die
Frist zur Stellungnahme auf die Anschlussberu-
fung bis 22.4.2002 verlängert.

Erst am 16.4.2002 bemerkte das Berufungs-
gericht, dass die Berufungsschrift nicht unter-
schrieben war, und kündigte seine Absicht an,
die Berufung als unzulässig zu verwerfen. Fast
über vier Monate hat das Berufungsgericht,
dem die Akten vorlagen und das deshalb allein
anhand der eingereichten Berufungsschrift
das Vorhandensein (oder Nichtvorhandensein)
der Unterschrift feststellen konnte, durch
Schweigen den Eindruck erweckt, dass jeden-
falls ein so offenkundiger Mangel wie das
Fehlen der Unterschrift auf der Berufungs-
schrift nicht bestehe, sondern hat das Verfahren
beanstandungslos durch die genannten zahl-
reichen Verfügungen weiterbetrieben.

c) Hieraus zieht die Rechtsbeschwerde die
zutreffende Folgerung, dass sich in dieser Situa-
tion dem nach dem Anwaltswechsel neu beauf-
tragten Prozessbevollmächtigten die Notwendig-
keit einer Überprüfung gerade nicht aufdrän-
gen musste. Zwar ist dem Berufungsgericht im
Ansatz darin beizupflichten, dass ein Rechts-
anwalt, der ein Berufungsmandat übernimmt,
die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels zu
prüfen hat, wozu zwingend die Prtifung von
dessen Zulässigkeit gehört. Dies gilt aber in
erster Linie insoweit, als es sich um ein Rechts-
mittelrnandat handelt, das innerhalb offener
oder vermeintlich offener Rechtsmittel- oder
Rechtsmittelbegründungsfrist erteilt wird.

In einer Situation, in der - wie hier - beide
Fristen längst abgelaufen uird (vermeintlich) je-
weils durch rechtzeitige Einreichung der Rechts-
mittel- und Rechtsmittelbegründungsschrift
gewahrt waren, besteht dagegen für den neuen
Prozessbevollmächtigten, der die Gerichtsakten
zur Vorbereitung der weiteren Prozessführung -
im Rahmen einer ,,sinnvollen und sachgerechten
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Mandatsbearbeitung" - benötigt, keine besonde-
re Veranlassung, zur Wahrung der längst ver-
strichenen Berufungs- und Berufungsbegrün-
dungsfristen Maßnahmen zu ergreifen und
anhand der von ihm zu anderem Zweck angefor-
derten Gerichtsakten die Formalien der Rechts-
mitteleinlegung nachträglich in eigener Ver-
antwortlichkeit zu prüfen. (...)

Fristenkontrolle
- Empfangsbekenntnis
- Fristnotierung
- Organisationsanweisung
- Einzelanweisung
(BGH, Beschl. v. 17.9.2002 - Vl ZR 419/01)

Leitsatz:

Wenn ein Rechtsanwalt, der ein Empfangs-
bekenntnis über eine UrteilszusteLlung unter-
zeichnet und zurückgegeben hat, ohne das
Datum der Zustellung in den Handakten ver-
merkt zu haben, seine Bürokraft nur mündlich
anweist, eine Rechtsmittelfrist einzutragen,
genügt er seiner Sorgfaltspflicht nur dann,
wenn in seiner Kanzlei ausreichende organi-
satorische Vorkehrungen dagegen getroffen
sind, dass die Anweisung in Vergessenheit gerät
und die konkrete Fristeintragung unterbleibt.

Aus den Gründen:

Der Kläger, der Alleinerbe seiner arn 28.72.7995
verstorbenen Ehefrau ist, hatte von den Beklag-
ten aus übergegangenem Recht Schadenersatz
und ein Schmerzensgeld wegen fehlerhafter
ärztlicher Behandlung seiner Ehefrau begehrt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit
Urteil vom 24.70.2001 hat das Oberlandesgericht
die Berufung des Klägers zurückgewiesen.

Das Berufungsurteil ist seinem zweitinstanz-
lichen Prozessbevollmächtigten am 31.10.2001
zugestellt worden. Mit Schreiben vom 27.77.2001
erteilte dieser den Auftrag, gegen das Urteil des
Oberlandesgerichts Revision einzulegen. Der
Auftrag ging am 22.77.2007 zusammen mit einer
Kopie der (zweiten) Ausfertigung des Berufungs-
urteils, die einen Eingangsstempel vom 9.77.2007
aufwies, bei der Revisionsanwältin ein.

I

i
I.
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vor Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gegenüber dem Gericht
vorgenommen worden ist. Im vorliegenden Fall
entsprach die Berufungsbegründung, wie die
Rechtsbeschwerde mit Recht hervorhebt, auch
in ihrer äußeren Gestalt sämtlichen Formerfor-
dernissen der Berufungsschrift selbst. Damit
enthielt sie zugleich eine Wiederholung der
Berufung. Es würde eine überflüssige Förmelei
bedeuten, eine Prozesshandlung nachzuholen,
wenn der hieraufbezogene Schriftsatz dem
Gericht bereits vorliegt (BCH, Beschl. v. 18.5.2000,
q.a.O., mit zahlreichen weiteren Nachweisen).

c) Der Beklagte hat bereits zugleich mit der
Anbringung des Wiedereinsetzungsgesuchs eine
anwaltliche Versicherung des Rechtsanwalts S.

und eine eidesstattliche Versicherung von des-
sen Anwaltsgehilfin K. vorgelegt, aus denen sich
ergibt, dass Rechtsanwalt S. sein Büropersonal
allgemein angewiesen hatte, sämtliche aus-
gehenden Schriftsätze vor der Absendung auf
das Vorhandensein der Unterschrift zu über-
prüfen, ferner, dass es sich bei der mit der
Kontrolle beauftragten Mitarbeiterin K. um eine
geschulte, regelmäßig überprüfte und zuverläs-
sige Kanzleikraft gehandelt hatte, der am frag-
lichen Tag infolge eines bloßen Versehens ent-
gangen war, dass bei den diesen Rechtsstreit
betreffenden Exemplaren der Berufungsschrift
im Unterschied zu denjenigen eines Parallel-
prozesses die Unterschrift fehlte.

Mangels entgegenstehender Feststellungen des

Berufungsgerichts ist damit hinreichend glaub-
haft gemacht, dass dem Rechtsanwalt S. weder
ein persönliches noch ein Organisationsver-
schulden an der Fristversäumung zur Last fällt.
Ist eine fristgerecht eingereichte Berufungs-
schrift versehentlich nicht vom Prozessbevoll-
mächtigten unterzeichnet worden und wird des-
halb die Rechtsmittelfrist versäumt, so kann der
Partei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gewährt werden, wenn der Prozessbevollmäch-
tigte sein Büropersonal allgemein angewiesen
hatte, sämtliche ausgehenden Schriftsätze vor
der Absendung auf das Vorhandensein der
Unterschrift zu überprüfen (vgl. BGH, Urt. v.

6.12.1995 - Vilt ZR t2/95, NJW 1996, 998).

2. Das Berufungsgericht, das insoweit im Rah-
men des Verwerfungsbeschlusses eine Inzident-
prüfung vorgenommen hat, lässt den Wieder-
einsetzungsantrag daran scheitern, dass die
Wiedereinsetzungsfrist des $ 234 ZPO versäumt
sei. Es meint, die jetzigen Prozessbevollmächtig-
ten des Beklagten hätten bei der ihnen nach

dem Anwaltswechsel auf ihr Ersuchen hin
gewährten Akteneinsicht den Formmangel der
Berufungsschrift erkennen können und müssen;
dadurch sei die Wiedereinsetzungsfrist in Lauf
gesetzt worden. Da davon auszugehen sei, dass

die Akten spätestens bis zum 8.4.2002 einge-
sehen worden seien, habe diese Frist spätestens
am 22.4.2002 geendet.

Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde zu
Recht. Das Berufungsgericht hat die Sorgfalts-
pflichten überspannt, die einen nachfolgenden
Prozessbevollmächtigten bei der Bearbeitung
eines Mandats treffen, das ein von seinem
Vorgänger vermeintlich längst formell ord-
nungsgemäß eingelegtes und begründetes
Rechtsmittel betrifft. Zutreffend macht die
Rechtsbeschwerde dazu Folgendes geltend:

a) Rechtsanwalt R. (der neue Prozessbevollmäch-
tigte des Beklagten) hatte sich die Gerichtsakten
zu einem Zeitpunkt aushändigen lassen, als die
Berufungs- und Berufungsbegründungsschrift
längst fristgerecht eingereicht waren. Von einer
Fristversäumung (hier: wegen fehlender Unter-
schrift auf der Berufungsschrift) war nichts
bekannt. Die Einsicht der Gerichtsakten stand
nicht im Zusammenhang mit einer fristgebun-
denen Prozesshandlung; die Berufungsbegrün-
dungsfrist war, als er das Mandat übernahm,
längst form- und fristgerecht gewahrt. Viel-
mehr diente die Akteneinsicht ersichtlich der
weiteren Vorbereitung des Berufungsverfahrens,
insbesondere im Hinblick darauf, ob nach
Ablauf der Berufungsbegründungsfrist ($ 519

ZPO a.F.) noch ergänzendes Vorbringen ange-
zeigt und möglich war.

Rechtsanwalt R. als dem neuen Prozessbevoll-
mächtigten des Beklagten drängte sich aber
auch die Notwendigkeit, die Berufungsschrift
auf form- und fristgerechte Einreichung zu
überprüfen, in keiner Weise auf. Weder der
Beklagte selbst als Partei noch dessen früherer
Prozessbevollmächtigter, Rechtsanwalt S.,

hatten aufgrund des hier in Rede stehenden
Versehens einen Anhaltspunkt für die Annahme,
dass die rechtzeitig eingereichte Berufungs-
schrift etwa nicht unterzeichnet gewesen sein
könnte.

b) Dem Berufungsgericht selbst lag die Beru-
fungsschrift seit dem 27.72.2007 vor; es verfügte
die Anforderung der erstinstanzlichen Akten,
die Anforderung der Prozessgebühr und die Zu-
stellung der Rechtsmittelschrift an den Rechts-
mittelgegner (Verfügung vom 27.72.2007\;

werden müssen. Dem von den Klägern behaupte-
ten Bilanzgewinn von angeblich nur 29.767 DM
hätten also die auf den l(onten verbuchten
Privatentnahmen von 246.547,94 DM und Privat-
einlagen von 34.209,69 DM hinzugerechnet
bzw. abgezogen werden müssen, so dass sich
danach sogar ein zu versteuernder Gewinn von
242.099 DM ergeben hätte. Die lCäger haben
einem in der mündlichen Verhandlung hierauf
gegebenen Hinweis nichts entgegengesetzt, ins-
besondere nicht die Höhe der Privatentnahmen
bestritten.

II

Ein Schadenersatzanspruch, da die Beklagte
zu 1) die Bilanz für 1996 nicht erstellte, steht
den Klägern ebenfalls nicht zu. Es fehlt auch
hier an einem substantiierten Vortrag, dass
die Schätzung des Finanzamts unrichtig war;
allein die Einreichung der nicht datierten und
unterzeichneten Bilanz reicht ohne nähere
Darlegung nicht aus.

Zudem haben die I(läger schon nicht schlüssig
dargelegt, dass die Beklagte zu 1) überhaupt
zur Erstellung der Bilanz verpflichtet war.
Denn der Beklagten zu 1) stand wegen der
unstreitig ausstehenden Honorarvorschuss-
forderung ein Zurückbehaltungsrecht zu, so

dass sie nicht verpflichtet war, tätig zu werden.
Wenn die lüäger trotz eines entsprechenden
Hinweises der Beklagten zu 1) es unterlassen,
den Vorschuss zu zahlen, müssen sie für die
steuerlichen Folgen auch selber einstehen.

Soweit der Prozessbevollmächtigte der Kläger
im Termin die Ansicht geäußert hat, dass die
Beklagte zu 1) verpflichtet gewesen wäre, das

Mandat niederzulegen, um rechtlich nachteilige
Folgen zu vermeiden, kann dem nicht gefolgt
werden.

Die Beklagte zu 1)war, wie sich aus $ 8 StBGebV
a.F. ergibt, nicht verpflichtet, ohne Zahlung
eines Vorschusses Leistungen zu erbringen.
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses genügt sie

ihren Schutzpflichten, wenn sie den Vertrags-
partner darauf hinweist, dass sie ohne Vor-
schusszahlung nicht tätig wird. Die sich daraus
ergebenden Konsequenzen sind für die Kläger
deutlich erkennbar gewesen. Im Übrigen ist
nicht dargelegt, dass die ICäger im Fall der
Mandatskündigung wegen Zahlungsverzuges
einen anderen Steuerberater mit der Erstellung
der Bilanz für 1996 beauftragt hätten, woran
sie ohnehin nicht gehindert waren.
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III.

Den Klägern steht auch kein Freistellungs-
anspruch wegen einer Rechtsanwaltsgebühr
nach g 118 BRAGO zu. Ein solcher Anspruch
scheitert schon daran, dass die Kläger - wie
bereits dargestellt - keinen Schadenersatz-
anspruch gegen die Beklagte zu 1) haben.

Zudem liegt auch kein Fall des $ 118 Abs. 1

Nr. 1 BRAGO vor. Denn nach dem Vortrag der
Kläger hatten ihre Prozessbevollmächtigten
bereits den Auftrag zur Klage erhalten und sich
in diesem Rahmen bei dem Steuerberater infor-
miert. Dabei handelt es sich jedoch nur um
Kosten des Rechtsstreits und nicht um solche
gemäß $ 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO.

Es ist ferner nicht dargelegt, dass die Prozess-
bevollmächtigten die Besprechung im Ein-
verständnis mit den Klägern geführt haben.

Weiter ist nicht ersichtlich, dass die Bespre-
chung mit einem Steuerberater erforderlich
war. Die Iüäger hätten einen Fachanwalt für
Steuerrecht oder einen sonstigen Rechtsanwalt
beauftragen können, dem die Einarbeitung
ohne die Zwischenschaltung eines Steuerbera-
ters möglich gewesen wäre.

Hinzu kommt, dass es auch an der gemäß
g 118 Abs. 1 BRAGO notwendigen Rechnungs-
stellung durch die Prozessbevollmächtigten
mangelt. (. .. )

GI Leitsätze
Kostenrechnung des Notary'Vollstreckungs-
gegenklage? / Besch we rd e?

1. Hatte das erstinstanzliche Gericht zu einer
Vorabentscheidung über die Zulässigkeit des

Rechtswegs keine Veranlassung und hat es seine
Zuständigkeit konkludent bejaht, so ist das
Berufungsgericht daran gebunden (im Anschl uss

an BGH,. NIW 1994, 387).

2. Materiellrechtliche Einwendungen gegen die
vollstreckbare Kostenrechnung eines Notars
kann der Kostenschuldner nur mit der Beschwer-
de, nicht aber mit der Vollstreckungsgegenklage
geltend machen.

(OLG Düsseldorf, lJrt. v. 28.5.2002 - 24 U 8/02,
OLG-Report 2002, 415)
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GI Hinweise
Vertragshand buch

Dr. Benno Heussen entwickelte im Rahmen eines
Lehrauftrages an der Humboldt Universität
Berlin (7994-1997) ein standardisiertes Aufbau-
schema für Austausch- und Gesellschaftsver-
träge, das er und die in seiner Arbeitsgruppe
tätigen Anwälte seither konsequent anwenden.

Die Vorteile, die ein standardisiertes modulares
Gestaltungssystem bietet, liegen auf der Hand:
Gesteigerte Übersichtlichkeit und Transparenz
für Anwalt und Mandanten auf der einen Seite,
höchste Effizienz und Fehlervermeidung auf
der anderen.

Heussens System macht die Grundsystematik
deutlich, der jeder Vertragstypus folgen muss.
Es gewährleistet - gerade bei komplizierten
rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen -
optimal durchstrukturierte Regelungswerke.
Neu in der zweiten Auflage sind die Themen:
,,Vertragsgestaltung und Fiskus" sowie,,Verhan-
deln mit der EU-I(ommission".

Zusätzlich zu der Vielzahl von Checklisten,
Übersichten und Formulierungsvorschlägen der
Vorauflage bieten die Autoren dem Leser mit
der Neuauflage noch mehr detaillierte Vertrags-
Checklisten für die rechtsgestaltende Tages-
arbeit an, irn Bereich der Austauschverträge
z.B. für

o Freie-Mitarbeiter-Verträge,
O Handelsvertretervertrag,
o GmbH-Geschäftsführervertrag,
O Gewerberaummietvertrag,
O Lizenz- und I(now-how-Vertrag

Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen enthält
das Werk u.a. für die

o BGB-Gesellschaft,
o GmbH,
O I(G,
O kleine AG.

Heussen (Hrsg.): Handbuch Vertragsverhandlung und
Vertragsmanagement, von RA Dr. Benno Heussen,
bearbeitet von RA Dr, Benno Heussen, RA Dr. Martin
lmbeck, Notar Dr. Norbert Mayer, RA Wolfgang
Meven, RA Sieghard Ott, Dr. Gerhard Pischel, RA

Dr. Reiner Ponschab, Notar Dr. Bernd Wegmann,
Dr. Cabrielle Williamson, mit Celeitwort von Prof.
Dr. Dieter Endres -- Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln,
2. völlig neu überarbeitete Auflage 2002, ca. 1.000
Seiten, gebunden, 124,OO €, ISBN 3-504-06123-5

Cesel lschaftsrecht

Für die Unternehmensbewertung sind die Fakto-
ren zu ermitteln, die einem Unternehmen Wert
verleihen. Diese wiederum hängen davon ab,
zu welchem Zweck, innerhalb welcher Rechts-
beziehung zu bewerten ist.

Wichtig sind zudem die Bewertungsmethoden.
Sie bestimmen, welche Zahlen gewählt und wie
sie verarbeitet werden.

Insbesondere Juristen scheuen oftmals vor der
ungewohnten Materie zurück. Bewertungsfragen
sind jedoch zu einem guten Teil Rechtsfragen.

Sie stellen sich vor allem, wenn Abfindungen
an Gesellschafter zu zahlen sind, z.B.

o beim Ausscheiden oder Ausschluss aus der
Gesellschaft,

O bei Gewinnabführungsverträgen im Sinne
des Aktienrechts,

O bei Umwandlungen oder Einbringung von
Unternehmen in eine Gesellschaft.

Die Zahl der Gerichtsurteile zu diesem Thema
steigt ständig. Berater und Richter müssen gut-
achterliche Unternehmensbewertungen auf ihre
Haltbarkeit und Methoden auf ihre Schlüssig-
keit überprüfen. Wenn man sich bisher kaum
mit diesen Fragen befasst hat, steht man vor
einem schwer überschaubaren Feld.

Dieses Buch hilft weiter. Großfeld nimmt den
Leser quasi an die Hand und führt ihn in er-
frischend klarer und verständlicher Sprache
durch die Bewertungsrnethoden und die tragen
den Bewertungselemente. Er zeigt, wie sich die
einzelnen Rechtsbeziehungen und Bewertungs-
methoden auf das Ergebnis auswirken.

Das Werk bereitet die komplexe Materie gut
nachvollziehbar für den Praktiker auf.

Die Neuauflage wurde wiederum komplett über-
arbeitet. Sie geht auch ausführlich auf den IDW-
Standard ,,Grundsätze zur Durchführung von
Unternehmensbewertungen" ein.

Großfeld: Unternehmens- und Anteilsbewertung im
Gesellschaftsrecht, von Prof. Dr. Bernhard Großfeld -
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, 4. völlig neu über-
arbeitete Auflage 2002, 322 Seiten, Lexikonformat,
broschiert, 74,80 €, ISBN 3-504-33052-X

Fri s tenko ntrolle
- Mandatsübernahme nach Rechtsmittel
- Fehlende Unterschrift
- Organisationsanweisung
(BCH, Beschl. v.26.9.2002 - lll ZB 44/02)

Leitsatz:

Zu den Sorgfaltspflichten eines Rechtsanwalts
bei der Wahrung der Wiedereinsetzungsfrist
(hier: bei einem Anwaltswechsel in der Beru-
fungsinstanz, der stattfindet, wenn die Beru-
fung durch den früheren Prozessbevollmächtig-
ten vermeintlich längst frist- und formgerecht
eingelegt und begründet worden ist, und sich
nachträglich herausstellt, dass die Berufungs-
schrift nicht unterzeichnet gewesen war).

Aus den Gründen

Gegen das ihm am 22.77.2001 zugestellte Urteil
des Landgerichts hat der Beklagte Berufung ein-
gelegt. Die Berufungsschrift, die durch Telefax
am 20.72.2001 und im Original an 2L.L2.2O07
beim Oberlandesgericht eingegangen ist, war
von seinem damaligen Prozessbevollmächtigten
nicht unterzeichnet. Mit unterschriebenem
Schriftsatz vom 7.L.2002 beantragte Rechts-
anwalt S., der damalige Prozessbevollmächtigte
des Beklagten, Verlängerung der Berufungs-
begründungsfrist, die ihm mit Verfügung vom
9.1..2002 bis zum 20.2.2002 gewährt wurde. Am
20.2.2002 ging die von Rechtsanwalt S. unter-
schriebene Berufungsbegrtindung des Beklagten
ein.

Am 6.3.2002 legte der ICäger gegen das land-
gerichtliche Urteil Anschlussberufung ein. Mit
Schriftsatz vom 26.3.2002 zeigten die jetzigen
Prozessbevollmächtigten des Beklagten an, dass
dieser sie mit der Mandatsfortführung in der
Berufungsinstanz beauftragt habe und das Man-
dat des Rechtsanwalts S. beendet sei. Sie er-
klärten, dass sie ,,für eine sinnvolle und sach-
gerechte Mandatsbearbeitung" Einsicht in die
Gerichtsakten benötigten. Diese wurde ihnen
antragsgemäß bewilligt.

Am 8.4.2002 erklärten sie, sie hätten erst bei
Durchsicht der ihnen überlassenen Gerichtsakte
festgestellt, dass der ICäger Anschlussberufung
eingelegt habe. Sie erbaten eine Verlängerung
der Frist zur Stellungnahme auf die Anschluss-
berufung bis zum 22.4.2002, die ihnen durch
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Verfrigung des Vorsitzenden vom 9.4.2002
bewilligt wurde. Am 10.4.2002 gaben sie die
Gerichtsakten zurück.

Mit Verfügung von 76.4.2002 wies der Bericht-
erstatter beide Parteien darauf hin, dass die
Berufungsschrift des Beklagten nicht unter-
schrieben sei. Daraufhin beantragte der Beklag-
te am 24.4.2002 Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand. Durch den angefochtenen Beschluss
vom 17.5.2002 wurde die Berufung des Beklag-
ten als unzulässig verworfen. Hiergegen richtet
sich die frist- und formgerecht eingelegte und
begründete Rechtsbeschwerde, mit der der
Beklagte beantragt, ihm unter Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses wegen der Ver-
säumung der Berufungsfrist Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand zu gewähren.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Insbesondere
ist sie nach gg 522 Abs. 1 Satz 4,574 Abs. 1 Nr. 1

ZPO n.F., g 26 Nr. 10 EGZPO statthaft. Sie ist
auch im Übrigen zulässig, da die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Ent-
scheidung des Senats erfordert (g 574 Abs. 2
Nr. 2 ZPO n.F.). Die Rechtsbeschwerde ist auch
begründet.

1. a) In der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs ist anerkannt, dass eine Wiedereinsetzung
wegen Versäumung einer Frist auch dann in
Betracht kommt, wenn die fristgebundene
Prozesshandlung zwar rechtzeitig, jedoch un-
wirksam vorgenommen worden ist, Es macht
für die Frage der Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand keinen Unterschied, ob die Partei
ohne ihr Verschulden verhindert war, die Beru-
fungsfrist überhaupt oder in wirksamer Weise
einzulralten (BGH, Beschl. v. 18.5.2000 - VII ZB

25/99, NJW 2000, 3286 m.w.N.).

b) Unschädlich ist, dass der Beklagte es unter-
lassen hat, innerhalb der Antragsfrist die ver-
säumte Prozesshandlung (hier: die Einlegung
der Berufung) nachzuholen, wie g 236 Abs. 2
Satz 2 Halbsatz 7 ZPO dies an sich vorschreibt.
Von einer erneuten, formgerechten Einlegung
der Berufung konnte der Beklagte absehen,
weil in der dem Berufungsgericht vorliegenden
ordnungsgemäß unterzeichneten Berufungs-
begründung zugleich die Prozesshandlung der
Berufung enthalten war.

Die versäumte Prozesshandlung braucht dann
nicht nachgeholt zu werden, wenn sie bereits

I.
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Honoror des Steuerberoterst Wurde ein Pouschal-
honorar für die lqufende Buchführung und die Umsatz-

steuervoranmeldungen mit dem Mandqnten vereinbart,
kqnn das zu Nachteilen für den Steuerberqter führen,
wenn der Mandant sei ner Mitwirkungspflicht nicht
nqchkommt und erhebliche Mehrarbeiten qnfallen. Dqs

OLG Düssetdorf schließt eine nachtrr)gliche Anderung
der Vereinbarung und Abrechnung nach Zeitgebühren
qus. Ebenso wenig kann der Steuerberater einseitig
den Pquschalvertrag durch die Erbringung neuer, nicht
verei n bq rter Lei stu ngen erweitern.

Das L0 Berlin bestatigt, dass der Steuerberater ohne
Honororvorschuss keine Leistung erbri ngen m uss.

Entstehen hierdurch nachteilige steuerliche Folgen, hat
er nicht dqfür einzustehen.

Rechtsberatu ng t E i n U nterneh mensberqter v e rstö ß t
nicht gegen das Rechtsberqtungsgesetz, wenn er im
Rahmen der Existenzgründungsberatung dem Ma nda n'
ten Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln leistet.
Das ist nach Auffqssung des 0LG Bremen ein erlaub'
nisfreies H ilfsgescht)ft des U nterneh mensberqters.

Notarhaftung: Der Notar ist nicht verpflichtet zu steuer-
lichen Hinweisen und Belehrungen an die Beteiligten
einer Beurkundung. Nur in Ausnqhmeföllen ergibt sich
eine derartige Pflicht, wenn ihm das Vorliegen der Vor-

a ussetzu ngen ei nes Spekulationsgeschöfts beka n nt ist
oder es sich qus den eingereichten Unterlagen ergibt.
Er muss nicht einen ihm unbekannten Sachverhalt erst
ermitteln, qus dem sich die Besteuerung eines Spekula-
tionsgewinns ergibt. Das 0LC Koblenz befindet sich in
Übereinstimmung mit der insoweit gleichen Mehrheits-
meinung in der Rechtsprechung und Literatur.

Scheinpartnerschaft: Das OLG München beurteilt die
Scheinpartnerschaft haftungsrechtlich anders qls die
Scheinsozietöt. Bei ersterer kqnn nicht der Rechtsschein
einer gesamtschuldnerischen Haftung aller Pqrtner und
Scheinpa rtner entstehen. Denn ein derartiger Vertrauens'
tatbestqnd kann auch bei der echten Partnerschaft
nicht entstehen. Es bleibt bei dem in 5 8 Abs. 2 PqrtCC
a ngelegten H aftu ngssystem der Handelndenhoftung:
Der Scheinptrtner haftet unmittelbar, wenn er dqs
Mandat betreut.

Schützungsschadent Der Schqden kann nicht dadurch
substantiiert dargelegt werden, dass eine nicht unter-
zeichnete und nicht datierte Bilanz vorgelegt wird. ln
dem Sachverhalt des LC Berlin waren im Übrigen Wider-

sprüche in den Bilanzansatzen zu dem prozessualen
Sachvortrag nicht a ufgeklqrt worden.

ier

M it freu nd I i chen G rü ßen
Ihr Dr. Jürgen Gröfe

GI Aktuell
BFH: Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozial-

versicherung eines Arbeitnehmers gehören nicht
zum Arbeitslohn

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
6.6.2002 - VI R 1,78197 zu der Frage Stellung
genommen, ob gesetzlich geschuldete Arbeit-
geberanteile zur Renten-, I(ranken- und Arbeits-
losenversicherung eines Arbeitnehmers zum
Arbeitslohn gehören. Er hat die Steuerbarkeit
der Arbeitgeberanteile verneint und damit $ 3

Nr. 62 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes
(EStG), welcher solche Zukunftssicherungsleis-
tungen für steuerfrei erklärt, lediglich deklara-
torische Bedeutung beigemessen.

Im Streitfall hatte der Arbeitgeber, eine GmbH,

iahrelang im Hinblick auf eine entsprechende
Entscheidung der zuständigen Allgemeinen
Ortskrankenkasse (AOI() Arbeitgeberanteile zur
gesetzlichen Sozialversicherung eines Gesell-
schafter-Geschäftsführers geleistet. Das Finanz-
amt sah darin die Zuwendung von Arbeitslohn.
Da der Arbeitgeber wegen der Beteiligung des

Arbeitnehmers an der GmbH sozialversiche-
rungsrechtlich nicht verpflichtet gewesen sei,
Anteile zur Sozialversicherung zu leisten, sei
dieser Arbeitslohn nicht gemäß $ 3 Nr. 62 EStG

steuerfrei. Dem folgte der BFH nicht:

Der Arbeitgeberanteil sei kein Arbeitslohn, da
er nicht als Gegenleistung für die Arbeitsleis'
tung des Arbeitnehmers erbracht werde. Der
Arbeitgeber habe seinen Anteil aufgrund einer
eigenen, ihm aus sozialen Gründen unmittel-
bar auferlegten Verpflichtung zu erbringen. Im
Rahmen des so genannten Generationenvertra-
ges sei der Arbeitgeberanteil nicht ,,fremdnüt-
zig" fiüt den Arbeitnehmer, sondern ausschließ-
lich für Dritte bestimmt, weil er unmittelbar
den aktuellen Rentnern zugewandt werde.

Wegen der Besonderheiten des Streitfalls ergäbe
sich kein anderes Ergebnis, wenn der Arbeit-
geber gesetzlich nicht verpflichtet gewesen
sein sollte, Leistungen zur Sozialversicherung
zu erbringen. Rechtsakte anderer Verwaltungen
(hier der AOI(, die das Arbeitsverhältnis als
sozialversicherungspflichtig angesehen und
damit den Arbeitgeber zur Leistung der Beiträge
veranlasst hatte) müssten von den Finanzbehör-
den grundsätzlich respektiert werden, sofern
sie nicht offensichtlich rechtswidrig seien (so

genannte Tatbestandswirkung).
(BFH, Urt. v. 6.6.2002 - Vt R 178/97)

llas tlaggsoniff liit
uertmg$gestaltunu

Köln

(Hrsg.), Handbuch

Vertragsverhandlung und

Vertragsmanagement.

Planung, Verhandlung,

Design und Durchführung
von Verträgen.

Herausgegeben von

RA Dr. Benno Heussen.

Bearbeitet von

RA Dr. Benno Heussen,

RA Dr. Martin lmbeck,

Notar Dr. Norbert Mayer,

RAuStB Wolfram Meven,

RA Sieghard Ott,

Dr. Gerhard Pischel, LLM.,

RA Dr. Reiner Ponschab,

Dr. Bernd Wegmann,

.Gabrielle Williamson
Geleitwort von

Er, Dieter Endres

2001.

Seiten

3=5O4.O5123:!

ln diesem Handbuch zeigen lhnen die Profis der Vertrags-

gestaltung, dass es nur zwei Gruppen von Verträgen gibt,

aus denen sich jeder Vertragstypus entwickeln lässt. Sie

geben lhnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie

jedes tatsächliche Begehren nach einem modularen System

sicher in perfekte Regelungswerke mit einheitlicher Crund-

struktur verwandeln. Von der Planung über die Verhandlung

und Gestaltung bis zur Durchführung und Kontrolle der

Ergebnisse eines Vertrages. Umfangreiche Erläuterungen zur

Arbeitstechnik und taktischem Verhalten. Neue Themen wie

Steuern und Europa, Schuldrechtsreform. Und jetzt noch

mehr detaillierte Checklisten. Fazit: Mit diesem Flaggschiff

kommen Sie ganz einfach schneller zu besseren Ergebnissen.

Bestellen Sie bei lhrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt

Postfach 51 10 26 ' 50946 Köln

BISIHl$GHIlll rax: 02 21 / e 37 38 - e43

ffi lch bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Heussen (Hrsg.) llndbucn

- u0rll0gsuelhandlung unü llcilr0g3nonagomenl 2. Auflage, gbd. 12a,- € tDl
tsBN 3-504-06123-5

Name

Straße

PLZ Ort
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Heussen

Handbtrch
Ve rt rngsve rh ar t d I t r rtg

Llud
Vertragsmanagement

Pressemitteilung d. BFH v. 20.17.2002
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Notarhaftung: Testament, Gesell-
schaftsanteile . Verjähmngsbeginn,
Subsidiarität, Vermögenslosigkeit .

Wiederbeschafftungswert, Verlust
eines Gesellschaftsanteils . Bewer-
tungsfragen (BGH);

Honorar des Steuerberaters: Teil-
nahme an Prüfungen, g 29 StBGebV .
Meldungen an Sozialversicherungs-
träger, g 34 StBGebV (OlG Düsseldorf);

Steuerberaterhaftung: Schütt-aus-
hol-zurück-Verfahren . Auftrag
zur Gestaltungshaftung
(OLG Düsseldorf);
Belehrungspflicht des Rechtsanwalts
Entstehende Kosten (OLG Schleswig);
Steuerberaterhaftung: Zwei-Konten-
Modell . Schaden? (OLG Oldenburg)
und aktüelle Entscheidungen,
die von besonderer Bedeutung sind

u2oo3 e

ln dieser Beilage werden anhand
von Berspielen die verschiedenen
Möglichkeiten der Haftungs-
begrenzung geschildert, die das

Haftu ngsrisiko des Steuerberaters
u nd Wirtschaftsprüfers reduzieren
können, Es werden die Konsequen-

zen aufgezeigt, die sich ergeben,
wenn der Versicherungsschutz nicht
ausreicht oder aus anderen Cründen
nicht gegeben ist und welche
Haftungsrisiken bei der Schädigung
Dritter auftreten.

Gl Cerling lnformationen für
wi rtschaftsprüfende, rechts-
und steuerberatende Berufe
tssN 1430- 550 X

:: ,,1.. ;;.

Cerling
Marketing Freie Berufe
50597 Köln
Telefax: (02 21) I 44-51 55

:::': : l: : ;t,:: ,

Dr, Jürgen Cräfe, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht
(verantwortlich fur den lnhalt)

Neben der Haftu ngsbeg renzung

durch eine,,schriftliche Verein-

barung im Ernzelfall" kann eine
Haftungsbeg tenzung durch die wirk-
same Einbeziehung der sogenannten
Allgemeinen Auftragsbedingungen
des Steuerberaters verei n ba rt wer-

den. Auch der Frage nach der

Cültigkeit der Haftu ngsbegrenzu ng

gegenüber Dritten wird hier
besondere Beachtung geschenkt.

..,.:..'.
Verlag Dr.Otto Schmidt KC,

Unter den Ulmen 96*98,50968 Köln

: : :.:l :, '

Type Connection,
Lechenicher Str. 29, 50374 Erftstadt

:., a

Westholstei n ische Verlagsd ruckerei
Boyens & Co.,

Wu lf-lsebra nd -Platz 1 -3, 257 46 Heide

-: :,, ,,,,t1.:,, :: ::. :

Nur im Jahresabonnement.
Preis: € 59,92 jährlich inklusive
Mehrwertsteuer und Versandspesen
Die Postgebühren sind jeweils ein-
geschlossen, Bestellungen nimmt
der Herausgeber entgegen,

.l0. 
Januar

23. )ahrgang

Gerling lnformationen für wirtschaftsprüfende, rechts- und steuerberatende Berufe
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GI Aktuell

Fri ste n ko ntro I I e

Mandatsubernahme nach Rechtsmifiel / Fehlende lnterschrifL /
Orga n isationsanweisung
(BCH, Beschl. v.26.9.2002 - III ZB 44/02)

Fristenkontrolle
Empfangsbekenntnis / Fristnotierung / Organisationsanweisung /
Einzelanweisung
(BCH, Beschl. v. 17.9.2002 - VtZR 419/01)

Steuerberaterho no ra r u nd Steuerberaterh aftu n g

Pauschalvereinbarung / Cebührenrahmen / Kündigung
des Steuerberatu n gsvertra ges / Schaden, Sä u m n iszusch I ä ge,
Ko rrektu rkosten
()Lc Düsseldorf, urt. v.3.5.2002 - 23 U t52/01)

Rech ts be ra tu n g

U nterneh m ensbe rate r / Hilf e bei Förderm rttel n
()LC Bremen, urt. v. 28.3.2002 , 2 U t2t/00)

Notarhaftung
Steuerliche Belehrung / Spekulationsfrist
(OLC Koblenz, Urt. v. 29.5.2002 - I U 1423/01)

N ota rhaftu n g

Spekulationsgewi nn / Belehrungspfl ichten?
(OLC Koblenz, Urt. v. 13.2.2002 - I U 296/01)

Steuerberaterhaftung
Betriebsaufspaltung / Vermeidung von Grunderwerbsteuer /
Cesamtvermögensvergleich, Schaden
(KC, Urt. v. 7.6.2001 - 2 U 3267/00)

Schei n pa rtnerschaft
Haftung der Partner?
(OLC München, Urt. v. 18.1.2001 - 29 U 2962/00)

(o2 21]' I 44-sl ss
Bitte senden Sie lhre Anfragen zu folgenden Themen an die oben stehende
Fax-Nummer: Adressänderu ngen, Nachbestell u ng von ei nzel nen C l-Heften
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Steuerberaterhaftung
Darlegungslast bei Schätzungsschaden / Kein Vorschuss,
keine Arbeit / SLeuerberaterkosten im Prozess
(LC Berlin, Urt. v.25.7.2000 26 O 278/99)
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